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7.1	 Energie

7.1.1	 Energiestrategie und Klimaschutz

Ausgangslage
Die Schweizer Stimmbevölkerung hat sich mit der Annahme des revidierten Energie-
gesetzes (EnG; SR 730.0) im Jahr 2017, des Klima- und Innovationsgesetzes (KIG; SR 
814.310) im Jahr 2023 und des «Stromgesetzes» im Jahr 2024 für einen raschen und 
konsequenten Umbau der heute noch stark fossil geprägten Energieversorgung und 
einer bis zum Jahr 2050 klimaneutralen Schweiz ausgesprochen. 

Die Grundlage für den Umbau des Energiesystems bildet die Energiestrategie 2050. 
Zentrale Massnahmen der Strategie sind die Steigerung der Energieeffizienz, die Förde-
rung erneuerbarer Energien sowie der Ausstieg aus der Kernenergie. Damit leistet die 
Strategie einen wichtigen Beitrag zum Erreichen des Netto-Null-Ziels bis 2050. Dieses 
Ziel erfordert eine rasche Reduktion des Verbrauchs von Erdöl und Erdgas sowie den 
Einsatz von Negativemissionstechnologien, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen.

Der Kanton hat mit der Revision des kantonalen Energiegesetzes, dem Aktionsplan 
Green Deal und der kantonalen Klimastrategie rechtliche Rahmenbedingungen sowie 
eine strategische Grundlage im Hinblick auf die Energie- und Klimaziele erarbeitet. Eine 
kantonale Gesamtenergiestrategie befindet sich derzeit in Erarbeitung. 

Der jährliche Energieverbrauch in Graubünden beläuft sich auf rund 6’700 GWh (Stand 
2022). Davon werden 54 % durch die Verbrennung fossiler Brenn- und Treibstoffe 
gedeckt, 29 % entfallen auf Strom und knapp 17 % auf weitere Energieformen. Der 
Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen pro Einwohner liegen in Graubünden 
vergleichsweise hoch, was u.a. auf klimatische und topographische Eigenheiten des 
Kantons, die grosse Bedeutung des Tourismus (Zweitwohnungen) und den hohen Anteil 
fossiler Energieträger zurückzuführen ist. Heute fliessen aus dem Kanton Graubünden 
jährlich über 130 Mio. CHF für den Import von Heizöl und Erdgas ins Ausland ab.

Rund 29 % des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen fallen im Gebäudebereich 
an. Die Versorgung des Gebäudeparks mit Wärme erfolgt heute noch mehrheitlich 
durch Heizöl, Elektroheizungen und im bevölkerungsreichen Bündner Rheintal durch 
Erdgas. Massnahmen bei der Wärmeversorgung und im Gebäudebereich (Ersatz Öl- 
und Gasheizungen; Nutzung von Fernwärme; Sanierung Gebäudehülle; verbesserte 

«Energiestra-
tegie 2050; 
«Stromgesetz»; 
Negativemissi-
onstechnolo-
gien»  
s. Erläuterungen

«kantonales 
Energiegesetz, 
Aktionsplan 
Green Deal, Kli-
mastrategie GR» 
s. Erläuterungen

«Erdgasver-
sorgung in GR, 
Energetisches 
Sparpotenzial 
im Gebäudebe-
reich» 
s. Erläuterungen
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Energieeffizienz bei Gebäudetechnik) sind daher in Bezug auf die Energie- und Klima-
ziele besonders wirkungsvoll. Um Netto-Null zu erreichen, muss der Fokus vor allem 
auf den Heizungsersatz gelegt werden. Im Hinblick auf die Versorgungssicherheit 
im Winterhalbjahr und die Sparpotenziale ist zudem der rasche Ersatz von Elektro-
heizungen wichtig. Von Massnahmen im Gebäudebereich geht eine hohe regionale 
Wertschöpfungswirkung aus. 

Auf Seite der Energieproduktion ist die Wasserkraft das Rückgrat der Stromproduktion 
im Kanton. Beachtliches Potenzial besteht jedoch auch bei erneuerbaren Energien wie 
Solarenergie, Biomasse, Windenergie und Umgebungswärme. Der Strombedarf nimmt 
aufgrund des Mehrbedarfs infolge Elektrifizierung des Verkehrs und der Haustechnik 
(Einsatz von Wärmepumpen u.a.) sowie des Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums 
zu. Gleichzeitig droht deshalb und aufgrund des Ausstiegs aus der Kernenergie im 
Winter eine Stromversorgungslücke. Aus diesem Grund ist es wichtig, den Zubau der 
erneuerbaren Energien rasch voranzutreiben und zusätzliche Speichermöglichkeiten 
und Anlagen für die Winterstromproduktion zu schaffen. Graubünden verfügt dabei 
über gute naturräumliche Voraussetzungen für die Produktion von Winterstrom.

Es ist eines der Ziele der Raumplanung, eine ausreichende Versorgungsbasis des Lan-
des sicherzustellen. (Art. 1 Abs. 2 Bst. d RPG). Dazu gehört auch die Versorgung mit 
Energie. Der Raumplanung kommt dabei die wichtige Aufgabe zu, die Energie- und 
Klimaschutzstrategien räumlich umzusetzen und mit anderen Interessen abzustimmen. 
Eine räumliche Abstimmung ist insbesondere bei Grossvorhaben der Wasser-, Wind- 
und Solarenergie erforderlich (Art. 10 ff EnG; Art. 8b RPG). Solche Vorhaben bedürfen 
aufgrund ihrer gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt einer Grundlage im 
Richtplan (Art. 8 Abs. 2 RPG).

«Winterstrom» 
s. Erläuterungen

Ziele und Leitsätze

Zielsetzung
Die Energieversorgung im Kanton Graubünden erfolgt sicher, wirtschaftlich und 
mit einheimischer, erneuerbarer Energie. Die Energienutzung erfolgt sparsam 
und effizient. Die Gesamtheit der Massnahmen im Energiebereich trägt zur 
Erreichung der nationalen energie- und klimapolitischen Ziele sowie zu einer 
verbesserten regionalen Wertschöpfung bei. 

Die langfristige Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit vom Ausland werden 
gestärkt.

Leitsätze
Energetische Effizienz- und Sparpotenziale ausschöpfen
Die energetischen Sparpotenziale, die sich durch die Steigerung der Effizienz 
und die Reduktion des Verbrauchs ergeben, werden konsequent ausgeschöpft.
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Sichere und wirtschaftliche Strom- und Wärmeversorgung gewähr-
leisten
Eine sichere und wirtschaftliche Versorgung mit Strom und Wärme wird gewähr-
leistet. Die Abhängigkeit von ausländischen Energieimporten wird massgeblich 
reduziert. 

Anteil erneuerbarer Energie an Wärmeversorgung substanziell erhö-
hen
Der Anteil erneuerbarer Energien und Abwärme an der Wärmeversorgung wird 
substanziell erhöht. Die Schwerpunkte liegen in der Umsetzung energetisch 
wirksamer Massnahmen im Gebäudebereich, in der Nutzung von erneuerbarer 
Fernwärme und in der Verwendung von Abwärme industrieller Prozesse. 

Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energiequellen 
vorantreiben 
Der Umstieg von der Nutzung fossiler Brennstoffe auf die Nutzung erneuerba-
rer Energieträger zur Verringerung und Vermeidung von CO2-Emissionen wird 
vorangetrieben. Die planerischen Voraussetzungen für eine Substitution der 
fossilen Energieträger mit erneuerbaren Energieträgern oder Abwärme werden 
geschaffen. 

Energieproduktion aus erneuerbaren Energien substanziell ausbauen
Die Energieproduktion aus einheimischen erneuerbaren Energieressourcen wird 
unter Berücksichtigung der politisch festgelegten Produktionsziele ausgebaut. 
Besonders gefördert werden die Produktion von Winterstrom sowie weitere 
Vorhaben, die zur langfristigen Versorgungssicherheit beitragen. Der Ausbau 
erfolgt umwelt- und landschaftsverträglich.

Vorbildfunktion im Energiebereich und beim Klimaschutz wahrnehmen
Die öffentliche Hand übernimmt eine Vorbildfunktion im Bereich der Energie-
versorgung öffentlicher Bauten und der Mobilität und setzt gemeinsam mit 
Partnern Vorzeigeprojekte im Sinne der energie- und klimapolitischen Ziele um. 

Der Forschungsplatz Graubünden setzt sich mit der Innovation im Bereich 
erneuerbarer Energien und Klimaschutz auseinander.

«Produktions-
ziele für die 
Energiepro-
duktion aus 
erneuerbaren 
Energien»  
s. Erläuterungen
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Der Kanton erarbeitet bis Ende 2026 einen Entwurf der kantonalen Gesamtener-
giestrategie. Er legt darin die anzustrebende Entwicklung der Energieversorgung 
und Energienutzung in Form von Zielen und Massnahmen fest. Er überprüft die 
Gesamtenergiestrategie mit Blick auf die Ziele regelmässig, dokumentiert die 
Ergebnisse in einem Monitoringbericht und ergreift bei Bedarf weitere Mass-
nahmen zur Zielerreichung. Er stimmt die kantonale Gesamtenergiestrategie, die 
kantonale Klimastrategie und den kantonalen Richtplan Energie aufeinander ab. 

Federführung: Amt für Energie und Verkehr

Handlungsanweisungen

Der Kanton fördert in Zusammenarbeit mit dem Bund und den Gemeinden sowie 
mit Unternehmen der Energieversorgung und Privaten die Information und 
Beratung in Energiefragen und gewährleistet die Aus- und Weiterbildung von 
Fachkräften (Art. 32 Energiegesetz des Kantons Graubünden, BEG; BR 820.200 
und Art. 56 Energieverordnung des Kantons Graubünden, BEV; BEV 820.210).

Der Kanton erarbeitet gestützt auf Art. 4 BEV Arbeitshilfen für kommunale 
Energiekonzepte.

Der Kanton setzt sich für gute Rahmenbedingungen ein, um die langfristige 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten. 

Federführung: Amt für Energie und Verkehr

Der Kanton stimmt die Ziele und Leitsätze des kantonalen Richtplans auf über-
geordneten Vorgaben ab und überprüft sie, sofern veränderte energie-, umwelt-
politische oder sonstige Rahmenbedingungen dies verlangen.

Ergibt sich aus dem Monitoringbericht zum Energiekonzept ein räumlicher 
Handlungsbedarf, wird der Richtplan überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Der Kanton schafft die raumplanerischen Voraussetzungen für einen raum- und 
umweltverträglichen Einsatz erneuerbarer Energien und der Abwärme. 

Federführung: Amt für Raumentwicklung

Die Gemeinden berücksichtigen bei ihren raumwirksamen Tätigkeiten die Ziele 
und Leitsätze des kantonalen Richtplans. 

Sie erarbeiten wo sinnvoll gestützt auf Art. 8 BEG eigene Energiekonzepte und 
setzen diese in der Nutzungsplanung und im Rahmen von Folgeplanungen 
sowie über weitere Instrumente um. Wo zweckmässig stimmen sie diese mit 
den benachbarten Gemeinden ab.

Die Gemeinden prüfen bei Architekturwettbewerben für öffentliche oder im 
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öffentlichen Interesse stehende Bauten die Aufnahme von Vorgaben für das 
energie- und umweltgerechte Bauen in Anlehnung an Art. 43 BEV. 

Die Gemeinden prüfen bei der Behandlung von Baugesuchen die Anforderungen 
für das energie- und umweltgerechte Bauen (Art. 34 BEG). 

Federführung: Gemeinden

«kommunale 
Energiekon-
zepte»  
s. Erläuterungen

Erläuterungen
Energiestrategie 2050 / Energieperspektiven 2050+: Die vom Bundesrat erarbeitete 
Energiestrategie 2050 zeigt auf, wie der Umbau des Schweizer Energiesystems sowie 
der Ausstieg aus der Kernenergie erfolgen soll. Die Strategie, welche sämtliche Ener-
giequellen miteinbezieht, setzt in erster Linie auf eine konsequente Erschliessung der 
Energieeffizienzpotenziale und in zweiter Linie auf eine Ausschöpfung der vorhande-
nen Potenziale der Wasserkraft und der neuen erneuerbaren Energien (Wind, Sonne, 
Biomasse, Umgebungs- und Erdwärme).

Die Energiestrategie 2050 wurde durch den Bund mit den Energieperspektiven 2050+ 
(EP2050+) weiterentwickelt. Die EP2050+ analysieren im Szenario Netto-Null eine Ent-
wicklung des Energiesystems, welche mit dem langfristigen Klimaziel von Netto-Null 
Treibhausgasemissionen im Jahr 2050 kompatibel ist und gleichzeitig eine sichere 
Energieversorgung gewährleistet. 

Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien 
(«Stromgesetz»): Am 9. Juni 2024 sprach sich die Schweizer Stimmbevölkerung mit 
grosser Mehrheit für eine Annahme des Bundesgesetzes über eine sichere Strom-
versorgung mit erneuerbaren Energien aus. Die Vorlage, welche eine Änderung des 
Energiegesetzes, des Stromversorgungsgesetzes, des Raumplanungsgesetzes und 
des Waldgesetzes beinhaltete und daher auch als «Energie-Mantelerlass» bezeichnet 
wurde, umfasst sowohl Förderinstrumente als auch neue Regelungen für Produktion, 
Transport, Speicherung und Verbrauch von Strom. Das Gesetz enthält u.a. gesamt-
schweizerisch verbindliche Produktionsziele bei der Stromproduktion aus erneuer-
baren Energien sowie Verbrauchsziele beim Strom- und Energieverbrauch bis 2050. 
Es legt zudem Zubauziele für die Stromproduktion im Winter fest, welche in erster 
Linie mit den im Anhang des Gesetzes aufgeführten Speicherwasserkraftwerken sowie 
mit Solar- und Windkraftanlagen von nationalem Interesse zu erreichen sind. Weiter 
umfasst es Bestimmungen zu freistehenden Solaranlagen von nationalem sowie von 
nicht nationalem Interesse und zur Vorbildfunktion von Bund und Kantonen in Bezug 
auf die Energieeffizienz. 

Mit Annahme des Gesetzes haben die Stimmberechtigten die Voraussetzungen für 
einen raschen Ausbau der Anlagen zur Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien 
und eine Erhöhung der inländischen Stromproduktion gelegt und damit gleichzeitig 
die Rahmenbedingungen für das Erreichen der nationalen Energie- und Klimaziele 
verbessert.
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Kantonale Produktionsziele für die Energieproduktion aus erneuerbaren Energien: 
Der Kanton Graubünden verfügt noch nicht über eine politisch konsolidierte Gesam-
tenergiestrategie, welche alle Energieträger umfasst und konkrete kantonale Produk-
tionsziele festsetzt. Eine solche Gesamtstrategie wird dem Grossen Rat zur Beratung 
und zum Beschluss vorgelegt (siehe Antwort der Regierung vom 22. Juni 2022 auf den 
Antrag Horrer betreffend Solaroffensive für Graubünden). 

Die für den Richtplan aufgeführten Produktionsziele sind Richtwerte. Sie orientieren 
sich an den gesamtschweizerischen Produktionszielen gemäss Art. 2 EnG sowie an 
Potenzialstudien. Die Herleitung dieser Ziele ist den Kapiteln 7.1.2 – 7.1.5 zu entnehmen. 
Da es sich um Richtwerte handelt, wird darauf verzichtet, diese behörden-verbindlich 
festzulegen. Gleiches gilt für Spar- oder Effizienzziele.

Wenngleich die Produktionsziele keine Verbindlichkeit aufweisen, so bilden sie für 
die räumlichen Festlegungen der für die Nutzung erneuerbarer Energien geeigneten 
Gebiete und Gewässerstrecken eine wichtige Bezugsgrösse. 

Energieträger heutige Produktion  
(Stand 2023)

Produktionsziel  
bis 2050

erforderlicher Zubau 
bis 2050

Wasserkraft 8050 GWh 8500 GWh     +450 GWh*

Windkraft 5 GWh 400 GWh     +400 GWh**

Photovoltaik 140 GWh 1500 GWh    +1360 GWh

*	 zur Kompensation der Produktionseinbussen infolge höherer Restwasseranforderun-
gen nach Konzessionserneuerung ist für die Erreichung des Nettoziels von +450 GWh 
ein Ausbau von +920 GWh erforderlich.

**  Da die heutige Windenergieanlage in Haldenstein ihr Lebensende deutlich vor dem Jahr 
2050 erreichen dürfte, werden auch die heute bereits produzierten 5 GWh Windstrom zu 
ersetzen sein (z.B. durch ein Repowering der bestehenden Anlage).

Kantonales Energiegesetz (BEG): Das kantonale Energiegesetz (BEG) wurde infolge 
Anpassung an den Stand der Technik im Gebäudebereich durch den Nachvollzug der 
aktuellen Mustervorschriften der Kantone (Stand 2014) revidiert und mit erhöhten 
Anforderungen im Sinne der energiepolitischen Ziele ergänzt. Schwerpunkte des 
Anfangs 2021 in Kraft getretenen Gesetzes sind neue Regeln für den Wärmeerzeuge-
rersatz sowie die Pflicht der Eigenstromerzeugung bei Neubauten. Neue Mustervor-
schriften der Kantone sind derzeit in Erarbeitung (Teilrevision Wärmeerzeuger sowie 
Teilrevision Eigenstromerzeugung) und werden bei einer nächsten Revision des BEG 
zu berücksichtigen sein.

Klimastrategie Graubünden: In der von der Regierung im Jahr 2015 genehmigten 
Klimastrategie Graubünden konzentriert sich der Kanton auf zehn Handlungsschwer-
punkte im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung. Diese definieren die Stossrich-
tungen der Massnahmen für einen effektiven und zielführenden Klimaschutz und eine 
risikomindernde sowie chancenorientierte Klimaanpassung. Seit der Publikation der 
kantonalen Klimastrategie im Jahr 2015 haben sich die wissenschaftlichen Erkennt-
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nisse zum Klimawandel verdichtet und auf internationaler sowie nationaler Ebene 
wurden die Ziele deutlich ambitionierter gesetzt (Pariser Abkommen). Um das inter-
national angestrebte Ziel eines maximalen mittleren Temperaturanstiegs von 1.5 °C 
bzw. Netto-Null bis 2050 zu erreichen, sind auch in Graubünden weitreichendere 
Anstrengungen notwendig.

Aktionsplan Green Deal für Graubünden: Der Begriff «Green New Deal» bezeichnet 
allgemein Konzepte, mit denen eine Abkehr von der durch fossile Energieträger getra-
genen Industriegesellschaft eingeleitet werden soll. Die Vorstellung dabei ist, verstärkt 
Arbeitsplätze in «grünen» Industrien zu schaffen, dadurch die Wirtschaft anzukurbeln 
und gleichzeitig den Klimawandel zu bremsen, indem das Energiesystem auf erneu-
erbare Quellen umgebaut wird. Der Aktionsplan Green Deal für Graubünden (AGD) 
lehnt sich an dieses Konzept bzw. den international gebräuchlichen Begriff an. Der 
AGD umfasst 27 Massnahmen (23 im Klimaschutz und 4 in der Klimaanpassung) in den 
Sektoren Gebäude, Verkehr, Industrie, Energiewirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus, 
Konsum, Forstwirtschaft und Umgang mit Naturgefahren. 

Die erste Etappe des AGD wurde vom Grossen Rat im Oktober 2021 beschlossen. Diese 
umfasst Massnahmen zur Förderung der energetischen Sanierung von Gebäuden, der 
Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequellen und der Entwicklung von erneu-
erbarer Fernwärme und kälte. Für die zweite Etappe des AGD hat der Grosse Rat die 
Regierung beauftragt, die notwendigen Rechtsgrundlagen für weitere Massnahmen und 
für deren Finanzierung zu erarbeiten. Im April 2025 hat der Grosse Rat das Gesetz über 
die Förderung und Finanzierung von Massnahmen zum Klimaschutz (BKliG) beschlossen 
und die entsprechenden Rechtsgrundlagen geschaffen. Im Rahmen der zweiten Etappe 
des AGD konnte auch den Forderungen des vom Grossen Rat am 18. Oktober 2022 
an die Regierung überwiesenen Auftrags betreffend Solaroffensive für Graubünden 
Rechnung getragen und die Förderung von Solaranlagen gezielt ausgebaut werden.

Energetisches Sparpotenzial im Gebäudebereich: Im Kanton Graubünden werden 
rund 60 % der Gebäude mit Wohnnutzung fossil beheizt, was etwa 26’000 fossilen 
Heizungen entspricht. Im Jahr 2022 wurden für Raumwärme und Warmwasser rund 
680 GWh fossile Energien (65 % Erdöl und 35 % Erdgas) verbraucht. Die Emissionen im 
Gebäudesektor (Haushalte, Gewerbe und Dienstleistungen) stammen somit überwie-
gend aus der Erzeugung von Raumwärme und Warmwasser. Im Gebäudebereich ist 
das energetische Sparpotenzial gross. Mit Gebäudehüllensanierung, der Substitution 
fossiler Heizsysteme durch erneuerbare Energieträger sowie einer verbesserten Ener-
gieeffizienz der Heizsysteme und bei der Gebäudetechnik kann der Energieverbrauch 
im Gebäudebereich signifikant reduziert und gleichzeitig die heimische Wirtschaft 
gestützt werden. Die Nutzung dieser Sparpotenziale ist von grossem Interesse und 
geniesst im Kanton Graubünden mit rund 71'000 Wohngebäuden (davon rund 50'000 
über 25 Jahre alt) eine hohe Priorität (siehe Erläuterungen zum Aktionsplan Green 
Deal AGD). Die energetischen Gebäudesanierungen stellen eine der vordringlichsten 
Aufgaben dar, um die Energieziele des Kantons zu erreichen und die Abhängigkeit von 
fossilen Energieträgern zu reduzieren. Um die Netto-Null-Ziele zu erreichen, reichen 
jedoch Gebäudehüllensanierungen allein nicht aus. 
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Die aus energetischer Sicht sehr ineffizienten Elektroheizungen sind für etwa zehn 
Prozent des Schweizer Stromverbrauchs verantwortlich, im Winterhalbjahr machen 
sie sogar rund 20 Prozent des gesamten Strombedarfs aus. Entsprechende Zahlen für 
den Kanton Graubünden liegen nicht vor. Gemäss Gebäude- und Wohnungsstatistik 
werden jedoch im Kanton Graubünden 12.8 % der Wohngebäude mit Elektrizität 
als Hauptenergiequelle beheizt (CH: 7.9 %; Stand 2022). Das Sparpotenzial aus dem 
Ersatz von Elektroheizungen ist weiterhin sehr gross und ein rascher Ersatz von Elek-
troheizungen ist für einen effizienten Stromeinsatz im Winterhalbjahr von grosser 
Bedeutung. Im Kanton Graubünden ist die Neuinstallation ortsfester elektrischer 
Widerstandsheizungen zur Gebäudebeheizung und direkt-elektrischer Anlagen zur 
Erwärmung des Brauchwarmwassers (in Wohnbauten) bereits seit 2011 nicht mehr 
zulässig (Art. 10 BEG). Auf die Aufnahme einer Sanierungspflicht wurde aufgrund der 
beschränkten Lebensdauer dieser Anlagen im Rahmen der parlamentarischen Bera-
tung des BEG verzichtet. 

Negativemissionstechnologien: Damit die Treibhausgasemissionen bis 2050 auf Net-
to-Null reduziert werden können, muss zukünftig CO2 in grossem Umfang der Atmo-
sphäre entnommen und langfristig gespeichert werden (siehe auch Art. 3 Abs. 1 KIG). 
Dafür sind Negativemissionstechnologien (NET) erforderlich, die CO2 aus der Atmo-
sphäre entfernen und dauerhaft in Kohlenstoffspeichern wie Wälder, Böden oder 
Holzprodukten binden. Die bekannten Negativemissionstechnologien sind heute in 
der Praxis erst ungenügend erprobt und noch nicht in einem klimawirksamen Umfang 
einsatzbereit. 

Der Bund und die Kantone haben im Rahmen ihrer Zuständigkeiten dafür zu sor-
gen, dass spätestens bis 2050 in der Schweiz und im Ausland Kohlenstoffspeicher im 
notwendigen Umfang für die Erreichung des Netto-Null-Ziels zur Verfügung stehen  
(Art. 3 Abs. 5 KIG).

Winterstrom: Durch die steigenden Anteile erneuerbarer Energien aus Photovoltaik 
und Wind nimmt der Anteil der Stromerzeugung mit fluktuierendem Einspeiseprofil zu. 
Gleichzeitig weist das Stromsystem der Schweiz zukünftig aufgrund des Schwerpunkts 
der Erzeugung aus Wasserkraft und Photovoltaik tiefe Winteranteile der Erzeugung 
auf. Da die Schweiz aufgrund ihrer geografischen Lage etwas mehr Strom im Winter- 
(33.8 TWh) als im Sommerhalbjahr (28.0 TWh; Stand 2018/19) verbraucht, entsteht 
eine Stromversorgungslücke, welche auch mit Importen aus dem Ausland geschlos-
sen werden muss. Die Deckung des Strombedarfs im Winterhalbjahr ist von hoher 
Bedeutung, um die langfristige Stromversorgungssicherheit zu gewährleisten (siehe 
auch Erläuterungen betreffend in Kap. 7.1.2). Der Kanton Graubünden weist gute 
Voraussetzungen auf, um sich als «Winterstromkanton» zu positionieren. Dies auf-
grund des hohen Potenzials für erneuerbare Energien, insbesondere für Photovoltaik 
im Winterhalbjahr, unterstützt von den bestehenden Stärken in der Wasserkraft. Mit 
der zu erwartenden Wertsteigerung aufgrund des Nutzens für das Gesamtsystem ist 
dies eine Chance für den Kanton. 
Nebst den erforderlichen Anlagen für die Winterstromproduktion braucht es auch 
Anlagen, die im Sommer Überschussstrom in grossen Mengen produzieren, umwan-
deln und speichern. Die gespeicherte Energie kann dann im Winter genutzt werden.
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Kommunale Energiekonzepte: Gemäss kantonaler Arbeitshilfe (Amt für Energie und 
Verkehr, 2011) beschreibt ein kommunales Energiekonzept die energie- und/oder 
klimapolitischen Ziele der Gemeinde, eine Umsetzungsstrategie, wie diese Ziele zu 
erreichen sind, einen konkreten Massnahmenplan für die nächsten Jahre sowie ein 
Monitoring-Tool zur Erfolgskontrolle. Das Energiekonzept erlangt seine Wirksamkeit, 
indem es abschliessend von der kommunalen Exekutive verabschiedet wird. Somit 
legt ein Energiekonzept die strategische energiepolitische Richtung der Gemeinde 
fest und plant deren konkrete Umsetzung. 

Erdgasversorgung im Kanton Graubünden: Erdgas macht einen Anteil von 14 % am 
Endenergieverbrauch der Schweiz aus. Im Kanton Graubünden liegt dieser Anteil 
aufgrund der weniger dichten Abdeckung (an das Gasnetz angeschlossen sind die 
Gemeinden Landquart, Trimmis, Chur, Domat/Ems und Thusis) und des weniger häu-
figen Einsatzes im Industriebereich mit rund 5 % deutlich tiefer als im schweizerischen 
Durchschnitt. Von den fossilen Energien, welche jährlich für die Versorgung von Wohn-
gebäuden mit Raumwärme und Warmwasser in Graubünden genutzt werden, entfällt 
dennoch rund ein Drittel bzw. 240 GWh auf fossiles Erdgas. Weitere rund 63 GWh pro 
Jahr werden für industrielle Nutzungen eingesetzt (Stand 2022). 

Erdgas bleibt für die Energieversorgung der Schweiz und Graubünden kurz- bis mittel-
fristig wichtig, ist jedoch ein Energieträger, der CO2 verursacht. Längerfristig können 
die klima- und energiepolitischen Zielsetzungen nur erreicht werden, wenn auch der 
Erdgasverbrauch erheblich reduziert und die verbleibende Nachfrage soweit möglich 
mit erneuerbarem Gas gedeckt werden kann. Daher sollten Erdgas und erneuerbares 
Gas (z.B. Biogas) mittel- bis langfristig nur in Industrie und Gewerbe für die Erzeugung 
von Hochtemperatur-Prozesswärme sowie punktuell in anderen Bereichen (z.B. Spitzen-
lastenabdeckung in Wärmenetzen) eingesetzt werden. Raumwärme und Warmwasser 
(Niedrigtemperatur-Anwendungen) sollten hingegen langfristig aus erneuerbaren 
Energien oder Abwärme erzeugt werden. Es gilt der Grundsatz, dass Gas unabhängig 
von seiner Zusammensetzung bzw. ökologischen Qualität nicht zum Heizen eingesetzt 
werden soll (siehe auch Bericht zum AGD).
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7.1.2	 Wasserkraftanlagen

Ausgangslage
Der Kanton Graubünden steuert mit einer Jahresproduktion aus Wasserkraft von über 
8’000 GWh einen substanziellen Beitrag (22 %) zur Schweizer Stromversorgung bei. Der 
Strom-Eigenbedarf beträgt rund 2'000 GWh pro Jahr. Mit über 50 Stauseen verfügt 
der Kanton über wertvolle Speicherkapazitäten, die auch dem Einsatz von regelbarer 
Energie dienen und damit zur Netzstabilität und Versorgungssicherheit im Stromnetz 
beitragen. Die Wasserkraftnutzung hat zudem grosse Bedeutung für die öffentlichen 
Finanzhaushalte der Gemeinden und des Kantons (Wasserzins). 

Die Produktion von Elektrizität aus Wasserkraft soll im Zuge der nationalen Ener-
giestrategie 2050 ausgebaut werden. Zentrale Elemente sind dabei der Ausbau von 
Speichermöglichkeiten (Winterstrom) und die Regelbarkeit der Wasserkraft. Als Ziele 
für den Ausbau werden eine inländische Jahresproduktion von 37'900 GWh im Jahr 
2035 und von 39'200 GWh im Jahr 2050 angestrebt (Art. 2 Abs. 2 EnG). Gemessen am 
heutigen Anteil Graubündens müsste die jährliche Stromproduktion aus Wasserkraft 
im Kanton um netto 400 GWh ausgebaut werden, um die nationalen Produktionsziele 
erreichen zu können. Damit der Nettoausbau erreicht werden kann, ist – zwecks 
Kompensation der Produktionseinbussen infolge höherer Restwasseranforderungen 
nach Konzessionserneuerung – ein Bruttoausbau zwischen 800 GWh und 1'200 GWh 
pro Jahr erforderlich. Um diese Richtwerte zu erreichen, sind bestehende Anlagen 
zu optimieren und auszubauen. Ebenso sind bisher ungenutzte Potenziale durch die 
Errichtung neuer Wasserkraftwerke zu erschliessen. Grosswasserkraftwerke haben 
dabei die höchste Priorität. 

Die Kantone sind gemäss Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700.0) und Energiegesetz (EnG) 
angehalten, geeignete Gebiete für die Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren 
Energien zu erheben (Art. 6 Abs. 1 RPG) und die für die Nutzung der Wasserkraft 
geeigneten Gewässerstrecken im Richtplan zu bezeichnen (Art. 8b RPG). Sie können 
dabei auch Gebiete und Gewässerstrecken festlegen, die grundsätzlich freizuhalten 
sind (Art. 10 EnG). 

Der angestrebte Ausbau der Wasserkraft führt zu Zielkonflikten mit kantonalen oder 
nationalen Interessen beim Natur-, Landschafts-, Gewässer- und Umweltschutz. Die 
Beurteilung der Gewässer hinsichtlich ihrer Eignung für die Wasserkraftnutzung hat 
daher möglichst ausgewogen auf Schutz- und Nutzungskriterien zu beruhen. Vor die-
sem Hintergrund hat der Kanton unter Einbezug verschiedener Interessengruppen 
Grundlagen für die Beurteilung der Gewässerstrecken erarbeitet. Auf Basis dieser 
Grundlagen legt der Kanton im Richtplan fest, in welchen Gewässern die Realisierung 
neuer Wasserkraftanlagen aus seiner Sicht möglich ist, wo mit besonderen Auflagen 
zu rechnen ist und welche Gewässer freigehalten werden sollen (Anwendung Art. 10 
EnG). Gestützt auf die Ziele und Leitsätze des Richtplans legt der Kanton gleichzeitig 
fest, welche Gebiete für neue Projekte prioritär in Frage kommen. Mit der Festlegung 
der nutzbaren Gewässerstrecken schafft der Kanton die richtplanerischen Vorausset-
zungen für den Erhalt und den weiteren Ausbau der Stromgewinnung aus Wasserkraft.

In den Grundlagen und der Objektliste zeigt der Kanton zudem auf, welche Gewässer-
strecken bzw. Gewässerabschnitte sich für eine Schutz- und Nutzungsplanung (SNP) 
nach Art. 32 Bst. c des Gewässerschutzgesetzes (GSchG; SR 814.20) eignen. 

«regelbare 
Energie» 
s. Erläuterungen

«Produktions-
ziele Wasser-
kraft»  
s. Erläuterungen

«Grundlage für 
die Beurteilung 
des kantonalen 
Fliessgewässer-
netzes» 
s. Erläuterungen

«Schutz- und 
Nutzungspla-
nungen»  
s. Erläuterungen
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Zielsetzung
Die Stromproduktion aus Wasserkraft im Kanton Graubünden wird unter Berück-
sichtigung nationaler und kantonaler energiepolitischer Ziele und mittels Abwä-
gung von Schutz- und Nutzungsinteressen weiter ausgebaut. Erweiterungen des 
Speichervolumens zwecks Produktion von Winterstrom und regelbarer Energie 
haben dabei einen besonders hohen Stellenwert.

Leitsätze
Wasserkraft gezielt weiterentwickeln, Potenzial bestehender Anlagen 
nutzen
Die Weiterentwicklung der Wasserkraftnutzung erfolgt nach den folgenden 
Prioritäten:

1.	 Bestehende Anlagen und bestehende Wasserkraftproduktion sichern, 
Wasserkraft rationell nutzen.

2.	 Bestehende Anlagen optimieren und so ihre Leistung und Stromproduktion 
erhöhen (Erneuerungen und Erweiterungen).

3.	 Neue Wasserkraftanlagen errichten (prioritär Grosswasserkraft).

Wasserkraft in den dafür geeigneten Gewässerstrecken ausbauen
Mit Ausnahme der Gewässerstrecken ohne Nutzungspotenzial (u.a. Quellab-
schnitte) wird das gesamte kantonale Fliessgewässernetz abschnittsweise einer 
der folgenden Hauptkategorien zugewiesen:

A.	 genutzt

B.	 nicht genutzt; ohne rechtliche Ausschlussgründe

C.	 Nutzung ausgeschlossen

«Erweiterungen 
des Speichervo-
lumens» 
s. Erläuterungen

«Rationelle 
Nutzung Was-
serkraft» 
s. Erläuterungen
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Kat. A:	 Gewässerstrecken werden bereits genutzt und können im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen weiterhin genutzt werden.

Kat. B:	 Gewässerstrecken werden derzeit nicht genutzt und sind grundsätz-
lich nutzbar (keine rechtlichen Ausschlussgründe). Gewässerstrecken 
werden hinsichtlich ihrer Eignung für die Wasserkraftnutzung einer der 
folgenden Unterkategorien zugewiesen (siehe Matrix in Abbildung 7.1): 

B1:	 Gewässerstrecken mit «sehr hohem» Potenzial für die Was-
serkraftnutzung, die aus Sicht von Natur und Landschaft 
nicht als «sehr wertvoll» gelten sowie Gewässerstrecken 
mit «hohem» Potenzial, die nicht als «wertvoll» gelten. 
Gewässerstrecken B1 können gestützt auf die gesetzlichen 
Bestimmungen genutzt werden.

B2:	 Gewässerstrecken mit «hohem» Potenzial für die Wasser-
kraftnutzung, die aus Sicht von Natur und Landschaft nicht als 
«sehr wertvoll» gelten sowie Gewässerstrecken mit «mittle-
rem» Potenzial, die nicht als «wertvoll» gelten. Gewässerstre-
cken B2 können gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen 
genutzt werden. Es ist mit allenfalls erhöhten Anforderungen 
zu rechnen (z.B. erhöhte Restwassermengen; ergänzende 
Schutzmassnahmen; vertiefte Kosten-Nutzen-Analyse).

B3:	 Gewässerstrecken mit «mittlerem» Potenzial für die Was-
serkraftnutzung, die aus Sicht von Natur und Landschaft 
nicht als «sehr wertvoll» gelten sowie Gewässerstrecken 
mit «geringem» Potenzial, die nicht als «wertvoll» gelten. 
Gewässerstrecken B3 sind mit Vorbehalt freizuhalten, da 
der zu erwartende Ertrag in keinem sinnvollen Verhältnis 
zum erforderlichen Eingriff in Natur und Landschaft steht. 
Sofern die energiepolitischen Produktionsziele mit Vorhaben 
in den Gewässerstrecken B1–B2 nicht erreicht werden kön-
nen bzw. deren Potenziale weitgehend ausgeschöpft sind, 
können Gewässerstrecken B3 gestützt auf die gesetzlichen 
Bestimmungen genutzt werden (Vorbehalt). 

B4:	 Gewässerstrecken mit «sehr hohem» und «hohem» Potenzial 
für die Nutzung, die aus Sicht von Natur und Landschaft als 
«sehr wertvoll» gelten. Vorhaben in Gewässerstrecken B4 
bedürfen aufgrund der mutmasslich gewichtigen Auswirkun-
gen auf Raum und Umwelt eines Richtplanverfahrens.

B5:	 Gewässerstrecken mit «mittlerem» Potenzial, die als «sehr 
wertvoll» gelten sowie Gewässerstrecken mit «geringem» 
Potenzial für die Wasserkraftnutzung, die aus Sicht von Natur 
und Landschaft als «sehr wertvoll» oder «wertvoll» gelten. 
Gewässerstrecken B5 sind grundsätzlich freizuhalten. Aus-

«Neukonzes-
sionierungen 
bestehender 
Anlagen» 
s. Erläuterungen

«Umgang mit 
festgelegten 
Vorhaben zum 
Ausbau von 
Speichermög-
lichkeiten» 
s. Erläuterungen
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Der Kanton legt die für die Nutzung der Wasserkraft geeigneten Gewässerstre-
cken im kantonalen Richtplan fest (Art. 8b RPG, Art. 10 EnG) und bezeichnet 
die Gewässerstrecken, welche von der Wasserkraftnutzung freizuhalten sind 
(Art. 10 EnG). Freizuhaltende Gewässerstrecken stehen prioritär für Ausgleichs-
massnahmen im Rahmen von SNP zur Verfügung. Er nimmt Anpassungen und 
Nachführungen der Objektliste aufgrund von veränderten Verhältnissen vor.

Bei der Festsetzung von Wasserkraftvorhaben im Richtplan sowie bei Kon-
zessionsgenehmigungen von nicht richtplanrelevanten Vorhaben führt er die 

nahmen sind im Zusammenhang mit Vorhaben zur Erwei-
terung von Speichermöglichkeiten von nationaler Bedeu-
tung (Schaffung neuer Stauräume, Erhöhung bestehender 
Stauräume, Zuleitungen) möglich, sofern die Raum- und 
Umweltverträglichkeit des Vorhabens im Rahmen einer 
Richtplananpassung stufengerecht nachgewiesen ist.

Kat. C:	 Gewässerstrecken können aufgrund bestehender rechtlicher und 
gesetzlicher Vorgaben nicht genutzt werden (Ausschlussgebiete).

Nicht genutzte Gewässerstrecken der Kategorie B stehen für Ausgleichsmass-
nahmen im Rahmen von Schutz- und Nutzungsplanungen zur Verfügung (Nut-
zungsverzicht o.a.). 

Massnahmen zur Sanierung von Schwall/Sunk-Strecken sind gestützt auf die 
gesetzlichen Bestimmungen in allen Kategorien möglich. In besonderen Fällen 
sind Wasserentnahmen für Kleinstwasserkraftanlagen gestützt auf die gesetz-
lichen Bestimmungen in den Kategorien A und B1-B5 möglich (z.B. SAC-Hütten; 
Trinkwasserkraftwerke o.ä.).

«Schwall/
Sunk-Sanierung» 
s. Erläuterungen

Handlungsanweisungen

Der Kanton fördert die Weiterentwicklung der Wasserkraftnutzung gemäss den 
Vorgaben der nationalen und kantonalen Energiestrategie. 

Der Kanton führt die Grundlagen, in denen er feststellt, welche Gewässerstre-
cken sich für die Wasserkraftnutzung eignen, nach und überprüft sie, sofern 
veränderte energie-, umweltpolitische oder sonstige Rahmenbedingungen dies 
verlangen oder zu spezifischen Gewässerstrecken grundlegend neue Erkennt-
nisse zum Potenzial für die Wasserkraftnutzung oder zum Wert aus Sicht von 
Natur und Landschaft vorliegen. Bei der Festsetzung von Wasserkraftvorhaben 
im Richtplan sowie bei Konzessionsgenehmigungen führt er die Grundlagen 
nach (Zuweisung betroffener Gewässerstrecken zu Kategorie A oder C [sofern 
Bestandteil einer Schutz- und Nutzungsplanung]).

Federführung: Amt für Energie und Verkehr

«Überprüfung 
aufgrund neuer 
Erkenntnisse» 
s. Erläuterungen
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Objektliste Gewässerstrecke nach (Zuweisung betroffener Gewässerstrecken 
zu Kategorie A oder C [sofern Bestandteil einer Schutz- und Nutzungsplanung]).

Federführung: Amt für Raumentwicklung

Bei Wasserkraftvorhaben mit einer installierten Leistung von mehr als 3 MW 
ist ein Richtplanverfahren mit einer Interessenabwägung gemäss Art. 3 RPV 
durchzuführen. Als Grundlagen zur Beurteilung der Richtplankonformität sind 
mindestens eine Machbarkeitsstudie mit Voruntersuchung der Umweltaus-
wirkungen gemäss Art. 8 Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPV; SR 814.011) sowie eine grobe Wirtschaftlichkeitsbeurteilung vorzulegen.

Bei Wasserkraftvorhaben in Gewässerstrecken B4–B5 legt der Kanton fest, 
welche ergänzenden Grundlagen zu erarbeiten sind, um eine umfassende Beur-
teilung des Vorhabens vorzunehmen (Bedeutung als Lebensraum und für Ver-
netzung; Repräsentativität und Bedeutung der Landschaft; Sozialverträglichkeit; 
Beitrag zur Energiewende u.a.).

Bei Wasserkraftvorhaben in Gewässerstrecken B3 stellt der Kanton vorgängig 
fest, dass die energiepolitischen Produktionsziele mit Vorhaben in den Gewäs-
serstrecken B1–B2 nicht erreicht werden können bzw. deren Potenziale weit-
gehend ausgeschöpft sind.

Federführung: Amt für Energie und Verkehr

Wasserkraftvorhaben ab einer installierten Leistung von mehr als 3 MW und 
gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt im Sinne von Art. 8 Abs. 2 
RPG bedürfen einer Grundlage (Festsetzung) im kantonalen Richtplan. 

Wasserkraftvorhaben, die Gewässerstrecken B4–B5 tangieren, bedürfen in 
jedem Fall einer Grundlage im Richtplan.

Federführung: Amt für Raumentwicklung

«Vorhaben mit 
gewichtigen 
Auswirkungen 
auf Raum und 
Umwelt» 
s. Kap. 2.4
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Erläuterungen
Produktionsziele Wasserkraft: Die schweizerische Stromproduktion aus Wasserkraft 
soll von der heute durchschnittlich zu erwartenden Jahresproduktion von 37'900 GWh 
(Stand 2022) auf 39'200 GWh im Jahr 2050 erhöht werden (Nettoausbau von +2’000 
GWh). Die Stromproduktion aus der Wasserkraft im Kanton Graubünden trägt mit 
jährlich rund 8'050 GWh knapp 22 % an die schweizerische Wasserkraftproduktion 
bei. Daraus abgeleitet müsste der Kanton Graubünden die Stromproduktion aus Was-
serkraft bis 2050 um netto 440 GWh ausbauen.

Im Zuge der Konzessionserneuerung der bestehenden Werke müssen diese die Rest-
wasseranforderungen gemäss Art. 31 ff. GSchG, SR 814.20 erfüllen, was höhere Rest-
wasseranforderungen mit entsprechenden Produktionsminderungen mit sich bringt. 
Aufgrund der Erfahrung bisheriger Konzessionserneuerungen geht der Bund von einer 
Produktionsminderung von durchschnittlich 6% aus, was bezogen auf Graubünden 
einer Einbusse von 480 GWh pro Jahr entspricht. Damit der Nettoausbau von 440 GWh 
pro Jahr erreicht werden kann, ist zwecks Kompensation der Produktionseinbussen 
ein Bruttoausbau von 920 GWh pro Jahr erforderlich (BFE, Wasserkraftpotenzial der 
Schweiz, Bern, August 2019). Alle in der Objektliste (Kap. 7.1.2 Wasserkraft) aufgeführ-
ten Ausbaubauvorhaben ergeben zusammen ein Produktionspotenzial rund 1600 GWh 
pro Jahr. Davon werden 900 GWh durch Schwall-Sunk-Ausleitkraftwerke, 450 GWh 
durch zusätzliche Speicher (Erweiterungen und Neubauten) und 250 GWh durch die 
übrigen Ausbauten beigetragen (Evaluation AEV, 2023). 

Im Weiteren soll bei der Wasserkraft die installierte Leistung schweizweit von 15.5 GW 
auf 20 GW ausgebaut werden. Für den Kanton Graubünden ergibt dies ein Zubauziel bei 
der installierten Leistung von +1 GW (BFE 2019). Das bewilligte Vorhaben «Lagobianco» 
(Gemeinden Poschiavo und Pontresina) würde dieses Leistungsziel gerade erfüllen. 

Regelbare Energie: Ein Ungleichgewicht zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch 
wird durch regelbare Energie ausgeglichen. Diese gewährleistet die Versorgung der 
Verbraucher mit genügend elektrischer Energie bei unvorhergesehenen Ereignissen im 
Stromnetz. Werden gewisse Toleranzen bei der Netzfrequenz überschritten, so muss 
in kurzer Zeit regelbare Energie angefordert werden. Solche Überschreitungen können 
beispielsweise bei Kraftwerksausfällen auftreten, nicht eingehaltenen Bezugsprofi-
len von Grossverbrauchern, Prognosefehlern bei der Windenergieeinspeisung oder 
bei Stromnetzausfällen. Um solche Schwankungen aufzufangen, können kurzfristig 
Leistungsanpassungen bei Kraftwerken vorgenommen oder Pumpspeicherwerke 
eingesetzt werden. 

Grundlage für die Beurteilung des kantonalen Fliessgewässernetzes: Der Kanton 
hat das kantonale Fliessgewässernetz hinsichtlich seiner Eignung für die Wasserkraft-
nutzung und seines naturkundlichen Werts mittels nachfolgendem Entscheidungs-
baum beurteilt und in einem Bericht dokumentiert. Der Prozess zielte dabei auf eine 
möglichst ausgewogene, objektive und transparente Abwägung von Schutz- und 
Nutzungsinteressen. 
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In einem ersten Schritt wurde das methodische Vorgehen definiert und anhand von 
zwei Pilotprojekten unter Beteiligung verschiedener Interessengruppen (Vertreter 
Kraftwerksbetreiber, Gemeinden, Umweltschutzorganisationen, kantonale Fachstellen) 
diskutiert, geprüft und verfeinert. Mit der konsolidierten Methode wurde anschlies-
send das gesamte kantonale Fliessgewässernetz beurteilt. Die verwendete Methode 
zur Klassifizierung der Gewässerstrecken ist im Bericht «Gewässerstrecken Wasser-
kraftnutzung» im Detail beschrieben.

Erweiterungen des Speichervolumens: Erweiterungen des Speichervolumens erfolgen 
durch die Vergrösserung bestehender Stauräume (z.B. Staumauererhöhungen), neue 
Stauräume oder durch Zu- oder Überleitungen. Derartige Vorhaben weisen vielschich-
tige Zusammenhänge und Auswirkungen auf. Für diese und weitere derartige, heute 
nicht bekannte Vorhaben sind die Nutzungsinteressen sowie die Umweltauswirkungen 
anhand konkreter technischer Projekte und im Rahmen der erforderlichen Genehmi-
gungsverfahren aufzuzeigen. Diese Vorhaben weisen naturgemäss gewichtige Auswir-
kungen auf Raum und Umwelt auf, weshalb im Rahmen eines separaten Richtplanver-
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fahrens eine Grundlage im Richtplan gemäss Art. 8 Abs. 2 RPG mit Interessenabwägung 
durchzuführen ist. Eine Festlegung des Vorhabens im Koordinationsstand «Festsetzung» 
im Richtplan ist Voraussetzung für eine Konzessions- bzw. eine Projektgenehmigung 
nach dem Wasserrechtsgesetz des Kantons Graubünden (BWRG; BR 810.100), ausser 
es handelt sich um eine von der Planungspflicht befreite Wasserkraftanlage gemäss 
Art. 9a Abs. 3 lit. a StromVG.

Im bisherigen kantonalen Richtplan waren verschiedene Vorhaben für die Erweiterung 
bestehender Stauräume oder die Nutzung neuer Stauräume enthalten. Diese Vorha-
ben bleiben aufgrund ihres Potenzials für die Energiespeicherung und die Stärkung 
der Versorgungssicherheit im Winter weiterhin Bestandteil des Richtplans. Befinden 
sich diese Vorhaben im Bereich von Gewässerstrecken B4–B5, verbleiben diese im 
Koordinationsstand Vororientierung, solange keine grundlegenden neuen Erkenntnisse 
zum Potenzial für die Wasserkraftnutzung (Ausbau von Speichermöglichkeiten von 
nationaler Bedeutung) vorliegen.

Schwall-/Sunk-Sanierungsmassnahmen: Verschiedene Gewässerstrecken werden 
aktuell durch die Wasserkraftnutzung durch Schwall und Sunk belastet, obwohl sie 
durch keine Konzession direkt genutzt werden. Derzeit läuft ein schweizweites Sanie-
rungsprogramm, um diese negativen Auswirkungen der Wasserkraftnutzung in den 
Gewässern zu mildern (Art. 83a Gewässerschutzgesetz). Eine mögliche Sanierungs-
massnahme sind Ausleitkraftwerke. Sofern ein Ausleitkraftwerk eine ökologische Auf-
wertung (Sanierung) von Schwall/Sunk belasteten Gewässerabschnitten ermöglichen 
kann, ist eine Umsetzung in Gewässerstrecken unabhängig ihrer Kategorie möglich. 
Die Voraussetzungen und Bedingungen werden im Rahmen der spezifischen Schwall-/
Sunk-Sanierungsprojekte im Detail abgeklärt. 

Überprüfung aufgrund neuer Erkenntnisse: Die Beurteilung des kantonalen Fliessge-
wässernetzes basiert auf dem heutigen Wissens- und Erkenntnisstand. Es ist jedoch 
nicht auszuschliessen, dass das Potenzial einzelner Gewässerstrecken für die Wasser-
kraftnutzung aufgrund vertiefter Abklärungen künftig anders beurteilt werden wird. 
Ebenfalls ist es denkbar, dass der Wert von Gewässerstrecken aus Sicht von Natur und 
Landschaft aufgrund neuer Erkenntnisse anders eingestuft werden wird. Liegen neue 
Erkenntnisse vor, können diese Gewässerstrecken in Bezug auf Schutz- und Nutzungs-
möglichkeiten überprüft und einer entsprechenden Kategorie zugeordnet werden.

Die Überprüfung und Anpassung der Gewässerstrecken erfolgt im Rahmen des Richt-
planverfahrens für die Festsetzung von Wasserkraftvorhaben über 3 MW installierter 
Leistung. Bei Vorhaben mit installierter Leistung unterhalb von 3 MW erfolgt die 
Überprüfung und Anpassung der Gewässerstrecken im Rahmen des Konzessionsge-
nehmigungsverfahrens gemäss BWRG.

Der erläuternde Bericht zur dieser Richtplananpassung geht auf mögliche neue Nut-
zungs- und Schutzaspekte und deren Folgen für die Kategorisierung einzelner Gewäs-
serstrecken sowie auf das Vorgehen für die Anpassung der Gewässerstrecken bei der 
Festsetzung von Vorhaben im Richtplan oder im Rahmen von Konzessionsverfahren 
ein. Der Bericht erläutert auch die Vorgehensweise für die Überprüfung einzelner 
Gewässerstrecken.
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Schutz- und Nutzungsplanungen (SNP): Wer einem Fliessgewässer mit ständiger 
Wasserführung über den Gemeingebrauch hinaus Wasser entnehmen will, benötigt 
dazu eine Bewilligung gemäss Art. 29 lit. a GSchG. Diese kann erteilt werden, wenn 
gestützt auf Art. 31-35 GSchG angemessene Restwassermengen sichergestellt werden. 
Unter Anwendung von Art. 32 GSchG kann die Restwassermenge im Rahmen einer 
SNP für ein begrenztes, topographisch zusammenhängendes Gebiet tiefer angesetzt 
werden, sofern ein entsprechender Ausgleich durch geeignete Massnahmen, wie 
einem Verzicht auf andere Wasserentnahmen, im gleichen Gebiet stattfindet. Beurtei-
lungskriterien dafür sind u.a. die Nachvollziehbarkeit der hydrologischen Grundlagen 
und die ökologische Qualität der Mehrschutzmassnahmen. Insbesondere ökologisch 
wertvolle Gewässer erhalten dabei im Falle der Einbringung in eine SNP ein entspre-
chend hohes Gewicht für einen Ausgleich. Eine SNP bedarf der Genehmigung des 
Bundesrats, welche mit der Konzessionsgenehmigung durch den Kanton koordiniert 
wird. Bei Schutz- und Nutzungsplanungen handelt es sich somit um ein Instrument, um 
mit Hilfe von Ausgleichsmassnahmen zweckmässige «win-win-Lösungen» zu treffen. 
Dieses Instrument trägt dazu bei, das Spannungsfeld zwischen Schutz und Nutzung 
der Gewässer zu verringern. Im Geoportal des Kantons Graubünden sind die SNP unter 
Wasserwerkkataster > Wasserkraftnutzung-> Verzicht aufgeführt. 

Rationelle Nutzung der Wasserkraft: Im Zuge der Rekonzessionierungen bis 2050 
ergeben sich durch den vermehrten Einsatz des Instruments SNP Möglichkeiten, um 
bedeutende Mengen zusätzlicher Energie wirtschaftlich günstig zu gewinnen. Dies 
setzt voraus, dass eine Äquivalenz von Mehrschutz (Nutzungsverzicht bei ökologisch 
wertvollen Gewässern) und -nutzung (tiefere Ansetzung der Restwassermenge als 
gesetzliche Mindestvorgaben) erreicht werden kann. In den vom Kanton erarbeiteten 
Grundlagen werden Gewässerstrecken ausgewiesen, welche sich für die Einbringung 
in SNP eignen und insbesondere von Kleinwasserkraftwerken freigehalten werden 
sollten. Angesichts der Produktionsziele bei der Wasserkraft ist es wichtig, dieses 
Potenzial durch Zubau mittels neuer Kleinwasserkraftwerke nicht zu schmälern oder 
zu gefährden. Die Grosswasserkraft hat Priorität vor der Kleinwasserkraft, da sie zur 
rationellen Nutzung der Wasserkraft beiträgt und dem raumplanerischen Konzentra-
tionsgebot entspricht.

Wasserkraftstrategie des Kantons Graubünden: Zwischen 2035 und 2070 laufen für 
rund 70 Prozent der Wasserkraftproduktion in Graubünden die Konzessionen aus und 
es kommt zum Heimfall der Anlagen. Die nassen Anlageteile fallen unentgeltlich und 
lastenfrei je zur Hälfte an den Kanton und die Konzessionsgemeinden heim. Die Kon-
zessionsgemeinden und der Kanton sind berechtigt, die trockenen Anlageteile gegen 
eine angemessene Entschädigung zu übernehmen. Mit den Heimfällen bietet sich die 
Chance, die Beteiligungsverhältnisse neu zu regeln und die Beteiligung von Gemeinden 
und Kanton substanziell zu erhöhen. Die Wasserkraftstrategie des Kantons besteht 
gemäss Botschaft aus vier Teilstrategien, nämlich der Heimfall-, der Beteiligungs-, der 
Verwertungs- und der Betriebsstrategie. Gemäss Strategie wird jeder Heimfall individu-
ell betrachtet, wobei die Beteiligungen substanziell erhöht und bei attraktiven Anlagen 
in der Regel eine Mehrheitsbeteiligung in der Grössenordnung von zusammen 60 % 
bis 80 % des Aktienkapitals durch die öffentliche Hand Graubündens an den neuen 
Partnerwerken angestrebt werden soll.
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Objekte

Wasserkraftanlagen

Einzugsge-
biet

Nr. Kan-
ton

RRIP Gemeinde / 
Ort / Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifi-
sche Festlegung / 
Beschreibung

Bemerkung / Verweis

Hinterrhein 20.WK.01 nein KW Mulegn Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2076

Hinterrhein 20.WK.02 nein KW Tinizong Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2035

Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2035

Grundlage Weiterbetrieb 
Nr. 1 (erläuternder Bericht)

Hinterrhein 20.WK.10 nein Vorhaben 
Lai da Mar-
morera 

- Erhöhung der 
Staumauer des Lai 
da Marmorera, 
Anpassung der 
Julier-Passstrasse 

Von Planungspflicht 
befreite Wasserkraftan-
lage (Art. 9a Abs. 3 lit. a 
StromVG); hohe energie-
wirtschaftliche Bedeutung 
(Erhöhung Winterstrom-
produktion)

Hinterrhein 20.WK.03 nein KW Tiefen-
castel ALK

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2068

Zwischener-
gebnis

Weiterbetrieb ab 
2068

Aufgrund Abhängigkeit 
mit KW Filisur als Zwische-
nergebnis erfasst (ggf. 
vorgezogene Neukonzessi-
onierung beider Stufen)

Hinterrhein 20.WK.04 nein KW Tiefen-
castel Ost 

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2050

Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2050

Grundlage Weiterbetrieb 
Nr. 1 (erläuternder Bericht)

Hinterrhein 20.WK.05 nein KW Tiefen-
castel West 

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2050

Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2050

Grundlage Weiterbetrieb 
Nr. 1 (erläuternder Bericht)

Hinterrhein 20.WK.11 nein KW Tiefen-
castel +

Festsetzung Schwall-Sunk-Aus-
leitung

Konzession 2012 erteilt

Hinterrhein 20.WK.06 nein KW Filisur Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2046

Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2046

Grundlage Weiterbetrieb 
Nr.2 (erläuternder Bericht)

Hinterrhein 20.WK.07 nein KW Solis Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2057

Hinterrhein 20.WK.08 nein Val Bercla 
(Mulegns) 

Vororientie-
rung

Zusätzlicher Stau-
raum

Projekt; mittlere energie-
wirtschaftliche Bedeutung; 
Gewässerstrecken B4 und 
B5 betroffen; potentielle 
Ausgleichsmassnahme SNP

Hinterrhein 20.WK.09 nein Val Faller  / 
Val Gronda 
(Mulegns/
Bivio)

Vororientie-
rung

Zusätzlicher Stau-
raum

Projekt; mittlere energie-
wirtschaftliche Bedeutung; 
Gewässerstrecken B4 und 
B5 betroffen; potentielle 
Ausgleichsmassnahme SNP
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Einzugsge-
biet

Nr. Kan-
ton

RRIP Gemeinde / 
Ort / Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifi-
sche Festlegung / 
Beschreibung

Bemerkung / Verweis

Hinterrhein 20.WK.13 nein Bergün 
Filisur/Ava 
da Tuors

Vororientie-
rung

Kraftwerk oberhalb 
best. Fassung Tuors 
der ALK

Potenzialstudie vorliegend; 
mittlere energiewirtschaft-
liche Bedeutung; Gewäs-
serstrecken B4, B5 und 
BLN betroffen; potentielle 
Ausgleichsmassnahme SNP

Hinterrhein 20.WK.14 nein Bergün 
Filisur/Albula 
plus,  NABE

Zwischener-
gebnis

Erweiterung beste-
hende Anlage ev. 
mit Kopfspeicher, 
Kraftwerkstufe 
Naz-Bergün oder 
Maliera-Islas und 
Kombination mit 
Tischbach

Konzessionsprojekt 2008 
vorliegend; negativer 
Entscheid Gemeinde 2009; 
mittlere energiewirtschaft-
liche Bedeutung; Gewäs-
serstrecken B4 betroffen; 
potentielle Ausgleichs-
massnahme SNP

Hinterrhein 30.WK.10 nein Ausleitkraft-
kraftwerk 
Sils i.D./
Rothen-
brunnen - 
Domat-Ems

Vororientie-
rung

Schwall-Sunk 
Ausleitkraftwerk im 
Rahmen GSchG-Sa-
nierung 

Konzeptstudie vorliegend; 
grosse energiewirtschaft-
liche Bedeutung; Auen 
national betroffen; Gewäs-
serstrecken A

Hinterrhein 30.WK.11 nein Panzer-
schiessplatz 
Rheinwald

Vororientie-
rung

Stauraum (heutiges 
Militärübungsge-
lände)

Studie vorliegend; Erhö-
hung Winterstromproduk-
tion; 
hohe energiewirtschaft-
liche Bedeutung; Gewäs-
serstrecken B5 und B4 und 
BLN betroffen; Nutzungs-
konflikt Armasuisse; 
potentielle Ausgleichs-
massnahme SNP

Poschiavino 21.WK.01 no CE Campo-
cologno I 

Situazione 
iniziale

Impianto esistente Concessione fino al 2089

Poschiavino 21.WK.02 no CE Robbia Situazione 
iniziale

Impianto esistente Concessione fino al 2089

Poschiavino 21.WK.05 no Lago Bianco 
(CE Robbia)

Dato acqui-
sito

Progetto Lago 
Bianco, centrale 
a ripompaggio 
con una potenza 
dicirca 1000 MW e, 
allo stesso tempo, 
rilascio dell'appro-
vazione della 
concessione

80 anni  dalla messa in 
servizio

Poschiavino 21.WK.03 no CE Cavaglia Situazione 
iniziale

Impianto esistente Concessione fino al 2089

Poschiavino 21.WK.04 no CE Palü Situazione 
iniziale

Impianto esistente Concessione fino al 2089

Inn 22.WK.01 nein KW Ova Spin Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2050 
Internationale Verleihung, 
Grenzkraftwerk mit Italien

nein Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2050

Grundlage Weiterbetrieb 
Nr.3 (erläuternder Bericht)

Inn 22.WK.02 nein KW Sot 
Ruinas

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2070

Inn 22.WK.03 nein KW Tasnan Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2074
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Einzugsge-
biet

Nr. Kan-
ton

RRIP Gemeinde / 
Ort / Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifi-
sche Festlegung / 
Beschreibung

Bemerkung / Verweis

Inn 22.WK.04 nein KW Pradella Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2050

Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2050

Grundlage Weiterbetrieb 
Nr.3 (erläuternder Bericht)

Inn 22.WK.05 nein KW Martina Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2074

Inn 22.WK.06 nein KW Marti-
na-Prutz 

Ausgangslage Schwall-Sunk 
Ausleitkraftwerk 
(Grenzkraftwerk 
Inn)

Konzession bis 2103 
Internationale Verleihung, 
Grenzkraftwerk mit Öster-
reich

Inn 22.WK.07 nein KW Brancla Vororientie-
rung

Laufwasserkraft-
werk

Vorstudie vorliegend; 
mittlere energiewirtschaft-
liche Bedeutung; 
Gewässerstrecken B4 
sowie BLN betroffen; 
potentielle Ausgleichs-
massnahme SNP

Inn 22.WK.09 nein Scuol 
(Tarasp) / 
Val Plavna

Vororientie-
rung

Erweiterung 
bestehendes  KW 
Pradella (Fassung 
Aua da Plavna ins 
Triebwassersystem)

Projekt; mittlere energie-
wirtschaftliche Bedeutung;  
Gewässerstrecken B1 und 
B4 sowie BLN betroffen; 
nationale Auen Inn; poten-
tielle Ausgleichsmass-
nahme SNP 

Inn 22.WK.10 nein Scuol (Sent) 
/ Val d’Uina

Vororientie-
rung

Erweiterung 
bestehendes  KW 
Martina (Fassung 
Ova Uina ins Trieb-
wassersystem)

Projekt; mittlere energie-
wirtschaftliche Bedeutung; 
Gewässerstrecken B4 
sowie BLN betroffen; nati-
onale Auen Inn; potentielle 
Ausgleichsmassnahme SNP

Inn 25.WK.05 nein KW Islas Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2067 

Inn 25.WK.08 nein Val Chamu-
era

Zwischener-
gebnis

Laufwasserkraft-
werk mit kleinem 
Kopfspeicher Ova 
Chamuera

Projekt; negativer Ent-
scheid Gemeinde 2014; 
Gewässerperle + (Gemein-
deentscheid 2022); 
Gewässerstrecken B4 und 
B5 betroffen; potentielle 
Ausgleichsmassnahme SNP

Vorderrhein 23.WK.01 nein KW Pintrun Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2024

Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2025 ohne Ausbau

Grundlage Weiterbetrieb 
Nr.4 (erläuternder Bericht)

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

23.WK.02 nein KW Reiche-
nau 

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2042

Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2042

Grundlage Weiterbetrieb 
Nr.5 (erläuternder Bericht)

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

24.WK.01 nein Ems–
Mastrils

Vororientie-
rung

Schwall-Sunk 
Ausleitkraftwerk im 
Rahmen GSchG-Sa-
nierung 

Konzeptstudie vorliegend; 
grosse energiewirt-
schaftliche Bedeutung; 
Ausschlusskriterium Auen 
national prüfen; Gewäs-
serstrecken B4 und C 
betroffen. 

Maira 25.WK.01 no CE Bondo Situazione 
iniziale

Impianto esistente Concessione fino al 2039
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Einzugsge-
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Nr. Kan-
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RRIP Gemeinde / 
Ort / Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifi-
sche Festlegung / 
Beschreibung

Bemerkung / Verweis

Dato acqui-
sito

Prosegui-
mento dell’eserci-
zio dal 2039 

Basi per il prosegui-
mento dell’esercizio n. 6 
(rapporto esplicativo) 

Maira 25.WK.07 no CE Stam-
pa-Bondo

Informazione 
preliminare

Centrale elettrica 
ad acqua fluente 
(nel deflusso resi-
duo Löbbia-Bondo)  

Progetto; importanza 
media sul piano ener-
getico; esaminare il criterio 
di esclusione per le zone 
golenali a livello nazio-
nale; sono interessate 
sezioni di categoria A.  

Maira 25.WK.02 no CE Casta-
segna 

Situazione 
iniziale

Impianto esistente Concessione fino al 2039

Dato acqui-
sito

Prosegui-
mento dell’eserci-
zio dal 2039 

Basi per il proseguimento 
dell’esercizio n. 6 (rapporto 
esplicativo) 

Maira 25.WK.10 no CE Bondea 
(Bondo - 
Castasegna)

Informazione 
preliminare

Centrale elettrica 
ad acqua fluente

Progetto; importanza 
media sul piano energetico

Maira 25.WK.03 no CE Löbbia Situazione 
iniziale

Impianto esistente Concessione fino al 2039

Dato acqui-
sito

Prosegui-
mento dell’eserci-
zio dal 2039 

Basi per il proseguimento 
dell’esercizio n. 6 (rapporto 
esplicativo) 

Maira 25.WK.09 no CE Löbbia, 
Diga Albigna

Informazione 
preliminare

Spazio per deposito 
aggiuntivo

Progetto; importanza ele-
vata sul piano energetico 
(elettricità invernale); 
nell’area di confluenza 
nel bacino dell’Albigna è 
interessata una sezione di 
categoria B5. 

Maira 25.WK.06 no CE Löbbia, 
Forno – Diga 
Albigna

Informazione 
preliminare

Ampliamento 
dell’impianto 
esistente, trasferi-
mento all'impianto 
Diga Albigna 

Progetto, rialzamento pro-
duzione elettrica invernale; 
elevata importanza sul 
piano energetico; esami-
nare il criterio di esclusione 
per le zone golenali a livello 
nazionale; sono interessate 
sezioni di categoria B4 
e IFP; potenziale misura 
compensativa PPU 

Maira 25.WK.04 no CE Lizun Situazione 
iniziale

Impianto esistente Concessione fino al 2039

Dato acqui-
sito

Prosegui-
mento dell’eserci-
zio dal 2039 

Basi per il proseguimento 
dell’esercizio n. 6 (rapporto 
esplicativo) 

Moesa 26.WK.01 no CE Sassello Situazione 
iniziale

Impianto esistente Concessione fino al 2028

Dato acqui-
sito

Prosegui-
mento dell’eserci-
zio dal 2028

Basi per il proseguimento 
dell’esercizio n. 7 (rapporto 
esplicativo)

Moesa 26.WK.02 no CE Grono Situazione 
iniziale

Impianto esistente Concessione fino al 2044
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Einzugsge-
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Nr. Kan-
ton

RRIP Gemeinde / 
Ort / Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifi-
sche Festlegung / 
Beschreibung

Bemerkung / Verweis

Dato acqui-
sito

Prosegui-
mento dell’eserci-
zio dal 2044

Basi per il proseguimento 
dell’esercizio n. 8 (rapporto 
esplicativo) 

Moesa 26.WK.03 no CE Lostallo Situazione 
iniziale

Impianto esistente Concessione fino al 2038

Dato acqui-
sito

Prosegui-
mento dell’eserci-
zio dal 2038

Basi per il proseguimento 
dell’esercizio n. 8 (rapporto 
esplicativo) 

Moesa 26.WK.04 no CE Soazza Situazione 
iniziale

Impianto esistente Concessione fino al 2041

Dato acqui-
sito

Prosegui-
mento dell’eserci-
zio dal 2041

Basi per il proseguimento 
dell’esercizio n. 9 (rapporto 
esplicativo) 

Moesa 26.WK.05 no CE Spina 
(Isola) 

Situazione 
iniziale

Impianto esistente Concessione fino al 2042

Dato acqui-
sito

Prosegui-
mento dell’eserci-
zio dal 2042

Basi per il proseguimento 
dell’esercizio n. 9 (rapporto 
esplicativo) 

Moesa 26.WK.06 no CE Spina 
(Valbella)

Situazione 
iniziale

Impianto esistente Concessione fino al 2043

Dato acqui-
sito

Prosegui-
mento dell’eserci-
zio dal 2043

Basi per il proseguimento 
dell’esercizio n. 9 (rapporto 
esplicativo) 

Hinterrhein 26.WK.08 no Val Curciusa 
(Gemeinde 
Mesocco) 

Informazione 
preliminare

Spazio aggiun-
tivo, amplia-
mento dell’im-
pianto 
esistente Officine 
idroelettriche 
di Mesolcina 

Progetto; elevata import-
anza sul piano energetico; 
sezioni di categoria B4 
e B5; zona golenale di 
importanza presumibil-
mente nazionale (ma non 
menzionata nella relativa 
ordinanza); potenziale 
misura compensativa PPU 

Moesa 26.WK.10 no CE Piani di 
Verdabbio

Situazione 
iniziale

Impianto esistente Diritto acquisito limitato 
fino al 2030 

Dato acqui-
sito

Proseguimento 
dell’esercizio dal 
2030 o valoriz-
zazione per la 
pianificazione per 
la protezione e 
l'utilizzazione delle 
acque (PPUA) 

Basi per il proseguimento 
dell’esercizio n. 10 (rap-
porto esplicativo) 

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

27.WK.01 nein KW Litzirüti Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2067

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

27.WK.02 nein KW Lüen 
Plessur 

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2063

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

27.WK.03 nein KW Lüen 
Sagenbach 

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2073
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Einzugsge-
biet

Nr. Kan-
ton

RRIP Gemeinde / 
Ort / Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifi-
sche Festlegung / 
Beschreibung

Bemerkung / Verweis

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

27.WK.04 nein KW Sand Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2060

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

27.WK.05 nein KW Prada-
punt 
Langwies / 
Litzirüti-Mo-
linis 

Vororientie-
rung

Kaskadenkraftwerk, 
Anschluss KW Lit-
zirüti; Schwall-Sunk 
Sanierung im Rah-
men GSchG-Mass-
nahmen

Projekt; mittlere energie-
wirtschaftliche Bedeutung; 
Ausschlusskriterium Aue 
national prüfen; Gewäs-
serstrecken B1 und B4 
betroffen

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

28.WK.01 nein KW Klosters Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2085

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

28.WK.02 nein KW Schlap-
pin 

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2085

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

28.WK.03 nein KW Küblis Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2085

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

28.WK.04 nein KW Trimmis 
(Vorhaben 
Wasserkraft-
werk Chlus) 

Festsetzung Schwall-Sunk Aus-
leitkraftwerk

Konzession Gemeinden 
2014;  Wasserkraftanlage 
mit auf Richtplanung 
beschränkter Planungs-
pflicht (Art. 9a Abs. 3 lit. a 
StromVG)

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

28.WK.08 nein KW Schrang-
gabach (Vor-
haben 
Wasserkraft-
werk Chlus) 

Festsetzung Wasserfassung mit 
Zwischennutzung 
und Einleitung 
in Stollen für KW 
Chlus

Konzession Gemeinden 
2014;  Wasserkraftanlage 
mit auf Richtplanung 
beschränkter Planungs-
pflicht (Art. 9a Abs. 3 lit. a 
StromVG)

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

28.WK.09 KW Ari-
eschbach 
(Vorhaben 
Wasserkraft-
werk Chlus) 

Festsetzung Wasserfassung mit 
Zwischennutzung 
und Einleitung 
in Stollen für KW 
Chlus

Konzession Gemeinden 
2014;  Wasserkraftanlage 
mit auf Richtplanung 
beschränkter Planungs-
pflicht (Art. 9a Abs. 3 lit. a 
StromVG)

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

28.WK.05 nein KW 
Taschinas 

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2071

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

28.WK.06 nein KW Fideris Festsetzung Laufwasserkraft-
werk

Konzession Gemeinde 
2016/2019

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

28.WK.10 nein KW Schrau-
bach

Vororientie-
rung

Laufwasserkraft-
werk

Projekt; mittlere energie-
wirtschaftliche Bedeutung; 
Ausschlusskriterium Aue 
national prüfen; Gewässer-
strecken B2 und B4 betrof-
fen; potentielle Ausgleichs-
massnahme SNP

Hinterrhein 28.WK.07 nein KW Glaris, 
Erhöhung 
Ausbau Was-
sermenge

Festsetzung Erweiterung beste-
hende Anlage 

Genehmigung 2015

Vorderrhein 29.WK.01 nein KW Zervreila Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2037
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Einzugsge-
biet

Nr. Kan-
ton

RRIP Gemeinde / 
Ort / Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifi-
sche Festlegung / 
Beschreibung

Bemerkung / Verweis

Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2038

Grundlage Weiterbe-
trieb Nr.11 (erläuternder 
Bericht)

Vorderrhein 29.WK.21 nein KW Zervreila Festsetzung Erweiterung Stau-
raum

Projekt; hohe energie-
wirtschaftliche Bedeutung 
(Winterstrom)

Vorderrhein 29.WK.16 nein Überleitung 
Lugnez (Vrin)

Zwischener-
gebnis

Erweiterung 
bestehende Anlage; 
Überleitung zu KW 
Zervreila

Projekt; hohe energie-
wirtschaftliche Bedeutung 
(Winterstrom); Ausschluss-
kriterium Aue national 
prüfen; Gewässerstrecken 
B1, B3 und B4 betroffen. 

Vorderrhein 29.WK.17 nein Lampert-
schalp (Vals) 

Vororientie-
rung

Erweiterung 
bestehende Anlage, 
neuer Stauraum für 
KW Zervreila

Projekt; hohe energie-
wirtschaftliche Bedeutung 
(Winterstrom); Ausschluss-
kriterium Aue national 
prüfen; Gewässerstrecken 
B5, B4, und C betroffen; 
potentielle Ausgleichs-
massnahme SNP 
Bei erfolgter Projektge-
nehmigung Staumaue-
rerhöhung Zervreila wird 
dieses Objekt aus Richtplan 
entlassen 

Vorderrhein 29.WK.02 nein KW Sedrun Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2048

Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2048

Grundlage Weiterbe-
trieb Nr.12 (erläuternder 
Bericht)

Vorderrhein 29.WK.19 nein Vorha-
ben Curne-
ra-Nalps (KW 
Sedrun) 

- Erhöhung der 
Staumauer des Lai 
di Curnera 

Von Planungspflicht 
befreite Wasserkraftan-
lage (Art. 9a Abs. 3 lit. a 
StromVG); hohe energie-
wirtschaftliche Bedeutung 
(Erhöhung Winterstrom-
produktion)

Vorderrhein 29.WK.20 nein Vorha-
ben Curne-
ra-Nalps (KW 
Sedrun) 

- Erhöhung der 
Staumauer des Lai 
da Nalps 

Von Planungspflicht 
befreite Wasserkraftan-
lage (Art. 9a Abs. 3 lit. a 
StromVG); hohe energie-
wirtschaftliche Bedeutung 
(Erhöhung Winterstrom-
produktion)

Vorderrhein 29.WK.22 nein Sta. Maria 
(KW Sedrun)

Vororientie-
rung

Erweiterung Stau-
raum

Projekt; hohe energie-
wirtschaftliche Bedeutung 
(Erhöhung Winterstrom-
produktion); Gewässerstre-
cken B2 betroffen

Vorderrhein 29.WK.03 nein KW Safien 
Platz

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2037

Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2038

Grundlage Weiterbe-
trieb Nr. 11 (erläuternder 
Bericht)

Vorderrhein 29.WK.04 nein KW Russein Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2095
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Einzugsge-
biet

Nr. Kan-
ton

RRIP Gemeinde / 
Ort / Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifi-
sche Festlegung / 
Beschreibung

Bemerkung / Verweis

Vorderrhein 29.WK.05 nein KW Ferrera 
(Trun)

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2078

Vorderrhein 29.WK.23 nein  KW Ferrera 
II  (Trun), 
zusätzliche 
Stufe

Vororientie-
rung

Erweiterung beste-
hende Anlage

Projekt; mittlere energie-
wirtschaftliche Bedeu-
tung; Gewässerstrecke 
B2 betroffen; potentielle 
Ausgleichsmassnahme SNP

Vorderrhein 29.WK.06 nein KW St. 
Joseph 

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2097

Vorderrhein 29.WK.07 nein KW 
Tavanasa, 
KVR

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2048

Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2048

Grundlage Weiterbe-
trieb Nr.12 (erläuternder 
Bericht)

Vorderrhein 29.WK.24 nein Runca-
hez (KW 
Tavanasa)

Vororientie-
rung

Erweiterung Stau-
raum 

Projekt, mittlere energie-
wirtschaftliche Bedeutung 
(Erhöhung Winterstrom-
produktion); Gewässer-
strecke B4, nationale Auen 
betroffen

Vorderrhein 29.WK.08 nein Tschar (KW 
Tavanasa)

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2097

Vorderrhein 29.WK.09 nein KW Mut-
teins, KWF

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2040

Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2040

Grundlage Weiterbe-
trieb Nr.13 (erläuternder 
Bericht)

Vorderrhein 29.WK.10 nein KW Ladral Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2052

Vorderrhein 29.WK.11 nein KW Ilanz II Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2071

Vorderrhein 29.WK.12 nein KW Ilanz I Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2071

Vorderrhein 29.WK.25 nein Aua da Mila 
(Tujetsch)

Vororientie-
rung

Erweiterung beste-
hende Anlage 

Projekt, kleine energie-
wirtschaftliche Bedeutung; 
Gewässerstrecken B3; 
potentielle Ausgleichs-
massnahme SNP

Vorderrhein 29.WK.26 nein Ausleitkraft-
kraftwerk 
Ilanz-Bona-
duz

Vororientie-
rung

Schwall-Sunk 
Ausleitkraftwerk im 
Rahmen GSchG-Sa-
nierung

Projekt; hohe energiewirt-
schaftliche Bedeutung; 
Gewässerstrecken A, Auen 
national und BLN betrof-
fen.

Hinterrhein 30.WK.01 nein KW Ferrera 
II 

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2042 
Internationale Verleihung, 
Grenzkraftwerk mit Italien 

Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2042

Grundlage Weiterbe-
trieb Nr.14 (erläuternder 
Bericht)

Hinterrhein 30.WK.02 nein KW Ferrera I Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2042 
Internationale Verleihung, 
Grenzkraftwerk mit Italien 
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Einzugsge-
biet

Nr. Kan-
ton

RRIP Gemeinde / 
Ort / Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifi-
sche Festlegung / 
Beschreibung

Bemerkung / Verweis

Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2042

Grundlage Weiterbe-
trieb Nr.14 (erläuternder 
Bericht)

Hinterrhein 30.WK.03 nein KW Bären-
burg 

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2042

Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2042

Grundlage Weiterbe-
trieb Nr.14 (erläuternder 
Bericht)

Hinterrhein 30.WK.04 nein KW Thusis Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2042

Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2042

Grundlage Weiterbe-
trieb Nr.14 (erläuternder 
Bericht)

Hinterrhein 30.WK.05 nein KW Sils i.D. 
KHR

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2042

Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2042

Grundlage Weiterbe-
trieb Nr.14 (erläuternder 
Bericht)

Hinterrhein 30.WK.06 nein KW Sils i.D. 
ewz

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2057

Hinterrhein 30.WK.07 nein KW Rabiusa 
Realta

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2037

Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2038

Grundlage Weiterbe-
trieb Nr.11 (erläuternder 
Bericht)

Hinterrhein 30.WK.08 nein KW Rothen-
brunnen, 
KWZ

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2037

Festsetzung Weiterbetrieb ab 
2038

Grundlage Weiterbe-
trieb Nr.11 (erläuternder 
Bericht)

Hinterrhein 30.WK.09 nein KW Rothen-
brunnen, 
ewz

Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2057

Hinterrhein 30.WK.12 nein KW Adont Ausgangslage Bestehende Anlage Konzession bis 2082
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Abbildung 7.3: 
Wasserkraftan-
lagen 



Energie

10 I 2025

Richtplan Kanton Graubünden

7.1-30

Übrige Raumnutzungen und weitere Infrastrukturen

Abbildung 
7.4: Einteilung 
Gewässerstre-
cken in Einzugs-
gebiete

Gewässerstrecken
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Einzugsge-
biet

Nr. Gewäs-
serstrecke  

RRIP Gemeinde / Ort / 
Objekt

Stand Koor-
dination

Objektspe-
zifische 
Festlegung / 
Beschreibung

Bemerkung 
/ Verweis

Vorderrhein 1.1 nein Rhein (Rein da Tuma) Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 1.2 nein Rhein (Rein da Tuma) Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 1.3 nein Rhein (Rein da Tuma / 
Rein Anteriur)

Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 1.4 nein Rhein / Rein Anteriur Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 1.5 nein Rhein / Rein Anteriur Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 1.6 nein Rhein / Rein Anteriur Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 1.7 nein Rhein / Rein Anteriur Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 1.8 nein Rhein / Rein Anteriur Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 292.1 nein Glogn Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 292.2 nein Glogn Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 292.3 nein Glogn Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 292.4 nein Glogn Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 292.5 nein Glogn Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 292.6 nein Glogn Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 298.1 nein Carreratobelbach Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 298.2 nein Carreratobelbach Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 298.3 nein Carreratobelbach Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 303.1 nein Flem Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 303.2 nein Flem Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 303.3 nein Flem Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 303.4 nein Flem Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 303.5 nein Flem Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 318.1 nein Peilerbach Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 318.2 nein Peilerbach Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 318.3 nein Peilerbach Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 319.1 nein Valser Rhein Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 319.2 nein Valser Rhein Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 319.3 nein Valser Rhein Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 319.4 nein Valser Rhein Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 319.5 nein Valser Rhein Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 320.1 nein Rabiusa Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 351.1 nein Ual da Mulin Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 361.1 nein Carnusabach Festsetzung Kategorie B3

Objekte

Einzugsgebiet Vorderrhein 
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Einzugsge-
biet

Nr. Gewäs-
serstrecke  

RRIP Gemeinde / Ort / 
Objekt

Stand Koor-
dination

Objektspe-
zifische 
Festlegung / 
Beschreibung

Bemerkung 
/ Verweis

Vorderrhein 361.2 nein Carnusabach Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 364.1 nein Valater Bach Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 364.2 nein Valater Bach Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 365.1 nein St. Petersbach Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 365.2 nein St. Petersbach Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 379.1 nein Canalbach Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 379.2 nein Canalbach Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 379.3 nein Canalbach Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 381.1 nein Hornbach Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 381.2 nein Hornbach Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 421.1 nein Schmuèr Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 421.2 nein Schmuèr Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 421.3 nein Schmuèr Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 558.1 nein Rein d'Acletta Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 558.2 nein Acletta Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 567.1 nein Ferrerabach Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 567.2 nein Ferrerabach Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 567.3 nein Ferrerabach Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 567.4 nein Ferrerabach Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 567.5 nein Ferrerabach Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 574.1 nein Rein da Sumvitg inkl. 
Einzugsgebiet Plaun la 
Greina

Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 574.2 nein Rein da Sumvitg Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 574.3 nein Rein da Sumvitg Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 575.1 nein Rein da Medel und 
genutzte Seitenbäche

Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 762.1 nein Rein da Curnera Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 762.2 nein Rein da Curnera Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 763.1 nein Rein da Cristallina Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 763.2 nein Rein da Cristallina Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 797.1 nein Turnigla Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 797.2 nein Turnigla Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 797.3 nein Turnigla Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 797.4 nein Turnigla Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 797.5 nein Turnigla Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 3304.1 nein Lavoibach Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3305.1 nein Val Maliens Festsetzung Kategorie B2
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Nr. Gewäs-
serstrecke  

RRIP Gemeinde / Ort / 
Objekt

Stand Koor-
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Objektspe-
zifische 
Festlegung / 
Beschreibung

Bemerkung 
/ Verweis

Vorderrhein 3305.2 nein Val Maliens Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3306.1 nein Aua da Mulins Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 3306.2 nein Aua da Mulins Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 3306.3 nein Aua da Mulins Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 3307.1 nein Val Camtuschera Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3309.1 nein Flem Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 3314.1 nein Ual Draus Festsetzung Kategorie B1

Vorderrhein 3314.2 nein Ual Draus Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3314.3 nein Ual Draus Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3315.1 nein Dutjerbach Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3403.1 nein Tällibach Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3482.1 nein Schlueinbach Festsetzung Kategorie B1

Vorderrhein 3482.2 nein Schlueinbach Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 3482.3 nein Schlueinbach Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 3484.1 nein Caurasbach Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3487.1 nein Ual da Mulin (Ual da 
Siat)

Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3487.2 nein Ual da Mulin (Ual da 
Siat)

Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3487.3 nein Ual da Mulin (Ual da 
Siat)

Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3489.1 nein Flem / Einzugsgebiet Val 
Frisal

Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 3489.2 nein Flem Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 3489.3 nein Flem Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3490.1 nein Ual da Ladral Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3490.2 nein Ual da Ladral Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3490.3 nein Ual da Ladral Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3491.1 nein Ual Murter Festsetzung Kategorie B1

Vorderrhein 3495.1 nein Ual da Ranasca Festsetzung Kategorie B1

Vorderrhein 3495.2 nein Ual da Ranasca Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3496.1 nein Aua dil Mer Festsetzung Kategorie B1

Vorderrhein 3497.1 nein Grenerbach / Tschar-
bach

Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3497.2 nein Tscharbach Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3498.1 nein Alpettlibach Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3499.1 nein Piz Lad Bach Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3503.1 nein Ual da Mulin / Dardi-
nerbach

Festsetzung Kategorie A
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Vorderrhein 3507.1 nein Zavragia Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3508.1 nein Luven Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 3508.2 nein Luven Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3508.3 nein Luven Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 3509.1 nein Acla Mulin Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3509.2 nein Acla Mulin Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3510.1 nein Aua da Vallesa Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3511.1 nein Rein da Sumvitg Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3520.1 nein Aua Russein Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 3520.2 nein Aua Russein Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 3520.3 nein Aua Russein Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 3520.4 nein Aua Russein Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 3520.5 nein Aua Russein Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3521.1 nein Aua da Cavrein Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 3522.1 nein Aua da Cavrein Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 3522.2 nein Aua da Cavrein Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 3523.1 nein Gliems Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 3523.2 nein Gliems Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 3524.1 nein Pintga da Russein Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 3525.1 nein Lumpegna Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3525.2 nein Lumpegna Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 3526.1 nein Aua Sogn Placi Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3526.2 nein Aua Sogn Placi Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3527.1 nein Clavaniev Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3529.1 nein Rein d'Acletta Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3530.1 nein Segnas Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3531.1 nein Aua da Crusch Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3531.2 nein Aua da Crusch Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3532.1 nein Aua da Gierm Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3532.2 nein Aua da Gierm Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3533.1 nein Rein da Nalps Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3533.2 nein Rein da Nalps Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3534.1 nein Aua da Tuma Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 3535.1 nein Strem Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3535.2 nein Strem Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3536.1 nein Aua da Milà Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3536.2 nein Aua da Milà Festsetzung Kategorie B3
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Vorderrhein 3537.1 nein Aua da Val Giuv Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3537.2 nein Aua da Val Giuv Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3537.3 nein Aua da Val Giuv Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3538.1 nein Aua da Nual Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3539.1 nein Rein da Maighels Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 3539.2 nein Rein da Maighels Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 3540.1 nein Aua  da Val Val Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 3540.2 nein Aua  da Val Val Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 3540.3 nein Aua da Val Val Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3542.1 nein Seitenbach Rein da 
Medel

Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3548.1 nein Aua dalla Val Uffiern Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 3548.2 nein Aua dalla Val Uffiern Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3553.1 nein Rein da Fuorns Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 3553.2 nein Rein da Fuorns Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 3556.1 nein Rein da Plattas Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 3556.2 nein Rein da Plattas Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 3556.3 nein Rein da Plattas Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3556.4 nein Rein da Plattas Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3567.1 nein Val Uastg Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3567.2 nein Val Uastg Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3662.1 nein Rieinbach Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3665.1 nein Val da Pitasch Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3665.2 nein Val da Pitasch Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 3673.1 nein Aua da Tiarm Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3675.1 nein Aua da Lumbrein Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3676.1 nein Aua da Val Gronda Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3679.1 nein Aua da Serenastga Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3680.1 nein Aua da Cavel Festsetzung Kategorie B1

Vorderrhein 3680.2 nein Aua da Cavel Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3680.3 nein Aua da Cavel Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 3681.1 nein Aua da Diesrut Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 3681.2 nein Aua da Diesrut Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3682.1 nein Aua da Ramosa Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 3682.2 nein Aua da Ramosa Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 3685.1 nein Aua da Patnaul Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3686.1 nein Aua da Blengias Festsetzung Kategorie B4
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Vorderrhein 3686.2 nein Aua da Blengias Festsetzung Kategorie B1

Vorderrhein 3689.1 nein Ronggtobelbach Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3691.1 nein Brandertälli Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3693.1 nein Träitobelbach Festsetzung Kategorie B1

Vorderrhein 3694.1 nein Tomülbach Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3694.2 nein Tomülbach Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 3697.1 nein Bärenhornbach Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3697.2 nein Bärenhornbach Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3698.1 nein Schwarzhornbach Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3698.2 nein Schwarzhornbach Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3701.1 nein Ampervreilbach Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 3701.2 nein Ampervreilbach Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 3708.1 nein Novabach Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 4834.1 nein Aua digl Scopi Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 5626.1 nein Guraletschbach Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 5626.2 nein Guraletschbach Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 5627.1 nein Güferbach Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 5627.2 nein Güferbach Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 5628.1 nein Grosställibach Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 5628.2 nein Grosställibach Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 5628.3 nein Grosställibach Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 5631.1 nein Aua dalla Vatgira Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 5631.2 nein Aua dalla Vatgira Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 5744.1 nein Las Muotas Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 5745.1 nein Ual Ault Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 5747.1 nein Oberalppassbach Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 5770.1 nein Val Lavaz Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 11009.1 nein Quellbach des Vorder-
rheins bei Tgatlems

Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 11119.1 nein Seitengewässer des 
Peilerbach

Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 11119.2 nein Peilerbach Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 513045.1 nein Gewässer bei Puozza-
valla

Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 513045.2 nein Gewässer bei Puozza-
valla

Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 522559.1 nein Bach aus der Val Tri-
mosa

Festsetzung Kategorie B2
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Vorderrhein 522575.1 nein Gewässer bei Gaglia-
retsch

Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 522749.1 nein Schmuèr Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 522751.1 nein Seitenbach Schmuèr Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 523278.1 nein Aua da Cavrein Festsetzung Kategorie B4

Vorderrhein 523369.1 nein Rein da Plattas Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 523442.1 nein Seitenbach des Rein da 
Fuorns

Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 523694.1 nein Seitenbach Aua da Val 
Giuv

Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 523734.1 nein Rein da Nalps Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 523739.1 nein Rein da Nalps Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 523839.1 nein Aua da Gierm Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 523972.1 nein Aua da Val Val Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 523974.1 nein Aua da Val Val Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 523977.1 nein Aua da Val Val Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 524063.1 nein Gewässer aus der Val 
Rabius

Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 524080.1 nein Bach aus der Val Zinzera Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 524091.1 nein Gewässer bei Ignius da 
Capeder

Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 524243.1 nein Seitenbach des Grener- 
und Tscharbachs

Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 524347.1 nein Rein da Sumvitg Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 524363.1 nein Gewässer aus der Val 
Rentiert

Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 524363.2 nein Gewässer aus der Val 
Rentiert

Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 524513.1 nein Gewässer bei Chlitälli Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 524513.2 nein Gewässer bei Chlitälli Festsetzung Kategorie C

Vorderrhein 528342.1 nein Quellbach des Vorder-
rheins bei Nurschalas

Festsetzung Kategorie A

Vorderrhein 528807.1 nein Gewässer aus der Val 
Rabius

Festsetzung Kategorie B2

Vorderrhein 528807.2 nein Gewässer aus der Val 
Rabius

Festsetzung Kategorie B5

Vorderrhein 528817.1 nein Gewässer aus der Val 
Murtès

Festsetzung Kategorie B3

Vorderrhein 528817.2 nein Gewässer aus der Val 
Murtès

Festsetzung Kategorie C

Hinterrhein 282.1 nein Albula Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 282.2 nein Albula Festsetzung Kategorie C
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Hinterrhein 282.3 nein Albula Festsetzung Kategorie B4

Hinterrhein 282.4 nein Albula Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 282.5 nein Albula Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 282.6 nein Albula Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 282.7 nein Albula Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 282.8 nein Albula Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 283.1 nein Hinterrhein Festsetzung Kategorie C

Hinterrhein 283.10 nein Hinterrhein Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 283.11 nein Hinterrhein Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 283.12 nein Hinterrhein Festsetzung Kategorie C

Hinterrhein 283.13 nein Hinterrhein Festsetzung Kategorie B4

Hinterrhein 283.14 nein Hinterrhein Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 283.2 nein Hinterrhein Festsetzung Kategorie B4

Hinterrhein 283.3 nein Hinterrhein Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 283.4 nein Hinterrhein Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 283.5 nein Hinterrhein Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 283.6 nein Hinterrhein Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 283.7 nein Hinterrhein Festsetzung Kategorie B4

Hinterrhein 283.8 nein Hinterrhein Festsetzung Kategorie B4

Hinterrhein 283.9 nein Hinterrhein Festsetzung Kategorie B4

Hinterrhein 289.1 nein Gelgia Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 289.2 nein Gelgia Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 289.3 nein Gelgia Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 289.4 nein Gelgia Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 289.5 nein Gelgia Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 289.6 nein Gelgia Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 289.7 nein Gelgia Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 290.1 nein Ava da Nandro Festsetzung Kategorie C

Hinterrhein 290.2 nein Ava da Nandro Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 299.1 nein Dischmabach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 299.2 nein Dischmabach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 300.1 nein Landwasser Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 300.2 nein Landwasser Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 301.1 nein Ragn d'Err Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 301.2 nein Ragn d'Err Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 304.1 nein Flüelabach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 304.2 nein Flüelabach Festsetzung Kategorie A
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Hinterrhein 304.3 nein Flüelabach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 304.4 nein Flüelabach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 305.1 nein Fundogn Festsetzung Kategorie B4

Hinterrhein 305.2 nein Fundogn Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 322.1 nein Rain digl Lai Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 322.2 nein Rain digl Lai Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 338.1 nein Tomilser Bach Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 338.2 nein Tomilser Bach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 344.1 nein Ragn da Ferrera Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 344.2 nein Ragn da Ferrera Festsetzung Kategorie C

Hinterrhein 344.3 nein Ragn da Ferrera Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 344.4 nein Ragn da Ferrera Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 347.1 nein Sertigbach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 347.2 nein Sertigbach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 358.1 nein Bergalgabach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 358.2 nein Bergalgabach Festsetzung Kategorie C

Hinterrhein 363.1 nein Plattera Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 366.1 nein Ava da Tuors Festsetzung Kategorie B4

Hinterrhein 366.2 nein Ava da Tuors Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 367.1 nein Monsteinerbach Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 367.2 nein Monsteinerbach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 368.1 nein Weissbach Festsetzung Kategorie B4

Hinterrhein 370.1 nein Maseggbach Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 373.1 nein Räppierbach Festsetzung Kategorie B1

Hinterrhein 373.2 nein Räppierbach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 374.1 nein Altnerschbach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 375.1 nein Dorfbach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 376.1 nein Areuabach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 376.2 nein Areuabach Festsetzung Kategorie B4

Hinterrhein 378.1 nein Hoflibach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 384.1 nein Eva da Sur Ragn Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 420.1 nein Nolla Festsetzung Kategorie C

Hinterrhein 420.2 nein Nolla Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 420.3 nein Nolla Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3316.1 nein Val da Tumegl Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3321.1 nein Porteiner Tobel Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3323.1 nein Almenser Tobel Festsetzung Kategorie B2
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Hinterrhein 3323.2 nein Almenser Tobel Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3324.1 nein Scharanser Tobel Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3324.2 nein Scharanser Tobel Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3328.1 nein Grossbach Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3331.1 nein Aua da Sanaspans Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3331.2 nein Aua da Sanaspans Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3332.1 nein Stirvabach Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3333.1 nein Valmalabach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3335.1 nein Grondabach Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3335.2 nein Grondabach Festsetzung Kategorie B4

Hinterrhein 3336.1 nein Val digl Guert Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3337.1 nein Schaftobelbach Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3337.2 nein Schaftobelbach Festsetzung Kategorie B1

Hinterrhein 3338.1 nein Selabach Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3338.2 nein Selabach Festsetzung Kategorie B1

Hinterrhein 3338.3 nein Selabach Festsetzung Kategorie C

Hinterrhein 3339.1 nein Schmittnerbach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3339.2 nein Schmittnerbach Festsetzung Kategorie C

Hinterrhein 3340.1 nein Tieftobelbach Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3341.1 nein Brüggentobelbach Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3343.1 nein Oberalpbach Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3344.1 nein Leidbach Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3346.1 nein Bärentalerbach Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3346.2 nein Bärentalerbach Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3346.3 nein Bärentalerbach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 3347.1 nein Chummerbach Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3347.2 nein Chummerbach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 3349.1 nein Stuzibach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3349.2 nein Stuzibach Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3354.1 nein Chüealpbach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3355.1 nein Ducanbach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3359.1 nein Rüedischbach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3360.1 nein Rinerbach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3364.1 nein Ava da Stugl Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3364.2 nein Ava da Stugl Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 3365.1 nein Ava da Plazbì Festsetzung Kategorie B4

Hinterrhein 3367.1 nein Ava da Salect Festsetzung Kategorie B5
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Hinterrhein 3368.1 nein Ava da Ravis-ch Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3370.1 nein Ava da Tisch Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3370.2 nein Ava da Tisch Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 3371.1 nein Ovel da Zavretta Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3371.2 nein Ovel da Zavretta Festsetzung Kategorie C

Hinterrhein 3372.1 nein Rabgiugsa Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3374.1 nein Ava da Tschitta Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3375.1 nein Ava da Mulix Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3376.1 nein Adont Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3376.2 nein Adont Festsetzung Kategorie A
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Hinterrhein 3378.1 nein Lungbach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3379.1 nein Savogninbach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3381.1 nein Ava da Schmorras Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3381.2 nein Ava da Schmorras Festsetzung Kategorie C

Hinterrhein 3382.1 nein Ragn da Colm Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 3383.1 nein Ava da Natons Festsetzung Kategorie C

Hinterrhein 3383.2 nein Ava da Natons Festsetzung Kategorie B4

Hinterrhein 3385.1 nein Val da Livizung Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3389.1 nein Ava dallas Cuorts Festsetzung Kategorie C

Hinterrhein 3389.2 nein Ava dallas Cuorts Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 3396.1 nein Beiva Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3396.2 nein Beiva Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 3396.3 nein Beiva Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3397.1 nein Eva da Valetta Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3399.1 nein Eva dal Sett Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3402.1 nein Eva da Grevasalvas Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3414.1 nein Ual da Reischen Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3414.2 nein Ual da Reischen Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3414.3 nein Ual da Reischen Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 3415.1 nein Gandusbach Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3417.1 nein Valtschiel Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3417.2 nein Valtschiel Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 3418.1 nein Val Mirrer Bach Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3419.1 nein Raptgusa Festsetzung Kategorie B4

Hinterrhein 3420.1 nein Ual da Pignia Festsetzung Kategorie B4

Hinterrhein 3420.2 nein Ual da Pignia Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3420.3 nein Ual da Pignia Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 3422.1 nein Aua Granda Festsetzung Kategorie C

Hinterrhein 3422.2 nein Aua Granda Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3423.1 nein Ual Nursera Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3424.1 nein Ava da Mulegn Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3424.2 nein Ava da Mulegn Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 3425.1 nein Ual la Taglia Festsetzung Kategorie B3

Objekte

Einzugsgebiet Hinterrhein 
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Hinterrhein 3426.1 nein Ual da Niemet Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3427.1 nein Ursareglsbach Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3427.2 nein Ursareglsbach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 3431.1 nein Starlerabach Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3438.1 nein Blesbach Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3438.2 nein Blesbach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 3439.1 nein Pisciabach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 3442.1 nein Prasgnolabach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3446.1 nein Maleggabach Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3446.2 nein Maleggabach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 3457.1 nein Töbeli Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3458.1 nein Steilerbach Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 3461.1 nein Surettabach Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 3461.2 nein Surettabach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 3464.1 nein Hüscherenbach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3464.2 nein Hüscherenbach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 3467.1 nein Tambobach Festsetzung Kategorie C

Hinterrhein 3467.2 nein Tambobach Festsetzung Kategorie B4

Hinterrhein 3467.3 nein Tambobach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 3469.1 nein Függschtobelbach Festsetzung Kategorie C

Hinterrhein 3469.2 nein Függschtobelbach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3471.1 nein Valetenbach Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 3476.1 nein Kappelbach Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 5061.1 nein Riale Val Rossa Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 5616.1 nein Ava da Savriez Festsetzung Kategorie C

Hinterrhein 5616.2 nein Ava da Savriez Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 5625.1 nein Stutzbach Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 5625.2 nein Stutzbach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 11072.1 nein Ragn da Faller Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 11072.2 nein Ragn da Faller Festsetzung Kategorie B4

Hinterrhein 11072.3 nein Ragn da Faller Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 11073.1 nein Bach aus Val Gronda Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 11074.1 nein Madrischer Rhein Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 11074.2 nein Madrischer Rhein Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 11074.3 nein Madrischer Rhein Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 11075.1 nein Bach von Val da Roda Festsetzung Kategorie B4

Hinterrhein 521267.1 nein Val Tranter Ervas Festsetzung Kategorie B5
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Hinterrhein 521530.1 nein Mulegn Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 521539.1 nein Ovel d'Urmena Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 521549.1 nein Sablunun Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 521615.1 nein Bach aus dem Val Rots Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 522078.1 nein Tällibach Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 522705.1 nein Bach aus Vals Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 525554.1 nein Bach vom Laghit de Val 
Rossa

Festsetzung Kategorie B5

Hinterrhein 525615.1 nein Tällibach Festsetzung Kategorie B2

Hinterrhein 526198.1 nein Parebach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 526813.1 nein Bach aus Virana Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 528329.1 nein Juppabach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 528362.1 nein Bacherbach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 528396.1 nein Ava dallas Cuorts Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 528518.1 nein Bach vom Schollahorn Festsetzung Kategorie C

Hinterrhein 528642.1 nein Trösbach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 528727.1 nein Bach vom Schollahorn Festsetzung Kategorie C

Hinterrhein 528818.1 nein Balandegn Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 528818.2 nein Balandegn Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 528840.1 nein Prascher Bach Festsetzung Kategorie A

Hinterrhein 528844.1 nein Ual da Ferrera Festsetzung Kategorie B3

Hinterrhein 528862.1 nein Bach aus dem Val 
Stgiras

Festsetzung Kategorie A
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Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

1.10 nein Rhein (Alpenrhein) Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

1.11 nein Rhein (Alpenrhein) Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

1.12 nein Rhein (Alpenrhein) Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

1.13 nein Rhein (Alpenrhein) Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

1.14 nein Rhein (Alpenrhein) Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

1.15 nein Rhein (Alpenrhein) Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

1.16 nein Rhein (Alpenrhein) Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

1.9 nein Rhein (Alpenrhein) Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

25.1 nein Igiser Mühlbach Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

312.1 nein Plessur Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

312.2 nein Plessur Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

312.3 nein Plessur Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

312.4 nein Plessur Festsetzung Kategorie B1

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

312.5 nein Plessur Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

312.6 nein Plessur Festsetzung Kategorie B4

Objekte

Einzugsgebiet Alpenrhein
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Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

312.7 nein Plessur Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

312.8 nein Plessur Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

313.1 nein Landquart Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

313.2 nein Landquart Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

313.3 nein Landquart Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

313.4 nein Landquart Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

313.5 nein Landquart Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

321.1 nein Rabiusa Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

321.2 nein Rabiusa Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

321.3 nein Rabiusa Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

327.1 nein Schanielenbach Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

327.2 nein Schanielenbach Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

327.3 nein Schanielenbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

327.4 nein Schanielenbach Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

328.1 nein Schlappinbach Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

328.2 nein Schlappinbach Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

328.3 nein Schlappinbach Festsetzung Kategorie A
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Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

329.1 nein Schraubach Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

329.2 nein Schraubach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

336.1 nein Stützbach Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

336.2 nein Stützbach Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

340.1 nein Vereinabach Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

340.2 nein Vereinabach Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

340.3 nein Vereinabach Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

340.4 nein Vereinabach Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

340.5 nein Vereinabach Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

340.6 nein Vereinabach Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

340.7 nein Vereinabach Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

348.1 nein Taschinasbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

348.2 nein Taschinasbach Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

354.1 nein Mönchalpbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

354.2 nein Mönchalpbach Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

354.3 nein Mönchalpbach Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

355.1 nein Furnerbach Festsetzung Kategorie B2
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Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

355.2 nein Furnerbach Festsetzung Kategorie B1

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

360.1 nein Sapünerbach Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

360.2 nein Sapünerbach Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2394.1 nein Malanser Mülbach Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2394.2 nein Malanser Mülbach Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2394.3 nein Malanser Mülbach Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2395.1 nein Alpbach (Jenins) Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2395.2 nein Alpbach (Jenins) Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2398.1 nein Igiser Mühlbach Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2589.1 nein Görbsbach Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2590.1 nein Ramuzbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2600.1 nein Schranggabach Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2600.2 nein Schranggabach Festsetzung Kategorie B1

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2600.3 nein Schranggabach Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2603.1 nein Mattantobelbach Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2603.2 nein Mattantobelbach Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2608.1 nein Valser Bach Festsetzung Kategorie B2
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Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2609.1 nein Stägenbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2612.1 nein Canibach Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2613.1 nein Tersierbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2613.2 nein Tersierbach Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2614.1 nein Pendlatobel Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2614.2 nein Pendlatobel Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2615.1 nein Salginabach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2616.1 nein Vallatschtobel Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2618.1 nein Grossbach Festsetzung Kategorie B1

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2618.2 nein Grossbach Festsetzung Kategorie B1

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2619.1 nein Wissbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2619.2 nein Wissbach Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2620.1 nein Chleibach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2623.1 nein Drusabach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2623.2 nein Drusabach Festsetzung Kategorie B1

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2624.1 nein Cavellbach Festsetzung Kategorie B1

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2625.1 nein Älplibach Festsetzung Kategorie B2
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Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2626.1 nein Falzipbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2629.1 nein Müleggibach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2630.1 nein Schärmenbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2631.1 nein Ronenbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2632.1 nein Faniner Bach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2633.1 nein Arieschbach Festsetzung Kategorie B1

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2633.2 nein Arieschbach Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2633.3 nein Arieschbach Festsetzung Kategorie B1

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2634.1 nein Malanser Bach Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2636.1 nein Alpbach (Luzein) Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2637.1 nein Gafierbach Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2639.1 nein Sässbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2640.1 nein Tällibach Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2641.1 nein Sagenbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2642.1 nein Schwarzbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2642.2 nein Schwarzbach Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2644.1 nein Casolf Festsetzung Kategorie B2
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Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2644.2 nein Casolf Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2645.1 nein Parzelvabach Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2645.2 nein Parzelvabach Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2646.1 nein (Gross) Alpbach Festsetzung Kategorie B1

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2646.2 nein Alpbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2653.1 nein Inner Chinn Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2653.2 nein Inner Chinn Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2655.1 nein Verstanclabach Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2655.2 nein Verstanclabach Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2655.3 nein Verstanclabach Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2655.4 nein Verstanclabach Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2655.5 nein Verstanclabach Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2656.1 nein Novaierbach Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2657.1 nein Vernelabach Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2657.2 nein Vernelabach Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2657.3 nein Vernelabach Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2659.1 nein Süserbach Festsetzung Kategorie B5
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Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2661.1 nein Seebach Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2661.2 nein Seebach Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2665.1 nein Oldisbach Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2665.2 nein Oldisbach Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2665.3 nein Oldisbach Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2666.1 nein Dorfrüfi Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2666.2 nein Dorfrüfi Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2666.3 nein Dorfrüfi Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2666.4 nein Dorfrüfi Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2674.1 nein Chötzenberger Tobel Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2675.1 nein Sagentobelbach (Sieben 
Brünnen)

Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2676.1 nein Calfreiser Tobelbach Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2677.1 nein Castieler Tobelbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2677.2 nein Castieler Tobelbach Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2678.1 nein Sagenbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2678.2 nein Sagenbach Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2679.1 nein Alpbach Festsetzung Kategorie B3
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Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2680.1 nein Urdenbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2681.1 nein Clasaurer Tobel Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2681.2 nein Clasaurer Tobel Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2683.1 nein Fatschazer Tobel Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2685.1 nein Farbtobelbach Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2685.2 nein Farbtobelbach Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2686.1 nein Frauentobelbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2686.2 nein Frauentobelbach Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2691.1 nein Hauptertällibach Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2693.1 nein Tiejerbach Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2694.1 nein Furggatobelbach Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2698.1 nein Welschtobelbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2698.2 nein Welschtobelbach Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2699.1 nein Alteinbach Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2699.2 nein Alteinbach Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2948.1 nein Oberaukanal Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

2948.2 nein Oberaukanal Festsetzung Kategorie B3
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Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

3301.1 nein Aua da Muling Festsetzung Kategorie B1

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

3301.2 nein Aua da Muling Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

3963.1 nein Silvrettabach Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

3963.2 nein Silvrettabach Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

5601.1 nein Fondeierbach Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

5604.1 nein Garfiunbach Festsetzung Kategorie B5

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

5604.2 nein Garfiunbach Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

520352.1 nein Gewässer bei Balmen Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

520358.1 nein Gewässer bei Valarsäge Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

520363.1 nein Gewässer im Cunterlu-
zitobel

Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

520363.2 nein Gewässer im Cunterlu-
zitobel

Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

520611.1 nein Verstanclabach Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

520625.1 nein Gewässer bei Roggen Festsetzung Kategorie B4

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

520625.2 nein Gewässer bei Roggen Festsetzung Kategorie C

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

520649.1 nein Seitenbach Alpbach 
(Jenins)

Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

520680.1 nein Gewässer bei Alt Säss Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

520693.1 nein Seitenbach Alpbach 
(Jenins)

Festsetzung Kategorie A
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Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

520702.1 nein Gewässer bei Sasserd-
unt und Oldisbach

Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

520703.1 nein Gewässer bei Sasserd-
unt und Oldisbach

Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

521147.1 nein Gewässer bei Schreus-
tobel

Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

521147.2 nein Gewässer aus dem 
Schreustobel

Festsetzung Kategorie B3

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

522311.1 nein Aua da Muling Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

525005.1 nein Seitengewässer Schlap-
pinbach

Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

525343.1 nein Inner Cunscharuolbach Festsetzung Kategorie B2

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

526387.1 nein Gewässer bei Arelen / 
Davos Wolfgang

Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

528794.1 nein Untertorer Mühlbach 
bei der Rheinmühle

Festsetzung Kategorie A

Alpenr-
hein inkl. 
Landquart

528795.1 nein Gewässer im Scheidtö-
beli

Festsetzung Kategorie B3
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cken Einzugsge-
biet Alpenrhein
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Moesa 58.1 no Calancasca Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 58.2 no Calancasca Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 58.3 no Calancasca Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 59.1 no Moesa Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 59.10 no Moesa Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 59.11 no Moesa Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 59.12 no Moesa Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 59.13 no Moesa Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 59.14 no Moesa Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 59.15 no Moesa Dato acqui-
sito

Categoria B4

Moesa 59.16 no Moesa Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 59.2 no Moesa Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 59.3 no Moesa Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 59.4 no Moesa Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 59.5 no Moesa Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 59.6 no Moesa Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 59.7 no Moesa Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 59.8 no Moesa Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 59.9 no Moesa Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 85.1 no Traversagna Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 85.2 no Traversagna Dato acqui-
sito

Categoria A

Objekte

Einzugsgebiet Moesa
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Moesa 5000.1 no Riale di March Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5002.1 no Ria d'Albionasca Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5002.2 no Ria d'Albionasca Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 5004.1 no Riale Aian Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5005.1 no Riale di Cortascia Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5006.1 no Riale di Buseno Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5007.1 no Ria de Carnac Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5009.1 no Ria di Arvigo Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 5011.1 no Riale Grono Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5011.2 no Riale Grono Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5011.3 no Riale Grono Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 5013.1 no Ria de Val Leggia Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5013.2 no Ria de Val Leggia Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 5014.1 no Ria de Val Cama Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5014.2 no Ria de Val Cama Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 5016.1 no Riale Molera Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5016.2 no Riale Molera Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5022.1 no Ria Pian Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5022.2 no Ria Pian Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5026.1 no Riale de la Motta Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5026.2 no Riale de la Motta Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5027.1 no Ria d'Aion / Riale de la 
Motta

Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5028.1 no Ria de Rode Dato acqui-
sito

Categoria C
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Moesa 5028.2 no Ria de Rode Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5029.1 no Ria del Frott Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5032.1 no Ria di Ri Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5033.1 no Ria del Bun Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5034.1 no Ria de Campalesc Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5034.2 no Ria de Campalesc Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 5036.1 no Riale Groven Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5036.2 no Riale Groven Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5037.1 no Montogna Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5037.2 no Montogna Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 5038.1 no Val d'Arbola Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5038.2 no Val d'Arbola Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 5040.1 no Buffalora Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5040.2 no Buffalora Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 5041.1 no Riale de la Forcola Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5041.2 no Riale de la Forcola Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 5043.1 no Riale de Portüira Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5043.2 no Riale de Portüira Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 5044.1 no Ri de Verbi Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5044.2 no Ri de Verbi Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 5045.1 no Riale del Rizeu Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5046.1 no Gesena Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5048.1 no Ri de Anzon Dato acqui-
sito

Categoria C
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Moesa 5048.2 no Ri de Anzon Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5049.1 no Ria de Remolasch Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5049.2 no Ria de Remolasch Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5050.1 no Riale Passit Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5050.2 no Riale Passit Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5056.1 no Ri de Barna / Ri de 
Gratela

Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5056.2 no Ri de Gratela Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5059.1 no Ri de Seda Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5059.2 no Ri de Seda Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5060.1 no Riale de Spina Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5060.2 no Riale de Spina Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5062.1 no Ri de Confin Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5064.1 no Ri de Confin Basso Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5064.2 no Ri de Confin Basso Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5066.1 no Ri de Fontanalba Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5066.2 no Ri de Fontanalba Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5743.1 no Riale di Arbeola Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 5743.2 no Riale di Arbeola Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 11025.1 no Corso d’acqua presso 
l’Alp de Mucia

Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 11025.2 no Corso d’acqua presso 
l’Alp de Mucia

Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 525022.1 no Corso d’acqua nella 
valle di Lanès

Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 525105.1 no Corso d’acqua proveni-
ente dalla valle Rebolgin

Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 525162.1 no Corso d’acqua presso 
la captazione Forcola 
superiore Valigion

Dato acqui-
sito

Categoria A
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Moesa 525236.1 no Corso d’acqua presso la 
captazione Scot

Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 525238.1 no Corso d’acqua presso la 
captazione Scot

Dato acqui-
sito

Categoria A

Moesa 525399.1 no Corso d’acqua presso 
Stabbio

Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 525399.2 no Corso d’acqua presso 
Stabbio

Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 525439.1 no Corso d’acqua presso 
Crösa

Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 525485.1 no Corso d’acqua presso 
Or del Margna

Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 525486.1 no Ri d Arbeola Dato acqui-
sito

Categoria C

Moesa 528872.1 no Ri del Bess Dato acqui-
sito

Categoria C
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Abbildung 7.8: 
Gewässerstre-
cken Einzugsge-
biet Moesa
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Maira 62.1 no Caroggia Dato acqui-
sito

Categoria B5

Maira 62.2 no Caroggia Dato acqui-
sito

Categoria B2

Maira 63.1 no Maira / Mera und Val 
Lunga

Dato acqui-
sito

Categoria B2

Maira 63.2 no Maira Dato acqui-
sito

Categoria B4

Maira 63.3 no Maira Dato acqui-
sito

Categoria A

Maira 5463.1 no Lovero Dato acqui-
sito

Categoria B3

Maira 5463.2 no Lovero Dato acqui-
sito

Categoria B1

Maira 5467.1 no Bondasca Dato acqui-
sito

Categoria C

Maira 5467.2 no Bondasca Dato acqui-
sito

Categoria B4

Maira 5467.3 no Bondasca Dato acqui-
sito

Categoria A

Maira 5468.1 no Vallunda la Trubinasca Dato acqui-
sito

Categoria B5

Maira 5470.1 no Riale Piz dal Maere Dato acqui-
sito

Categoria B3

Maira 5470.2 no Riale Piz dal Maere Dato acqui-
sito

Categoria B2

Maira 5471.1 no Valer Dato acqui-
sito

Categoria B5

Maira 5472.1 no Albigna Dato acqui-
sito

Categoria A

Maira 5473.1 no Riale Cantun Dato acqui-
sito

Categoria B5

Maira 5474.1 no Riale Largh Dato acqui-
sito

Categoria B3

Maira 5475.1 no Orlegna Dato acqui-
sito

Categoria B4

Maira 5475.2 no Orlegna Dato acqui-
sito

Categoria B4

Maira 5475.3 no Orlegna Dato acqui-
sito

Categoria A

Objekte

Einzugsgebiet Maira
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/ Verweis

Maira 5479.1 no Aua da Sett Dato acqui-
sito

Categoria B2

Maira 5481.1 no Maira / Mera und Val 
Lunga

Dato acqui-
sito

Categoria B3

Maira 5565.1 no Val Cassnagina Dato acqui-
sito

Categoria B5

Maira 5565.2 no Val Cassnagina Dato acqui-
sito

Categoria B1

Maira 525610.1 no Affluenti orientali 
Bondasca

Dato acqui-
sito

Categoria B5

Maira 525696.1 no Corso d’acqua presso 
Plotin

Dato acqui-
sito

Categoria B5

Maira 525705.1 no Affluenti orientali 
Bondasca  

Dato acqui-
sito

Categoria B5

Maira 525706.1 no Affluenti orientali 
Bondasca  

Dato acqui-
sito

Categoria B5

Maira 525711.1 no Affluente occidentale 
Bondasca 

Dato acqui-
sito

Categoria C

Maira 525769.1 no Corso d’acqua presso 
Alpascela

Dato acqui-
sito

Categoria B2

Maira 525817.1 no Val Mulina Dato acqui-
sito

Categoria B2

Maira 525817.2 no Val Mulina Dato acqui-
sito

Categoria B5

Maira 525821.1 no Valun da Murtaira Dato acqui-
sito

Categoria B3

Maira 525832.1 no Orlegna Dato acqui-
sito

Categoria B4

Maira 525832.2 no Orlegna Dato acqui-
sito

Categoria A

Maira 525877.1 no Orlegna Dato acqui-
sito

Categoria B4

Maira 525905.1 no Corso d’acqua presso 
Sletna

Dato acqui-
sito

Categoria B3

Maira 525905.2 no Corso d’acqua presso 
Sletna

Dato acqui-
sito

Categoria C

Maira 526183.1 no Lovero Dato acqui-
sito

Categoria B3
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Bemerkung 
/ Verweis

Poschiavino 79.1 no Poschiavino Dato acqui-
sito

Categoria C

Poschiavino 79.2 no Poschiavino Dato acqui-
sito

Categoria B4

Poschiavino 79.3 no Poschiavino Dato acqui-
sito

Categoria A

Poschiavino 86.1 no Varunasch Dato acqui-
sito

Categoria B2

Poschiavino 86.2 no Varunasch Dato acqui-
sito

Categoria B5

Poschiavino 86.3 no Varunasch Dato acqui-
sito

Categoria A

Poschiavino 5351.1 no Acqua da Palü/Cavag-
liasch

Dato acqui-
sito

Categoria A

Poschiavino 5360.1 no Val Cancian Dato acqui-
sito

Categoria A

Poschiavino 5363.1 no Val d'Ursé Dato acqui-
sito

Categoria C

Poschiavino 5364.1 no Acqua da Pila Dato acqui-
sito

Categoria A

Poschiavino 5365.1 no Acqua da Palü/Cavag-
liasch

Dato acqui-
sito

Categoria A

Poschiavino 5365.2 no Acqua da Palü Dato acqui-
sito

Categoria A

Poschiavino 5367.1 no Val Fileit Dato acqui-
sito

Categoria B1

Poschiavino 5367.2 no Val Fileit Dato acqui-
sito

Categoria B3

Poschiavino 5368.1 no Val dal Teo Dato acqui-
sito

Categoria B2

Poschiavino 5368.2 no Val dal Teo Dato acqui-
sito

Categoria B1

Poschiavino 5368.3 no Val dal Teo Dato acqui-
sito

Categoria B2

Poschiavino 5370.1 no Val da Camp Dato acqui-
sito

Categoria B5

Poschiavino 5370.2 no Val da Camp Dato acqui-
sito

Categoria B4

Poschiavino 5370.3 no Val da Camp Dato acqui-
sito

Categoria A

Poschiavino 5620.1 no Val da Terman Dato acqui-
sito

Categoria B2

Objekte

Einzugsgebiet Poschiavino
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Poschiavino 5620.2 no Val da Terman Dato acqui-
sito

Categoria B1

Poschiavino 5620.3 no Val da Terman Dato acqui-
sito

Categoria B2

Poschiavino 5621.1 no Crodalöc Dato acqui-
sito

Categoria B2

Poschiavino 5621.2 no Crodalöc Dato acqui-
sito

Categoria B1

Poschiavino 5621.3 no Crodalöc Dato acqui-
sito

Categoria A

Poschiavino 5622.1 no Saent Dato acqui-
sito

Categoria B2

Poschiavino 5622.2 no Saent Dato acqui-
sito

Categoria A

Poschiavino 525054.1 no Corso d’acqua presso 
Cogozz

Dato acqui-
sito

Categoria B2

Poschiavino 526044.1 no Corso d’acqua nella val 
Sazan 

Dato acqui-
sito

Categoria B3

Poschiavino 526050.1 no Corso d’acqua nella val 
Crosc

Dato acqui-
sito

Categoria B2

Poschiavino 526052.1 no Corso d’acqua nella val 
Gag

Dato acqui-
sito

Categoria B2

Poschiavino 526053.1 no Corso d’acqua nella val 
Vestagiun

Dato acqui-
sito

Categoria B2

Poschiavino 526061.1 no Val da Terman Dato acqui-
sito

Categoria B2

Poschiavino 526080.1 no Val Caral Dato acqui-
sito

Categoria B2

Poschiavino 526119.1 no Corso d’acqua proveni-
ente dal Plan Fopal 

Dato acqui-
sito

Categoria C
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Festlegung / 
Beschreibung

Bemerkung 
/ Verweis

Rom 51.1 nein Rom Festsetzung Kategorie C

Rom 5308.1 nein Aval Val Pisch Festsetzung Kategorie C

Rom 5308.2 nein Aval Val Pisch Festsetzung Kategorie A

Rom 5310.1 nein Muranzina Festsetzung Kategorie C

Rom 5310.2 nein Muranzina Festsetzung Kategorie A

Rom 5311.1 nein Aval Prasüra Festsetzung Kategorie C

Rom 5311.2 nein Aval Prasüra Festsetzung Kategorie A

Rom 5313.1 nein Aval Vau Festsetzung Kategorie C

Rom 5313.2 nein Aval Vau Festsetzung Kategorie A

Rom 5314.1 nein Aua da Rims Festsetzung Kategorie C

Rom 5320.1 nein Aval Laider Festsetzung Kategorie C

Rom 5329.1 nein Aua da Val Mora Festsetzung Kategorie B5

Rom 527703.1 nein Zufluss Rom Festsetzung Kategorie C

Objekte

Einzugsgebiet Rom (Val Müstair)
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Beschreibung
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/ Verweis

Inn 43.1 nein Ova Chamuera Festsetzung Kategorie B5

Inn 43.2 nein Ova Chamuera Festsetzung Kategorie B5

Inn 43.3 nein Ova Chamuera Festsetzung Kategorie B4

Inn 43.4 nein Ova Chamuera Festsetzung Kategorie B4

Inn 43.5 nein Ova Chamuera Festsetzung Kategorie C

Inn 44.1 nein En Sela / Inn Festsetzung Kategorie A

Inn 44.2 nein En Sela / Inn Festsetzung Kategorie A

Inn 44.3 nein En / Inn Festsetzung Kategorie A

Inn 44.4 nein En / Inn Festsetzung Kategorie B5

Inn 44.5 nein En / Inn Festsetzung Kategorie C

Inn 44.6 nein En / Inn Festsetzung Kategorie B5

Inn 44.7 nein En / Inn Festsetzung Kategorie C

Inn 44.8 nein En / Inn Festsetzung Kategorie B4

Inn 44.9 nein En / Inn Festsetzung Kategorie C

Inn 44.10 nein En / Inn Festsetzung Kategorie B4

Inn 44.11 nein En / Inn Festsetzung Kategorie A

Inn 45.1 nein Clemgia Festsetzung Kategorie C

Inn 45.2 nein Clemgia Festsetzung Kategorie A

Inn 45.3 nein Clemgia Festsetzung Kategorie A

Inn 47.1 nein Ova da Bernina Festsetzung Kategorie B5

Inn 47.2 nein Ova da Bernina Festsetzung Kategorie B5

Inn 47.3 nein Ova da Bernina Festsetzung Kategorie A

Inn 47.4 nein Ova da Bernina Festsetzung Kategorie B4

Inn 48.1 nein Ova da Roseg Festsetzung Kategorie C

Inn 48.2 nein Ova da Roseg Festsetzung Kategorie C

Inn 48.3 nein Ova da Roseg Festsetzung Kategorie A

Inn 49.1 nein Ova dal Fuorn Festsetzung Kategorie C

Inn 50.1 nein Spöl Festsetzung Kategorie A

Inn 802.1 nein Schergenbach Festsetzung Kategorie B5

Inn 802.2 nein Schergenbach Festsetzung Kategorie B5

Inn 802.3 nein Schergenbach Festsetzung Kategorie A

Inn 802.4 nein Schergenbach Festsetzung Kategorie B1

Inn 3623.1 nein Malfragbach Festsetzung Kategorie B2

Objekte

Einzugsgebiet Inn
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Inn 3626.1 nein Bellabach Festsetzung Kategorie B3

Inn 3702.1 nein Sampuoirbach Festsetzung Kategorie B2

Inn 3703.1 nein Zandersbach Festsetzung Kategorie B1

Inn 3704.1 nein Mülbach Festsetzung Kategorie B4

Inn 3704.2 nein Mülbach Festsetzung Kategorie A

Inn 3707.1 nein Aval Val Fenga Festsetzung Kategorie C

Inn 3730.1 nein Alpettabach Festsetzung Kategorie B3

Inn 3741.1 nein Val da Mot Festsetzung Kategorie B1

Inn 3742.1 nein Aval Tiatsch Festsetzung Kategorie B2

Inn 3745.1 nein Aval Resgia Festsetzung Kategorie B3

Inn 3746.1 nein Aval Chaflur Festsetzung Kategorie B2

Inn 4530.1 nein Aval Zeznina Festsetzung Kategorie B5

Inn 5230.1 nein Aval Val Torta Festsetzung Kategorie B3

Inn 5232.1 nein Aval Val Ruinains Festsetzung Kategorie B4

Inn 5235.1 nein Assa Festsetzung Kategorie B1

Inn 5235.2 nein Assa Festsetzung Kategorie A

Inn 5236.1 nein La Brancla Festsetzung Kategorie B4

Inn 5236.2 nein La Brancla Festsetzung Kategorie C

Inn 5238.1 nein Aval Laver Festsetzung Kategorie B4

Inn 5240.1 nein Aval Tiral Festsetzung Kategorie B5

Inn 5242.1 nein Aval Tiatscha Festsetzung Kategorie B5

Inn 5244.1 nein Aval Val Guestina Festsetzung Kategorie B1

Inn 5244.2 nein Aval Val Guestina Festsetzung Kategorie B2

Inn 5246.1 nein Uina Festsetzung Kategorie B4

Inn 5246.2 nein Uina Festsetzung Kategorie B4

Inn 5246.3 nein Uina Festsetzung Kategorie B4

Inn 5248.1 nein Aval da Stüra Festsetzung Kategorie B5

Inn 5250.1 nein Aval Val Triazza Festsetzung Kategorie B2

Inn 5251.1 nein Clozza Festsetzung Kategorie B1

Inn 5252.1 nein Aval Trigl Festsetzung Kategorie B3

Inn 5253.1 nein Aval Val Minger Festsetzung Kategorie C

Inn 5255.1 nein Aval Tavrü Festsetzung Kategorie C

Inn 5256.1 nein Aval S-charl Festsetzung Kategorie B5

Inn 5262.1 nein Aval Plavna Festsetzung Kategorie B4

Inn 5262.2 nein Aval Plavna Festsetzung Kategorie B1

Inn 5264.1 nein Tasnan Festsetzung Kategorie B5

Inn 5264.2 nein Tasnan Festsetzung Kategorie B4
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Inn 5264.3 nein Tasnan Festsetzung Kategorie A

Inn 5267.1 nein Aua d'Urezzas Festsetzung Kategorie B5

Inn 5270.1 nein Aval Sampuoir Festsetzung Kategorie B4

Inn 5270.2 nein Aval Sampuoir Festsetzung Kategorie A

Inn 5271.1 nein Aval Nuna Festsetzung Kategorie B1

Inn 5272.1 nein Clozza Festsetzung Kategorie B5

Inn 5272.2 nein Clozza Festsetzung Kategorie B4

Inn 5272.3 nein Clozza Festsetzung Kategorie A

Inn 5275.1 nein Aval Zeznina Festsetzung Kategorie B5

Inn 5275.2 nein Aval Zeznina Festsetzung Kategorie B2

Inn 5276.1 nein Lavinuoz Festsetzung Kategorie B5

Inn 5276.2 nein Lavinuoz Festsetzung Kategorie A

Inn 5279.1 nein Aua da Sagliains Festsetzung Kategorie B4

Inn 5279.2 nein Aua da Sagliains Festsetzung Kategorie B2

Inn 5280.1 nein Aval Piz Linard Festsetzung Kategorie B5

Inn 5281.1 nein Susasca Festsetzung Kategorie B4

Inn 5281.2 nein Susasca Festsetzung Kategorie C

Inn 5281.3 nein Susasca Festsetzung Kategorie A

Inn 5282.1 nein Aval Fless Festsetzung Kategorie B4

Inn 5288.1 nein Ova da Sarsura Festsetzung Kategorie B2

Inn 5288.2 nein Ova da Sarsura Festsetzung Kategorie A

Inn 5290.1 nein Ova Sparsa Festsetzung Kategorie B2

Inn 5292.1 nein Ova da Cluozza Festsetzung Kategorie C

Inn 5294.1 nein Ova da Laschadura Festsetzung Kategorie B5

Inn 5390.1 nein Ova da Pülschezza Festsetzung Kategorie B5

Inn 5391.1 nein Ova da Tantermozza Festsetzung Kategorie C

Inn 5391.2 nein Ova da Tantermozza Festsetzung Kategorie A

Inn 5392.1 nein Ova da Barlas-ch Festsetzung Kategorie B3

Inn 5393.1 nein Ova da Punt Ota Festsetzung Kategorie B3

Inn 5393.2 nein Ova da Punt Ota Festsetzung Kategorie B2

Inn 5396.1 nein Vallember Festsetzung Kategorie B5

Inn 5396.2 nein Vallember Festsetzung Kategorie B3

Inn 5396.3 nein Vallember Festsetzung Kategorie A

Inn 5397.1 nein Ova Vallorgia Festsetzung Kategorie B5

Inn 5401.1 nein Ova da Viluoch Festsetzung Kategorie B5

Inn 5403.1 nein Ova da Varusch Festsetzung Kategorie C

Inn 5403.2 nein Ova da Varusch Festsetzung Kategorie A
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Inn 5404.1 nein Ova da Chaschauna Festsetzung Kategorie B5

Inn 5411.1 nein Ova d'Es-cha Festsetzung Kategorie A

Inn 5412.1 nein Ova d'Alvra Festsetzung Kategorie B3

Inn 5415.1 nein Ova Malat Festsetzung Kategorie B5

Inn 5416.1 nein Ova Burdun Festsetzung Kategorie B5

Inn 5417.1 nein Ova Lavirun Festsetzung Kategorie B4

Inn 5419.1 nein Ova Prüna Festsetzung Kategorie B5

Inn 5420.1 nein Ova da Prünella Festsetzung Kategorie B5

Inn 5421.1 nein Beverin Festsetzung Kategorie B5

Inn 5421.2 nein Beverin Festsetzung Kategorie B4

Inn 5421.3 nein Beverin Festsetzung Kategorie B5

Inn 5421.4 nein Beverin Festsetzung Kategorie C

Inn 5421.5 nein Beverin Festsetzung Kategorie B4

Inn 5421.6 nein Beverin Festsetzung Kategorie B5

Inn 5421.7 nein Beverin Festsetzung Kategorie B5

Inn 5421.8 nein Beverin Festsetzung Kategorie C

Inn 5422.1 nein Valletta da Bever Festsetzung Kategorie B5

Inn 5424.1 nein Ova da Val Champagna Festsetzung Kategorie B2

Inn 5424.2 nein Ova da Val Champagna Festsetzung Kategorie A

Inn 5424.3 nein Ova da Val Champagna Festsetzung Kategorie C

Inn 5425.1 nein Ova da Suvretta Festsetzung Kategorie B5

Inn 5428.1 nein Beverin Festsetzung Kategorie B5

Inn 5429.1 nein Ova da Muragl Festsetzung Kategorie B2

Inn 5431.1 nein Ovel da Languard Festsetzung Kategorie B4

Inn 5432.1 nein Ova da Morteratsch Festsetzung Kategorie C

Inn 5433.1 nein Ova da la Val da Fain Festsetzung Kategorie B5

Inn 5436.1 nein Ova da Diavolezza Festsetzung Kategorie B5

Inn 5443.1 nein Schlattain Festsetzung Kategorie B1

Inn 5443.2 nein Schlattain Festsetzung Kategorie B5

Inn 5449.1 nein Ova da Surlej Festsetzung Kategorie B5

Inn 5450.1 nein Ova dal Vallun Festsetzung Kategorie B5

Inn 5450.2 nein Ova dal Vallun Festsetzung Kategorie A

Inn 5450.3 nein Ova dal Vallun Festsetzung Kategorie B4

Inn 5452.1 nein Valletta dal Güglia Festsetzung Kategorie B3

Inn 5452.2 nein Ova dal Vallun Festsetzung Kategorie B5

Inn 5453.1 nein Ova da la Rabgiusa Festsetzung Kategorie B5

Inn 5456.1 nein Fedacla Festsetzung Kategorie B5
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Inn 5456.2 nein Fedacla Festsetzung Kategorie C

Inn 5456.3 nein Fedacla Festsetzung Kategorie B5

Inn 5456.4 nein Fedacla Festsetzung Kategorie B4

Inn 5456.5 nein Fedacla Festsetzung Kategorie B5

Inn 5457.1 nein Seitenbach der Fedacla: 
Ova da Munt

Festsetzung Kategorie B5

Inn 5460.1 nein Aua da Fedoz Festsetzung Kategorie B5

Inn 5460.2 nein Aua da Fedoz Festsetzung Kategorie C

Inn 5603.1 nein Aval Grialetsch Festsetzung Kategorie B5

Inn 5607.1 nein Planer Salasbach Festsetzung Kategorie B3

Inn 5608.1 nein Maisasbach Festsetzung Kategorie B5

Inn 5613.1 nein Val Pitscha Festsetzung Kategorie B5

Inn 5742.1 nein Ova da Suvretta Festsetzung Kategorie B3

Inn 5742.2 nein Ova da Suvretta Festsetzung Kategorie B5

Inn 8897.1 nein Flaz Festsetzung Kategorie A

Inn 8897.2 nein Flaz Festsetzung Kategorie B5

Inn 8897.3 nein Flaz Festsetzung Kategorie C

Inn 11114.1 nein Aval da Stüra Festsetzung Kategorie B5

Inn 526405.1 nein Ova da Morteratsch Festsetzung Kategorie C

Inn 526646.1 nein Seitenbach der Fedacla: 
Vallun

Festsetzung Kategorie B5

Inn 526837.1 nein Ovel da Fourun Festsetzung Kategorie B5

Inn 527389.1 nein Susasca Festsetzung Kategorie B5

Inn 527537.1 nein Aual da Bos-cha Festsetzung Kategorie C

Inn 527537.2 nein Aual da Bos-cha Festsetzung Kategorie B5

Inn 527612.1 nein Bach von Ftan Muglin 
her

Festsetzung Kategorie B2

Inn 527833.1 nein Zufluss Aval Trigl Festsetzung Kategorie B3

Inn 527889.1 nein Bach aus dem Val 
Lischana

Festsetzung Kategorie B2

Inn 528108.1 nein Assa Festsetzung Kategorie B2

Inn 528204.1 nein Sampuoirbach Festsetzung Kategorie B2

Inn 528253.1 nein Ravaischer Salasbach Festsetzung Kategorie B3

Inn 528334.1 nein Lavinuoz Festsetzung Kategorie B5
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Abbildung 7.12: 
Gewässerstre-
cken Einzungs-
gebiet Inn
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Abbildung 
7.13: Übersicht 
Gewässerstre-
cken Kanton 
Graubünden
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7.1.3	 Windenergieanlagen

Ausgangslage
Die Windenergie ist eine klimafreundliche Energiequelle für die Stromproduktion, 
welche schweizweit ein beachtliches Potenzial aufweist. Die besten Bedingungen für 
die Windenergienutzung bestehen während der Wintermonate. Rund zwei Drittel der 
Jahresproduktion werden im Winterhalbjahr erzielt. Daher ist die Windenergie für die 
Sicherung der Winterstromversorgung und der Schliessung der Versorgungslücken in 
der schweizerischen Stromproduktion von Bedeutung. 

Die Produktion von Elektrizität aus Windkraft soll im Zuge der nationalen Energie-
strategie schweizweit ausgebaut werden. Das Konzept Windenergie des Bundes sieht 
einen Orientierungsrahmen für den Beitrag des Kantons Graubünden an den Ausbau 
der Windenergieproduktion bis 2050 von 240–640 GWh vor. Die Windpotenzialstudie 
2022 des Bundesamtes für Energie weist für den Kanton Graubünden ein Gesamtpo-
tenzial von 1315 GWh pro Jahr aus. Da der Kanton Graubünden in Bezug auf die Win-
denergienutzung schwierige Voraussetzungen aufweist – sowohl die landschaftlichen 
Auswirkungen als auch die Voraussetzungen für die Erschliessung sind in grossen Teilen 
des Kantons herausfordernd – orientiert sich der Kanton an einem Produktionsziel von 
400 GWh pro Jahr. Schon mit diesem Teilausbau des ausgewiesenen Windenergiepo-
tenzials könnte der Kanton einen wichtigen Beitrag zur Winterstromproduktion leisten.

Die Kantone sind verpflichtet, geeignete Gebiete für die Windenergienutzung zu ermit-
teln und im Richtplan festzulegen (vgl. Art. 10 EnG i.V.m Art. 6 Abs. 2 und 3 und Art. 
8b RPG). Vor diesem Hintergrund hat der Kanton unter Einbezug der verschiedenen 
Ansprüche an den Lebensraum Grundlagen für die Ermittlung von Eignungsgebieten 
für die Windenergienutzung erarbeitet. Die Ermittlung erfolgte nach den Vorgaben 
des Konzepts Windenergie des Bundes und der Methode der Interessenabwägung 
(Art. 3 RPV). Auf Basis dieser Grundlage legt der Kanton im Richtplan fest, in welchen 
Gebieten eine Windenergieproduktion vertieft geprüft werden kann. 

Für die Umsetzung von konkreten Windenergieprojekten in den festgelegten Win-
denergiegebieten ist kein weiteres Richtplanverfahren erforderlich. Im Rahmen der 
Projektierung von Windenergieanlagen müssen weitere umfassende Erhebungen 
(Windmessungen; Umweltuntersuchungen) durchgeführt werden, um Fragen der 
Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit abzuklären. Jedes Projekt muss von 
den zuständigen kantonalen Prüf- und Bewilligungsbehörden einzeln beurteilt wer-
den. Die erleichterten Planungsbedingungen für Windenergieanlagen von nationaler 
Bedeutung ändern zudem nichts an den demokratischen Mitsprachemöglichkeiten 
der Bevölkerung. In den Gemeinden des Kantons Graubünden werden kommunale 
Abstimmungen zu konkreten Windenergieprojekten auch künftig zwingend erforderlich 
sein. Das Vorliegen eines im kantonalen Richtplan festgelegten Windenergiegebiets 
stellt eine Grundvoraussetzung für die Realisierung eines Windenergieprojekts dar, 
bietet jedoch keine Garantie für eine Umsetzung. Es ist in jedem Fall eine Zustimmung 
der Standortgemeinde zum geplanten Windenergieprojekt erforderlich. 

«Konzept Win-
denergie» 
s. Erläuterungen

«Grundlage 
Eignungsgebiete 
für Windenergi-
enutzung» 
s. Erläuterungen

«Winterstrom» 
s. Erläuterungen 
Kap. 7.1.1
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Zielsetzung
Die Stromproduktion aus Windenergie wird unter Berücksichtigung nationaler 
und kantonaler energiepolitischer Ziele gefördert und ausgebaut. Die Nutzung 
der Windenergie erfolgt in Gebieten, in denen das Interesse an der Nutzung 
aufgrund der guten Standortvoraussetzungen andere Interessen überwiegt.

Leitsätze
Eignungsgebiete, in denen Nutzungsinteresse überwiegt, ermitteln 
und festlegen
Die Eignungsgebiete für die Windenergienutzung (Windenergiegebiete) werden 
ermittelt und in Abstimmung mit dem kantonalen Produktionsziel im Richtplan 
festgelegt (Erfüllung Planungsauftrag gemäss Art. 8b RPG und Art. 10 EnG). 

Die Festlegung der Windenergiegebiete erfolgt unter Berücksichtigung einer 
stufengerechten Interessenabwägung. Die Berücksichtigung der betroffenen 
Bundesinteressen erfolgt gemäss den behördenverbindlichen Aussagen des 
Konzepts Windenergie des Bundes. Die kantonalen und regionalen Interessen, 
insbesondere in den Bereichen Ökologie, Landschafts- und Kulturlandschutz 
sowie Tourismus, werden ausgewiesen und angemessen berücksichtigt. Die 
Gewichtung der Schutz- und Nutzungsinteressen wird offengelegt. Die bekannten 
Konflikte mit Schutzinteressen und anderen Nutzungsinteressen zur Berück-
sichtigung in der weiteren Planung werden bezeichnet (siehe Steckbriefe Eig-
nungsgebiete).

Windenergienutzung in den dafür geeigneten Gebieten konzentrieren
Zur Schonung der Ressourcen werden Windenergieanlagen in Gebieten mit 
einer guten Gesamtbewertung hinsichtlich der Nutzungsinteressen (grosses 
Produktionspotenzial, gute Erschliessungsverhältnisse) und mit möglichst weni-
gen betroffenen Schutzinteressen konzentriert. In diesen Gebieten wird die 
Realisierung von Windkraftanlagen von nationalem Interesse gemäss Art. 9 
EnV angestrebt.

Gebiete für Einzelanlagen sind nur in wenig empfindlichen oder in bereits mit 
anderen Bauten und Anlagen belasteten Gebieten vorzusehen (z.B. im Umfeld 
von Industrie- und Gewerbegebieten, entlang von Verkehrs- und Leitungskor-
ridoren oder im Bereich von Materialabbaugebieten und Deponien). 

Rückbau sicherstellen
Die Windenergieanlagen werden bei endgültiger Ausserbetriebnahme auf Kosten 
der Betreiber zurückgebaut und die Ausgangslage wird wiederhergestellt. Die 
Finanzierung des Rückbaus ist spätestens zuhanden des Baubewilligungsverfah-
rens zwischen Grundeigentümer und Betreiber verbindlich zu regeln.

«kantonales 
Produktionsziel 
Windenergie-
nutzung» 
s. Erläuterungen

Ziele und Leitsätze
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Der Kanton fördert die Weiterentwicklung der Windenergienutzung gemäss 
den Vorgaben der nationalen und kantonalen Energiestrategie. 

Der Kanton führt die Grundlagen, in denen er feststellt, welche Gebiete sich 
für die Windenergienutzung eignen bzw. in welchen Gebieten die Nutzungs-
interessen überwiegen, nach und überprüft sie, sofern veränderte energie-, 
umweltpolitische oder sonstige Rahmenbedingungen dies verlangen. 

Federführung: Amt für Energie und Verkehr

Handlungsanweisungen

Der Kanton legt die für die Nutzung der Windenergie geeigneten Gebiete mit 
Priorität A gestützt auf die erarbeiteten Grundlagen im kantonalen Richtplan 
fest (Art. 8b RPG). 

Er legt geeignete Gebiete für Einzelanlagen (Grosswindanlagen) gestützt auf 
Anträge der Standortgemeinden und die von den Gesuchstellern erbrachten 
Eignungsnachweise im Rahmen einer projektbezogenen Richtplananpassung 
fest (Art. 8 Abs. 2 RPG).

Federführung: Amt für Raumentwicklung

Der Kanton kann Gebiete mit Priorität B und C gemäss Grundlage Eignungsge-
biete für die Windenergienutzung im kantonalen Richtplan festlegen, sofern die 
Produktionsziele nicht erreicht werden, die kantonale Gesamtenergiestrategie 
höhere Produktionsziele vorsieht oder grundlegend neue Erkenntnisse vorliegen. 

Die Festlegung von Gebieten mit Priorität B und C erfordert erneut die Durch-
führung eines Richtplanverfahrens.

Federführung: Amt für Raumentwicklung

Der Kanton erteilt Plangenehmigungen für Windenergieanlagen von nationalem 
Interesse nur mit Zustimmung der Standortgemeinde (Gemeindesouverän). 
Diesen Grundsatz berücksichtigt er im Rahmen der Ausarbeitung der Über-
gangsverordnung sowie des Gesetzesentwurfs zum kantonalen Plangenehmi-
gungsverfahren zuhanden der Behandlung im Grossen Rat. Der Beschluss der 
Gesetzesbestimmungen zum kantonalen Plangenehmigungsverfahren obliegt 
dem Grossen Rat.

Federführung: Regierung 
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Erläuterungen
Konzept Windenergie: Das Konzept Windenergie ist ein Konzept nach Art. 13 des 
Bundesgesetzes über die Raumplanung. Es dient dazu, Planungssicherheit zu schaf-
fen. Von besonderer Bedeutung ist die Abstimmung mit den technischen Anlagen im 
Kompetenzbereich des Bundes sowie mit dem Schutz von Arten, Lebensräumen und 
Landschaften von nationaler Bedeutung. Das Konzept zeigt auf, welche Abstimmungs-
fragen auf der Ebene des kantonalen Richtplans aus Sicht des Bundes stufengerecht 
behandelt werden und welche Themen erst in den weiteren Planungsschritten geklärt 
werden können. Das Konzept dient dazu, die räumlichen Auswirkungen des Ausbaus 
der Windenergie gemäss Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG; SR 730.0) 
und der Energiepolitik des Bundesrats mit den übrigen relevanten Bundesinteressen 
abzustimmen.

Kantonales Produktionsziel Windenergienutzung (400 GWh pro Jahr): Damit die Ziele 
der Energiestrategie 2050 zum Umbau des Energiesystems auf erneuerbare Energien 
erreicht werden können, ist ein Ausbau der Windenergieproduktion in der Schweiz 
auf 4.3 TWh pro Jahr notwendig. Für den Kanton Graubünden bedeutet dies einen 
Beitrag von 260 – 640 GWh pro Jahr (vgl. Abb. 7.14). Sowohl die kantonalen Grund-
lagen als auch die aktuelle Potenzialstudie des BFE von 2022 zeigen, dass ein Ausbau 
der Windenergieproduktion im Kanton Graubünden im Mittelwert dieser Bandbreite 
von rund 400 GWh pro Jahr möglich ist und mit den vorhandenen Schutzinteressen 
vereinbart werden kann. 

Um das Produktionsziel von 400 GWh pro Jahr zu erreichen, werden mehr Gebiete im 
kantonalen Richtplan festgelegt, als rein rechnerisch notwendig wären (vgl. Abb. 7.14).  
Dies, weil davon auszugehen ist, dass aus politischen und eigentumsrechtlichen Grün-
den oder aufgrund der Wirtschaftlichkeit einzelner Erschliessungsmassnahmen nicht 
alle Eignungsgebiete realisiert werden können. Darüber hinaus ist bis 2050 nicht mit 
einem Vollausbau der Gebiete zu rechnen.

Windenergieanlagen von nicht nationalem Interesse unterliegen gestützt auf 
Art. 48 KRG weiterhin einer Abstimmung in der Gemeinde.

Bei Windenergieanlagen von nicht nationalem Interesse passen die Gemeinden 
ihre Grundordnung an. Das Verfahren für die Grundordnung gemäss kantonaler 
Raumplanungsverordnung (KRVO; BR 801.110) bildet das Leitverfahren für die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (bei UVP-Pflicht gemäss Anhang UVPV) und 
eventuelle Rodungen. 

Federführung: Gemeinden
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Grundlage Eignungsgebiete Windenergieanlagen: Im Sinne einer Positivplanung erar-
beitete der Kanton eine fachliche Grundlage, welche geeignete Gebiete für die Winde-
nergienutzung im Kanton Graubünden ausweist. Die Ermittlung der Eignungsgebiete 
erfolgte gestützt auf eine GIS-Analyse, in der die jeweils betroffenen Schutzinteressen 
den Nutzungsinteressen gegenübergestellt wurden. In der darauffolgenden Bewertung 
der Gebiete wurden die betroffenen Interessen in den Gebieten detailliert ermittelt, 
bewertet und gegeneinander abgewogen. Wichtige Grundlagen für die Erhebung der 
Eignungsgebiete Windenergieanlagen (Windenergiegebiete) sind die Vorgaben im 
Konzept Windenergie des Bundes. 

Aus in einem ersten Evaluationsschritt erhobenen 53 Interessengebieten wurden 
38 Eignungsgebiete ermittelt und priorisiert (A-C). Die ermittelten Gebiete liegen 
im ganzen Kantonsgebiet verteilt, wobei sie sich insbesondere in den Tälern entlang 
der Haupterschliessungsachsen sowie im Bereich der touristisch intensiv genutzten 
Tourismusgebiete konzentrieren. Als konservativ abgeschätztes Produktionspotenzial 
weist die Grundlage 1067 GWh pro Jahr aus, wobei sich dieses mit 596 GWh auf die 
16 Gebiete mit Priorität A, mit 245 GWh auf die 7 Gebiete mit Priorität B und 214 
GWh auf die 14 Gebiete mit Priorität C aufteilt. Im kantonalen Richtplan werden nur 
die 16 Gebiete mit Priorität A aufgenommen. Diese Gebiete wurden im Nachgang 
zur öffentlichen Auflage nochmals vertieft evaluiert und teilweise angepasst. Diese 
genügen, um das kantonale Produktionsziel zu erreichen. Falls sich abzeichnet, dass 
die Produktionsziele mit den festgesetzten Gebieten nicht erreicht werden können, 
kann die Aufnahme zusätzlicher Gebiete in Abstimmung mit der kantonalen Energie-
strategie (siehe Kap. 7.1.1) geprüft werden. 

Die verwendete Methode ist im Grundlagenbericht «Ermittlung von Eignungsgebieten 
für die Windenergienutzung im Kanton Graubünden» im Detail beschrieben. Dem 
Grundlagenbericht liegen drei Übersichtspläne (mittlere Windgeschwindigkeit; Schutz-
kriterien; Eignungsgebiete) bei. Die relevanten Informationen zu den Eignungsgebieten 
sind zudem in je einem Steckbrief zusammengefasst. Dieser dient als Grundlage für 
den weiteren raumplanerischen Prozess, indem er den Koordinationsbedarf für die 
nachfolgenden Planungsschritte dokumentiert. 

0

Konzept	Windenergie	Bund

Potenti	alstudie	BFE	2022

Eignungsgebiete	Kanton	GR

Bandbreite	Ausbauziel
260	-	640	GWh/a	bis	2025

Realisti	scher	Teilausbau	30%
des	Gesamtpotenti	als

Vollausbau	Gesamtpotenti	al

Ausbauziel	400	GWh/a

Reserve zur Zielerreichung 
(Teilausbau,	Konfl	ikte	in	
späteren	Planungsstufen)

200 400 600 800 1000

GWH/a

1200 1400

Gebiete: Priorität	A Priorität	B Priorität	C

Abbildung 7.14: 
Produktionsziele 
und Produkti-
onspotenzial für 
die Windenergie 
im Kanton Grau-
bünden
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Objekte

Region Nr. Kanton RRIP Gemeinde / Ort 
/ Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifi-
sche Festlegung / 
Beschreibung

Bemerkung / Verweis

Albula 20.WE.01 nein Windenergie-
gebiet Nr. 31 
«Piz Martegnas» 
(Surses)

Festsetzung Priorität A Steckbrief EG 31

Bernina 21.WE.01 no Area idonea per 
impianti eolici 
no. 35  (Posch-
iavo)

Dato acqui-
sito

Piorità A Profilo AI 35

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

22.WE.02 nein Windenergie-
gebiet Nr. 39 
«Salaas» und 
«Alp Bella» 
(Samnaun)

Festsetzung Priorität A Steckbrief EG 39

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

22.WE.03 nein Windenergiege-
biet Nr. 40 «Piz 
Champatsch 
Scuol» (Scuol)

Festsetzung Priorität A Steckbrief EG 40

Imboden (27.WE.03) nein Windenergie-
gebiet Nr. 53 
«Dreibünden-
stein» (Domat/
Ems)

Festsetzung Priorität A Steckbrief EG 53 
siehe Nachbarregion 
Plessur Objekt 27.WE.03

Landquart 24.WE.01 nein Windener-
giegebiet Nr. 
7 «Rheintal 
Untervaz - Igis» 
(Landquart,Trim-
mis,  Untervaz, 
Zizers)

Festsetzung Priorität A Steckbrief EG 7

Landquart 24.WE.02 nein Windenergie-
gebiet Nr. 4 
«Rheintal Mai-
enfeld - Malans» 
(Fläsch, Jenins, 
Landquart, Mai-
enfeld, Malans)

Festsetzung Priorität A Steckbrief EG 4

Landquart 27.WE.01.A nein Windenergie-
gebiet Nr. 9 
«Oldis» Teil A  
(östliche Tal-
seite, Trimmis)

Festsetzung Priorität A Steckbrief EG 9-A

Plessur 27.WE.01.B nein Windenergie-
gebiet Nr. 9 
«Oldis» Teil 
B  (westliche 
Talseite, Chur, 
Fraktion Halden-
stein)

Festsetzung Priorität A Steckbrief EG 9-B 
Erläuternder Bericht 
vom März 2022 
Beinhaltet WKA Oldis I 
und Oldis II 
Umfasst 20.4 ha im 
Gebiet Oldis, Halden-
stein 
(objektbezogene Richt-
plananpassung)
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Region Nr. Kanton RRIP Gemeinde / Ort 
/ Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifi-
sche Festlegung / 
Beschreibung

Bemerkung / Verweis

Plessur 27.WE.02 nein Windenergiege-
biet Nr. 50 «Chu-
rer Alpen Arosa» 
(Arosa, Tschiert-
schen-Praden)

Festsetzung Priorität A Steckbrief EG 50 
Ausbau Kantonsstrasse 
erst bis 2033

Plessur 27.WE.03 nein Windenergie-
gebiet Nr. 53 
«Dreibünden-
stein» (Churwal-
den)

Festsetzung Priorität A Steckbrief EG 53

Prattigau/ 
Davos

28.WE.01 nein Windenergie-
gebiet Nr. 44 
«Jakobshorn» 
(Davos)

Festsetzung Priorität A Steckbrief EG 44

Prattigau/ 
Davos

28.WE.02 nein Windenergie-
gebiet Nr. 47 
«Wannaspitz 
Furna» (Furna)

Festsetzung Priorität A Steckbrief EG 47

Surselva 29.WE.01 nein Windenergiege-
biet Nr. 15 «Crap 
Ner» (Falera, 
Ilanz/Glion, 
Laax)

Festsetzung Priorität A Steckbrief EG 15

Surselva 29.WE.02 nein Windenergiege-
biet Nr. 16 «Crap 
Sogn Gion» 
(Falera, Ilanz/
Glion, Laax)

Festsetzung Priorität A Steckbrief EG 16

Surselva 29.WE.04 nein Windenergie-
gebiet Nr. 20 
«Piz Sezner 
- Mundaun» 
(Lumnezia, 
Obersaxen 
Mundaun)

Festsetzung Priorität A Steckbrief EG 20

Surselva 29.WE.05 nein Windenergie-
gebiet Nr. 26 
«Alp Selva Vals» 
(Vals)

Festsetzung Priorität A Steckbrief EG 26

Surselva 29.WE.06 nein Windenergie-
gebiet Nr. 28 
«Camaner Alp 
Safiental» (Ilanz/
Glion, Safiental)

Festsetzung Priorität A Steckbrief EG 28 
Ausbau Kantonsstrasse 
erst bis 2033

Viamala (27.WE.03) nein Windenergie-
gebiet Nr. 53 
«Dreibünden-
stein» (Domle-
schg)

Festsetzung Priorität A Steckbrief EG 53 
siehe Nachbarregion 
Plessur Objekt 27.WE.03
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Abbildung 7.15: 
Gebiete für 
Windenergiean-
lagen
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7.1.4	 Solaranlagen

Ausgangslage
Solarenergie trifft in Form von Licht und Wärme auf die Erdoberfläche und kann mit-
hilfe von Photovoltaikanlagen in Strom und mit Sonnenkollektoren in Wärmeenergie 
umgewandelt werden. In vielen Gebieten des Kantons bestehen gute klimatische 
und topographische Voraussetzungen für die Nutzung dieser Energiequelle. Die hohe 
mittlere Sonnenscheindauer (seltene Hochnebellagen; inneralpine Trockenheit) und 
die Höhenlage (dünnere Atmosphäre; Reflexion durch Schneedecke) tragen zu einer 
vergleichsweise hohen Effizienz der Solarenergie bei. 

Der Zubau der Photovoltaik im Kanton Graubünden hat sich in den vergangenen Jahren 
stark entwickelt. Mit 140 GWh Jahresproduktion (Stand 2023) erreicht der Anteil des 
Solarstroms an der Stromproduktion jedoch erst rund 1.6 %. Da das Ausbaupotenzial 
der Solarenergie gross ist und diese eine wichtige Rolle für die Erreichung der ener-
gie- und klimapolitischen Ziele spielt, strebt der Kanton weiterhin einen substanziellen 
Zubau der Solarenergie an. Auch der Grosse Rat hat mit Überweisung des Auftrags 
betreffend Solaroffensive für Graubünden bekräftigt, dass der Ausbau im Bereich Sola-
renergie vorangetrieben werden soll. Ein sehr grosses Potenzial für die Stromproduktion 
besteht auf den Dachflächen der Bauzonen. Mit der Eigenstromerzeugungspflicht bei 
Neubauten (Art. 9b BEG) hat der Kanton die Voraussetzungen für eine verbesserte 
Ausschöpfung dieses Potenzials geschaffen. 

Für «genügend angepasste» Solaranlagen auf Dächern oder an Fassaden in Bau- und 
Landwirtschaftszonen sind gemäss Art. 18a RPG keine Baubewilligungen erforderlich. 
Davon ausgenommen sind einzig Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern von 
kantonaler oder nationaler Bedeutung. Solaranlagen dürfen solche Denkmäler nicht 
wesentlich beeinträchtigen. Die Gemeinden haben gestützt auf das Bundesrecht und 
Art. 40b der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO) die Möglichkeit, die forma-
len und materiellen Anforderungen an die Installation von Solaranlagen zu präzisieren.

Eine sorgfältige gestalterische Einordung der Solaranlage in die Dach- oder Fassadenflä-
chen ist wichtig. Mit dem «Leitfaden für Solaranlagen» hat der Kanton eine Grundlage 
geschaffen, welche aufzeigt, wie bei der Planung von Solaranlagen an bestehenden 
Bauten mit wenigen Grundregeln eine gute Einordnung erreicht werden kann. Dieser 
Leitfaden dient auch dazu, den Begriff «genügend angepasst» zu präzisieren.

Nebst der Nutzung von Dächern und Fassaden besteht in der Nutzung von Infrastruk-
turen wie Stau- und Stützmauern, Lärmschutzwänden, Steinbrüchen o.ä. ein Potenzial 
für die Erzeugung von Solarstrom. Solaranlagen auf solchen Infrastrukturen gelten als 
standortgebunden (Art. 32d RPV). Ebenfalls gelten freistehende Solaranlagen in wenig 
empfindlichen oder in bereits mit anderen Bauten und Anlagen belasteten Gebieten als 
standortgebunden, sofern der Aufwand für die Erschliessung der Grundstücke und den 
Stromanschluss im Verhältnis zur Leistung der Anlage angemessen ist (Art. 24ter RPG).

«Solaranlagen» 
s. Erläuterungen

«Produktions-
ziele Solarener-
gie»  
s. Erläuterungen

«Studie Poten-
zialabschätzung 
Solarstrom 
Graubünden» 
sowie «Pflicht 
zur Nutzung der 
Sonnenenergie 
bei Gebäuden» 
s. Erläuterungen

«Leitfaden für 
Solaranlagen»  
s. Erläuterungen

«Freistehende 
Photovoltaikan-
lagen»  
s. Erläuterungen
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Zielsetzung
Die Produktion von Solarenergie wird unter Berücksichtigung nationaler und kan-
tonaler energiepolitischer Ziele verstärkt gefördert und substanziell ausgebaut..

Leitsätze
Potenzial auf Bauten und Infrastrukturanlagen konsequent nutzen
Das vorhandene Potenzial für die Solarenergieproduktion auf Dächern und 
Fassaden von Wohn-, Industrie- und Gewerbebauten sowie Bauten in den 
ästhetisch wenig empfindlichen Bauzonen wird konsequent genutzt. Es sind 
möglichst grossflächige Solaranlagen vorzusehen.

Das Potenzial auf weiteren Bauten und Infrastrukturanlagen wird unter Berück-
sichtigung der Ziele des Ortsbild- und Landschaftsschutzes und von Art. 18a 
Abs. 3 RPG (Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern von kantonaler oder 
nationaler Bedeutung) genutzt. Ansonsten gehen die Interessen an der Nutzung 
der Solarenergie ästhetischen Anliegen grundsätzlich vor.

Grosse Dach- und Fassadenflächen für die Photovoltaikanwendung 
optimieren
Geeignete Dach- und Fassadenflächen werden bei Neubauten und Sanierungen 
entweder direkt mit Photovoltaikanlagen ausgestattet oder so gestaltet, dass 
eine effiziente sowie gut integrierte Nachrüstung mit einer Solaranlage möglich 
ist. 

Solaranlagen sorgfältig integrieren
Solaranlagen werden unter Berücksichtigung der Grundregeln für die Gestaltung 
und Einordnung von Solaranlagen sorgfältig an Bauten und Infrastrukturanlagen 
integriert. Als Beurteilungsgrundlage für die Gestaltung dient der Leitfaden für 
Solaranlagen des Kantons.

Ziele und Leitsätze

Im Sinne der haushälterischen Bodennutzung und des landschaftlichen Schonungs-
gebots ist anzustreben, dass Solaranlagen weiterhin schwerpunktmässig auf Bauten 
und Infrastrukturen erstellt werden, da dort nach wie vor ein sehr grosses Flächen-
potenzial für die Energieproduktion vorhanden ist. Freistehende Solaranlagen sind 
dann sinnvoll, wenn sie aus energetischer Sicht grosse Vorteile bringen und an gut 
erschlossenen Standorten mit insgesamt geringen entgegenstehenden Interessen 
realisiert werden können. 

Die Kantone sind aufgrund der neuen Bestimmungen des Energiegesetzes (Art. 10 Abs. 
1 EnG) angehalten, geeignete Gebiete für Solaranlagen von nationalem Interesse nach 
Art. 12 Abs. 2 EnG im Richtplan festzulegen. Die dafür erforderlichen Grundlagen sind 
noch zu erarbeiten, weshalb die Festlegung dieser Gebiete im kantonalen Richtplan im 
Rahmen einer separaten Richtplananpassung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen 
wird. 
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Handlungsanweisungen

Freistehende Solaranlagen in den dafür geeigneten Gebieten realisie-
ren
Zur Schonung der Ressourcen werden freistehende Solaranlagen an Standorten 
mit einer guten Gesamtbewertung hinsichtlich der Nutzungsinteressen (Produk-
tionspotenzial, Erschliessungsverhältnisse) und mit möglichst wenigen betrof-
fenen Schutzinteressen realisiert. In diesen Gebieten ist die Realisierung von 
Solaranlagen von nationalem Interesse gemäss Art. 12 Abs. 2 EnG anzustreben.

In wenig empfindlichen oder in bereits mit Bauten und Anlagen belasteten 
Gebieten gemäss Art. 24ter RPG sind freistehende Solaranlagen, die nicht von 
nationalem Interesse sind, möglich. 

Die freistehenden Solaranlagen werden bei endgültiger Ausserbetriebnahme auf 
Kosten der Betreiber zurückgebaut und die Ausgangslage wird wiederhergestellt. 
Die Finanzierung des Rückbaus ist spätestens zuhanden des Baubewilligungs-
verfahrens zwischen Grundeigentümer und Betreiber verbindlich zu regeln.

Zurückhaltende Bewilligungspraxis für freistehende Solaranlagen bis 
zum Vorliegen kantonaler Energiestrategie
Bis zum Vorliegen der kantonalen Gesamtenergiestrategie sieht der Kanton eine 
zurückhaltende Bewilligungspraxis für freistehende Solaranlagen vor. 

Der Kanton fördert die Weiterentwicklung der Solarenergie gemäss den Vorga-
ben der nationalen und kantonalen Energiestrategie und schafft günstige Bedin-
gungen für die Solarenergieproduktion. Er schafft Grundlagen für Gemeinden und 
Private (Eignungskarten für die Nutzung von Solarenergie, Wegleitungen u.a.).

Der Kanton erarbeitet Grundlagen, in denen er feststellt, welche Gebiete sich 
für Solaranlagen von nationalem Interesse nach Artikel 12 Absatz 2 EnG eignen. 
bzw. in welchen Gebieten die Nutzungsinteressen überwiegen (Positivplanung). 
Er führt die Grundlagen nach und überprüft sie, sofern veränderte energie-, 
umweltpolitische oder sonstige Rahmenbedingungen dies verlangen.

Federführung: Amt für Energie und Verkehr

«Eignungs-
karten für die 
Nutzung von 
Solarenergie» 
s. Erläuterungen

Der Kanton legt die für Solaranlagen von nationalem Interesse geeigneten 
Gebiete im kantonalen Richtplan fest (Art. 10 Abs. 1 EnG). Er führt die Objektliste 
aufgrund von veränderten Verhältnissen nach.

Federführung: Amt für Raumentwicklung
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Freistehende Solaranlagen gemäss Art. 71a EnG sowie freistehende Solaranla-
gen gemäss Art. 24ter RPG sowie Art. 32d RPV bis zu einer Leistung von 5 MW 
bedürfen keiner Grundlage im kantonalen Richtplan. Der Kanton prüft ab einer 
installierten Leistung von ≥5 MW gestützt auf Art. 8 Abs. 2 RPG einzelfallweise, 
ob es einer Grundlage im kantonalen Richtplan bedarf.

Federführung: Amt für Raumentwicklung

Die Gemeinden ergänzen das Baugesetz mit Vorgaben für Neubau und Sanierung 
grosser Dachflächen. Sie erlassen gestützt auf Art. 40b der Raumplanungsver-
ordnung für den Kanton Graubünden (KRVO) in der Grundordnung bedarfsweise 
ergänzende Bestimmungen für Solaranlagen auf den Dächern. 

Die Gemeinden prüfen Möglichkeiten, um den Prozess für die Beurteilung von 
Baugesuchen für Solaranlagen auf Dächern und an Fassaden in der Bauzone zu 
beschleunigen und zu vereinfachen. Als Beurteilungsgrundlage für die Gestal-
tung ziehen sie den jeweils aktuellen kantonalen Leitfaden für Solaranlagen bei. 

Federführung: Gemeinden

Erläuterungen
Solaranlagen: Solaranlagen sind technische Anlagen zur Umwandlung von Sonnen-
energie in andere Energieformen. Sie lassen sie sich in zwei Typen unterscheiden:

	| Thermische Solaranlagen wie Sonnenkollektoren liefern Wärmeenergie im nied-
rigen Temperaturbereich hauptsächlich für die die direkte Nutzung in Haushal-
ten. Sie können mit allen Heizsystemen kombiniert werden. Sonnenkollektoren 
werden zur Herstellung von Brauchwarmwasser und zur Heizungsunterstützung 
eingesetzt.

	| Photovoltaikanlagen liefern elektrische Energie (Solarstrom), die in der Regel 
in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Der Solarstrom dient einerseits 
dem Eigenverbrauch, z.B. zur Unterstützung des Heizsystems (Wärmepumpe) 
oder der Ladung des Elektroautos. Der überschüssige Strom wird ins öffentliche 
Stromnetz eingespeist und vom Verteilnetzbetreiber vergütet.

Produktionsziele Photovoltaik: Die schweizerische Stromproduktion aus Solarenergie 
soll gemäss Energieperspektiven 2050+ von der Jahresproduktion von 3'900 GWh 
(Stand 2022) auf 14'000 GWh im Jahr 2035 und 34'000 GWh im Jahr 2050 erhöht 
werden. Ausgehend vom Leitsatz, dass die Photovoltaik prioritär auf Gebäudeflächen 
genutzt werden soll und unter Berücksichtigung des kantonalen Anteils von 3.7 % 
an den landesweiten Gebäudeflächen (gemäss Arealstatistik 2013/2018) müsste der 
Kanton Graubünden bis zum Jahr 2035 rund 500 GWh und bis zum Jahr 2050 rund 
1'200 GWh Strom aus Solarenergie erreichen. 
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Mit dem Solarexpress und dem geänderten Energiegesetz (EnG) eröffnen sich neue 
Nutzungsmöglichkeiten für die Solarenergie. Bis zum Jahr 2035 sollen freistehende 
Solaranlagen im Kanton Graubünden bis 200 GWh und bis zum Jahr 2050 mindestens 
300 GWh produzieren.

Studie Potenzialabschätzung Solarstrom auf Dachflächen Graubünden: Die vom 
Amt für Raumentwicklung Graubünden im Jahr 2014 herausgegebene Studie ortete 
auf den Dächern in der Bauzone ein Potenzial für die Stromproduktion von rund 1150 
GWh pro Jahr. Das grösste Potenzial besteht gemäss dieser Studie in den Wohnzonen 
(660 GWh), gefolgt von Dächern in der Gewerbezone (160 GWh), in ZöBA (155 GWh) 
sowie in Mischgebieten (130 GWh). Das Potenzial in Kerngebieten, die rund 28% der 
Gebäudeflächen ausmachen, wurde im Rahmen dieser Studie aus denkmalpflege-
rischen Gründen nicht berücksichtigt. In den schützenswerten Ortsbildern gelten 
zudem erhöhte gestalterische Anforderungen an die Integration, was das theoretische 
Potenzial weiter einschränkt. Infolge der gesteigerten Moduleffizienz, der Zunahme 
beim Gebäudebestand (+2700 Gebäude zwischen 2016 und 2022) dürfte das im Jahr 
2014 ausgewiesene Potenzial auf den Dachflächen inzwischen stark angestiegen sein. 
Nicht evaluiert wurde das Potenzial von Photovoltaikanlagen an Fassadenflächen, auf 
Infrastrukturen oder von freistehenden Photovoltaikanlagen.

Leitfaden für Solaranlagen: Der vom ARE in Zusammenarbeit mit dem AEV und der 
Solarbranche erarbeitete Leitfaden zeigt der Bauherrschaft, Baubehörde oder Anla-
genplaner/in auf, wie bei der Planung von Solaranlagen mit wenigen Grundregeln 
eine hohe Qualität erreicht werden kann. Das Hauptaugenmerk liegt auf den Gestal-
tungsempfehlungen.

Freistehende Solaranlagen: Als freistehende Solaranlagen gelten Anlagen mit einer 
eigenen, nur für sie bestimmten Tragkonstruktion und weder an Gebäuden noch 
an anderen Infrastrukturen bzw. Trägern wie Staumauern, Schallschutzwänden o.ä. 
angebracht sind. 

Mit den vom Bundesparlament im Herbst 2022 erlassenen dringlichen Massnahmen 
zur Bereitstellung einer sicheren Stromversorgung im Winter (Solarexpress) wurden die 
gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen, um freistehende Photovoltaik-Grossanlagen 
ohne richtplanerische Grundlage und in einem erleichterten Verfahren realisieren 
zu können. Die Bestimmungen für die Produktion von zusätzlicher Elektrizität aus 
Photovoltaik-Grossanlagen sind in Art. 71a EnG geregelt. Der Kanton hat dazu einen 
Leitfaden erstellt.

Freistehende Anlagen unterliegen mit Ausnahme von in Art. 71a EnG geregelten Photo-
voltaik-Grossanlagen der Planungspflicht. Im Rahmen einer Interessenabwägung sind 
die Interessen an der Energieerzeugung denen des Landschafts-, Naturschutzes oder 
der Landwirtschaft gegenüberzustellen. Da Solaranlagen weiterhin schwerpunktmäs-
sig auf Bauten und Infrastrukturen errichtet werden sollen, stellt der Kanton bis zum 
Vorliegen der kantonalen Gesamtenergiestrategie nur die Genehmigung freistehender 
Solaranlagen in Aussicht, welche die Anforderungen gemäss Art. 71a EnG, Art. 24ter 
RPG oder Art. 32d RPV nachweislich erfüllen. 
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Eignungskarten für die Nutzung von Sonnenergie: Die vom Bund erstellten Eignungs-
karten zeigen die Eignung von Hausdächern und Hausfassaden für die Solarenergie-
nutzung (inkl. möglicher Ertrag) auf. Zu diesem Zweck wird der Sonnengang über das 
Jahr simuliert und die auf die Dachfläche treffende Sonnenstrahlung berechnet.

Abbildung 7.16: 
Umgang mit 
freistehenden 
Photovoltaikan-
lagen. 

freistehende
Solaranlagen

Anlagen nicht von
nationalem Interesse 

standortgebundene
Anlagen

Art. 24ter RPG
Art. 32d RPV

PV-Grossanlagen
Solarexpress
Art. 71a EnG

PV-Grossanlagen
nach Ablauf Über-

gangsbestimmungen
Art. 71a EnG

Anlagen von
nationalem Interesse

Anpassung Grundortnung
gemäss Art. 47 KRG

(in Ausnahmefällen direkte 
Umsetzung im 

Baubewilligungsverfahren)

Umsetzung direkt im Bau-
bewilligungsverfahren

(siehe Leitfaden ARE/AEV)

Grundlagen im Richtplan 
erforderlich

(Durchführung Positivpla-
nung gestützt auf Art. 10 

ENG/Art. 8b RPG)

Objekte
Keine.
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7.1.5	 Weitere heimische Energiequellen

Ausgangslage
Biomasse (Holz, natürliche Wald-, Feld- und Gartenabfälle, Hofdünger u.a.), Erd- und 
Umgebungswärme sind einheimische, erneuerbare und CO2-neutrale Energiequellen, 
welche insbesondere zur Wärmeversorgung von Gebäuden beitragen und daher für die 
Erreichung der Energie- und Klimaziele von Bedeutung sind. Ortsgebundene Abwärme 
aus Industrie und Abfallverbrennung, die als Fernwärme oder Prozesswärme verwertet 
werden kann, stellt eine weitere wichtige Energiequelle dar.

Der nachwachsende Rohstoff Holz ist nach der Wasserkraft der zweitwichtigste einhei-
mische Energieträger in Graubünden. Der Anteil der Holzenergie am Gesamtverbrauch 
in Graubünden beläuft sich auf rund 9 % (616 GWh; Stand 2022). Im waldreichen Kan-
ton mit einer intakten Wald- und Holzwirtschaft bestehen gute Voraussetzungen, um 
Energieholz aus lokalen und regionalen Wäldern für die Wärmeerzeugung (Prozess- und 
Raumwärme) einzusetzen und gleichzeitig die regionale Wertschöpfung in oft eher 
strukturarmen Gebieten zu erhöhen. Mit dem Einsatz von Holz als Baumaterial kann CO2 
gebunden und ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden (Produktespeicherung). 

Bei Verbrennungsprozessen in Holzfeuerungen wird gesundheitsschädigender Fein-
staub freigesetzt. Durch moderne und richtig betriebene Holzfeuerungen lässt sich die 
Feinstaubbelastung verringern. Mit der Realisierung möglichst grosser Anlagen wird 
die Installation von hochwertigen Filtersystemen wirtschaftlich tragbar und der Einsatz 
von Wärme-Kraft-Kopplung, bei welcher neben Wärme auch Elektrizität erzeugt wird, 
möglich. Bei kleinen und mittleren Anlagen ist es aus ökonomischer und ökologischer 
Sicht entscheidend, dass die Anlagengrösse auf den Bedarf ausgerichtet und mit dem 
richtigen Brennstoff (Pellet, Stückholz o.a.) betrieben wird.

Aus nasser Biomasse wie Hofdünger, Ernterückständen oder organischen Abfällen 
können Strom, Wärme und Treibstoffe produziert werden und Synergien mit der Land-
wirtschaft, der Abfallverwertung und Abwasserreinigungsanlagen genutzt werden. 
Die Potenziale zur energetischen Nutzung von nasser Biomasse sind jedoch begrenzt. 

Die Nutzung von Umgebungs- und Erdwärme mithilfe von Wärmepumpen gewinnt 
stark an Bedeutung und stellt heute das häufigste Wärmeversorgungssystem bei 
Neubauten dar (50 Prozent der schweizweit verkauften Wärmeerzeuger im Jahr 2019). 
Da zwischen den einzelnen Anlagen Abstände einzuhalten sind, durch den Betrieb 
Immissionen (Lärm) erzeugt werden und auch Grundwasser genutzt wird, sind für 
die Erstellung von Wärmepumpen spätestens auf Baubewilligungsstufe verschiedene 
Abklärungen zur Einhaltung der Vorschriften zu treffen. Da der Betrieb von Wärme-
pumpen im Gegensatz zu konventionellen, fossilen Heizsystemen Strom verbraucht, 
ist eine Kombination mit Photovoltaikanlagen sinnvoll. Der Strom wird vor allem im 
Winter beansprucht.

Mit der KVA in Trimmis, dem Zementwerk in Untervaz und dem Holzheizkraftwerk der 
Axpo in Domat/Ems bestehen im dicht besiedelten Bündner Rheintal drei Anlagen, bei 
denen sehr grosse Abwärmemengen anfallen. Ein beträchtlicher Teil dieser Energie 
geht heute ungenutzt verloren. Das Potenzial für die industrielle Abwärmenutzung 
im Rheintal ist entsprechend gross. Die Abwärmenutzung hat gegenüber dem Einsatz 

«Biomasse», 
«Energieholz», 
«Erd- und 
Umgebungs-
wärme»  
s. Erläuterungen
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Zielsetzung
Die Nutzung der ortsgebundenen Abwärme und der heimischen Energiequellen 
Biomasse, Erd- und Umgebungswärme wird unter Berücksichtigung nationaler 
und kantonaler energiepolitischer Ziele gefördert und umwelt- und landschafts-
verträglich ausgebaut. Die dafür erforderlichen Anlagen sind effizient, umwelt-
freundlich und wirtschaftlich.

Das Potenzial an weiteren erneuerbaren Energien wird optimal genutzt.

Leitsätze
Abwärme als Energiequelle für Fernwärme verstärkt nutzen
Die aus industriellen Prozessen, der Kehricht- und Klärschlammverwertung 
entstehende ortsgebundene Abwärme wird verstärkt für die Wärme- und Käl-
teversorgung im Gebäudebereich genutzt. Die vorhandenen Potenziale werden 
genutzt. 

Die Synergien zwischen Entsorgungsanlagen (Abfallentsorgung, Abwasserrei-
nigung) und Energieanlagen werden gefördert.

Erneuerbare Energieträger für die Wärmeversorgung im Gebäudebe-
reich nutzen
Der Einsatz von einheimischen, erneuerbaren und CO2-neutralen Energiequellen 
für die Wärmeversorgung im Gebäudebereich wird verstärkt genutzt.

Potenzial von Erd- und Umgebungswärme in geeigneten Gebieten 
ausschöpfen
Das Potenzial von Erd- und Umgebungswärme für die Wärmeversorgung mittels 
Wärmepumpen und Wärmeverbundlösungen wird genutzt. Die oberirdischen 
Anlagenteile werden sorgfältig in das Orts- und Landschaftsbild eingefügt. Die 
Immissionen (Lärm) werden mittels geeigneter Wahl des Pumpenstandorts und 
wo erforderlich mit zusätzlichen Massnahmen minimiert.

Ziele und Leitsätze

von Wärmepumpen den Vorteil, dass dadurch der Winterstrombedarf nicht zusätzlich 
erhöht wird.

Mit Erdwärme aus mitteltiefer bzw. insbesondere tiefer Geothermie können Wär-
menetze gespiesen und je nach Temperaturniveau auch Strom erzeugt werden. Im 
Kanton Graubünden wird die in der Tiefe vorhandene Energiequelle erst vereinzelt 
genutzt, zum Beispiel zur Wärmeversorgung von Thermalbädern oder in Davos zur 
Versorgung des Kongresszentrums und einiger Quartiere. Gemäss Machbarkeitsstudie 
besteht im Churer Rheintal ein grosses theoretisches Potenzial für die Nutzung von 
tiefer Geothermie. Um dieses Potenzial zu nutzen, bedarf es sorgfältiger Abklärungen 
und Untersuchungen. 

«Potenzialstudie 
hydrothermale 
Tiefengeother-
mie»  
s. Erläuterungen
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Potenzial von Energie aus trockener und nasser Biomasse ausschöp-
fen
Das einheimische Energieholzpotenzial wird weiterhin lokal und regional genutzt. 
Der Einsatz von einheimischem Energieholz zur Produktion von Prozesswärme 
bzw. als Wärmelieferant von Wärmenetzen wird gefördert.

Das Potenzial aus nasser Biomasse (Hofdünger, Ernterückstände) für die Pro-
duktion von Biogas wird genutzt. 

Machbarkeit von mittlerer und tiefer Geothermie weiter vertiefen
Die Machbarkeit von Tiefengeothermie für die Wärme- und Stromproduktion in 
Räumen mit hoher Siedlungsdichte wird weiter geprüft. In Gebieten, in denen 
mittlere Geothermie bereits genutzt wird, ist ein weiterer Ausbau anzustreben.

Kanton und Gemeinden schaffen im Rahmen ihrer raumwirksamen Tätigkeiten 
sektorenübergreifend die Voraussetzungen für die Verwertung und Nutzung 
ortsgebundener Abwärme und lokaler Energiequellen sowie für einen vermehr-
ten Einsatz von erneuerbarer Energie. 

Federführung: Amt für Energie und Verkehr

Handlungsanweisungen

Der Kanton befasst sich im Rahmen seiner forstlichen Planung (Waldentwick-
lungsplan) mit Potenzialen, Zielen und Strategien für die umweltverträgliche 
Förderung der Energieholznutzung. 

Federführung: Amt für Wald und Naturgefahren

Der Kanton führt eine öffentliche Erdwärmenutzungskarte. Er erarbeitet bedarfs-
weise weitere Grundlagen und Entscheidungshilfen für Gemeinden und Privat-
personen.

Federführung: Amt für Natur und Umwelt

Kanton und Gemeinden klären die Machbarkeit von Geothermieprojekten in 
dicht besiedelten Gebieten und unterstützen Vorhaben zur Erkundung des 
Untergrunds sowie der Forschung und Innovation.

Federführung: Amt für Energie und Verkehr
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Erläuterungen
Biomasse: Biomasse wird unterschieden in holzartige, trockene Biomasse (siehe 
Erläuterungen zu «Energieholz») und wenig verholzte, nasse Biomasse. Unter letztere 
Kategorie fallen beispielsweise Hofdünger (Gülle und Mist), Ernterückstände sowie 
organische Abfälle und Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie 
und aus Haushalten. Biomasse kann zu Strom, Abwärme, Biogas oder Biotreibstoffen 
verwertet werden.

Die Flexibilität bei der Bereitstellung von verschiedenen Energieformen (Strom, Wärme, 
Treibstoff) und die Möglichkeit der Nutzung von Synergien mit anderen Bereichen (z.B. 
Landwirtschaft, Abfallverwertung) sind weitere Stärken. Die inländischen Potenziale 
zur energetischen Nutzung sind jedoch beschränkt. So beträgt das theoretisch vor-
handene Potenzial des Biogases nur ein Zehntel des heute benötigten Erdgases im 
Kanton. Deshalb ist Biogas kein realer Ersatz für Erdgas. 

Energieholz: Energieholz setzt sich aus Holz aus der Waldbewirtschaftung, Flurholz 
aus Pflegearbeiten (Weide-, Hecken- und Strassenböschungspflege) und dem Rest- 
und Altholz aus Holzverarbeitungsbetrieben und der Bauwirtschaft zusammen. Das 
Energieholz fällt als Zusatzprodukt aus der Wald- und Holzwirtschaft an. Je grösser 
die Gesamtnutzung von Holz ausfällt, umso mehr Energieholz steht zur Verfügung. 
Grosses Potenzial besteht im Einsatz von Holz als Wärmelieferant für Wärmenetze. 
Der Rohstoff kann regional geerntet, verarbeitet und mit kurzen Transportwegen zu 
Feuerungsanlagen geführt werden. Eine geringe Effizienz resultiert hingegen aus der 
Verstromung von Holz in Heizkraftwerken mit konventioneller Technik.

Eine nachhaltige Holznutzung erfolgt nach dem Kaskadenprinzip. Mehrere Stufen 
oder Kaskaden der Holznutzung steigern die Wertschöpfung, reduzieren den Ressour-
cenverbrauch und binden CO2 während längerer Zeit. Es würde beispielsweise wenig 

Die Gemeinden analysieren im Rahmen ihrer Energiekonzepte (Art. 8 BEG) Mög-
lichkeiten für den Bezug bzw. die verstärkte Nutzung ortsgebundener Abwärme 
(hochwertig, niederwertig) und Umgebungswärme, scheiden entsprechende 
Versorgungsgebiete aus und stimmen diese bedarfsweise überkommunal ab 
(bzgl. Neubau, Ausbau und Verdichtung thermischer Netze siehe Handlungs-
anweisungen unter Kap. 7.1.6).

Die Gemeinden befassen sich im Rahmen ihrer forstlichen Planung (Betriebsplan) 
mit Potenzialen, Strategien und Zielen für die nachhaltige Förderung der Ener-
gieholznutzung und setzen sich für den vermehrten Einsatz von Energieholz ein. 

Die Gemeinden streben eine koordinierte Nutzung und Bewirtschaftung der 
oberflächennahen Erdwärme in dicht besiedelten Gemeinden an. Sie erlassen bei 
Bedarf für bestimmte Gebiete ergänzende Vorschriften betreffend die Nutzung 
von Wärmepumpenanlagen in der Nutzungsplanung. 

Federführung: Gemeinden
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Sinn machen, höherwertig verwertbares Rundholz nach der Ernte zu Energieholz zu 
verarbeiten. Zudem wäre eine reine Energieholznutzung heute auch nicht kosten-
deckend. Das Potenzial ist nur verfügbar, wenn gleichzeitig auf den entsprechenden 
Flächen Stammholz geerntet wird (Koppelproduktion). Die waldrechtlichen Rahmen-
bedingungen stellen sicher, dass die forstlichen Eingriffe in Zusammenhang mit der 
Energieholznutzung nachhaltig erfolgen, sodass der Wald seine vielfältigen Leistungen 
weiterhin erbringen kann.

Gemäss einer im Jahr 2023 abgeschlossenen kantonalen Studie zum Energieholzpoten-
zial kann der Kanton Graubünden seinen Bedarf an Energieholz nicht vollständig mit 
Energieholz aus dem Kanton decken und ist auf den Import von etwa 40 % des Gesamt-
verbrauchs angewiesen, darunter Pellets (vollständiger Import), Laubholz-Stückholz, 
Wald- und Flurholz-Hackschnitzel sowie Altholz. Der Grossteil dieser Importe fliesst 
in die grösseren Feuerungsanlagen, während kleinere Feuerungen überwiegend mit 
Holz aus dem Kanton versorgt werden.

Holzheizkraftwerk Axpo Tegra: Der mit Holz betriebenen Wärme-Kraft-Koppelungsan-
lage der Axpo Tegra in Domat/Ems (siehe Objekt 23.KW.01) standen nach dem Konkurs 
der Grosssägerei im Jahr 2010 nicht mehr genügend Wärmeabnehmer zur Verfügung. 
Das Potenzial für die Abwärmenutzung kann bis heute noch nicht ausgeschöpft werden. 

Umgebungs- und Erdwärme: Umgebungswärme bezeichnet die Wärme, die in boden-
nahen Luftschichten, in Oberflächengewässern und in den obersten Metern des 
Erdreichs durch Speicherung der Sonnenenergie vorhanden ist. Erdwärme (geother-
mische Energie) bezeichnet hingegen die Wärme, die unter anderem aus dem Zerfall 
der natürlich vorkommenden radioaktiven Elemente unterhalb der Erdoberfläche 
gespeist wird. 

Das Potenzial für untiefe oder oberflächennahe Geothermie (bis 500 m Tiefe) ist grund-
sätzlich überall vorhanden und liegt vor allem bei der Nutzung der Wärme. Die tiefe 
Geothermie stösst gegenüber der oberflächennahen Nutzung von Erdwärme in andere 
Tiefen vor. Es werden nicht nur Wärmereservoire in grösseren Tiefen erschlossen und 
dabei Bohrlöcher von bis zu fünf Kilometer Tiefe gebohrt. Auch die damit betriebenen 
Anlagen sind wesentlich grösser und leistungsfähiger.

Mit Erdwärme aus Tiefengeothermie werden Wärmenetze gespiesen und grosse Quar-
tiere mit Heizwärme versorgt. Geothermie ist nicht von Wettereinflüssen abhängig 
und kann das ganze Jahr über annähernd ununterbrochen umweltfreundlichen Strom 
liefern. Um Geothermieprojekte anzustossen, bedarf es hoher Anfangsinvestitionen, 
zudem bestehen auch verschiedene Projektrisiken. Risikoabklärungen bzw. entspre-
chende Risikoanalysen sind ein wichtiger Bestandteil der Machbarkeitsabklärungen. 
Aus diesem Grund ist die öffentliche Hand bei solchen Projekten in der Regel beteiligt. 
Der Bund fördert die Entwicklung der Tiefengeothermie in der Schweiz, indem er För-
derbeiträge für Geothermieprojekte zur direkten Wärmenutzung sowie Förderbeiträge 
oder Risikogarantie für Geothermieanlagen zur Stromerzeugung gewährt.



Energie

10 I 2025

Richtplan Kanton Graubünden

7.1-100

Übrige Raumnutzungen und weitere Infrastrukturen

Potenzialstudie hydrothermale Tiefengeothermie: Die von den Fachstellen für Energie 
und Raumentwicklung der beiden Kantone Graubünden und St. Gallen im Jahr 2015 
herausgegebene Potenzialstudie befasst sich mit dem Potenzial der hydrothermalen 
Tiefengeothermie zu Wärme- und Stromproduktion im Churer Rheintal und dem 
Seeztal bis zum Walensee. 

Im Auftrag der beiden Kantone wurde das Potenzial der hydrothermalen Tiefengeo-
thermie – d.h. die potenzielle Nutzung von natürlich vorhandenem, heissen Tiefen-
wasser – zur Wärme- und Stromproduktion abgeklärt. Als wesentliche Grundlage 
konnte im Rahmen der Studie aus bestehenden geologischen Daten und Kenntnissen 
erstmalig ein flächendeckendes, geologisches 3D-Modell des tiefen Untergrundes im 
Untersuchungsperimeter generiert werden. Die für eine tiefengeothermische Nutzung 
potenziell interessanten Gesteinseinheiten wurden darauf basierend identifiziert 
und deren geothermische Entzugspotenziale beurteilt. Mangels Tiefbohrungen im 
Projektgebiet ist die Quantifizierung der geothermischen Ressourcen unweigerlich 
mit grösseren Unsicherheiten behaftet. Da aus wirtschaftlichen Überlegungen selbst 
bei strombasierten Geothermieanlagen eine parallele Wärmenutzung vorteilhaft ist, 
wurde im Rahmen dieser Studie neben der geothermischen Ressource auch das Wär-
meabnehmerpotenzial systematisch untersucht. Basis hierzu bilden gebäudescharfe 
Modellrechnungen zum Energieverbrauch für Raumwärme und Warmwasser.

Im Untersuchungsperimeter können acht Gebiete ausgeschieden werden, die von 
besonderem Interesse sind für eine mögliche Nutzung der hydrothermalen Tiefen-
geothermie. In den vier Potenzialgebieten Vilters-Wangs, Bad Ragaz – Maienfeld, Chur 
sowie Bonaduz – Rhäzüns sind thermische Leistungen von über 10 MW pro Anlage 
potenziell erreichbar, wobei neben einer Wärmebereitstellung auch eine eventuelle 
geothermische Stromproduktion in Betracht gezogen werden kann. Die Potenzialge-
biete Walenstadt – Flums, Sargans, Landquart – Zizers und Domat/Ems sind hingegen 
auf Basis der aktuellen Kenntnisse unter Berücksichtigung der geologischen Situation 
und des Wärmeabnehmerpotenzials auf eine reine geothermische Wärmeproduktion 
mit thermischen Leistungen von unter 10 MW pro Anlage beschränkt.
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Objekte

Region Nr. Kanton RRIP Gemeinde / Ort 
/ Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifi-
sche Festlegung / 
Beschreibung

Bemerkung / Verweis

Landquart 24.KW.01 nein Trimmis; KVA 
Trimmis

Ausgangslage Nutzung Abwärme Wärmeleistung 46 MW, 
Abwärmepotenzial weit-
gehend ausgeschöpft

Landquart 24.KW.02 nein Untervaz; 
Zementwerk

Ausgangslage Nutzung Abwärme Wärmeleistung 72 MW, 
grosses Abwärmepoten-
zial vorhanden

Imboden 23.KW.01 nein Domat/Ems; 
Holzkraftwerk

Ausgangslage Nutzung Abwärme Wärmeleistung 85 MW, 
grosses Abwärmerpo-
tenzial vorhanden
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7.1.6	 Energietransport, -verteilung und -speicherung

Ausgangslage
Für den Transport von Energie vom Produktionsstandort bis zum Endverbraucher sind 
unter- und oberirdisch verlaufende Anlagen und Infrastrukturen erforderlich. 

Elektrische Energie wird über das Stromnetz von den Produzenten zu den Verbrauchern 
geleitet. Das Stromnetz ist von zentraler Bedeutung für die Gewährleistung der Strom-
versorgung und für die wirtschaftliche Entwicklung eine unabdingbare Voraussetzung. 
Mit dem Zubau von Photovoltaik-, Wind- und weiteren Stromproduktionsanlagen 
nimmt die Einspeisung auf allen Netzebenen zu. Der steigende Anteil an dezentra-
ler Stromproduktion stellt eine grosse Herausforderung für die Weiterentwicklung 
und den Betrieb des Stromnetzes dar. Es werden beträchtliche Investitionen in die 
Erneuerung und den Ausbau der Stromnetze auf allen Netzebenen erforderlich sein, 
um rechtzeitig bedarfsgerechte Stromnetze zur Verfügung stellen zu können. Neben 
Erneuerung und Ausbau ist der Umbau in Richtung intelligenter Netze (Smart Grid) 
eine wichtige Stossrichtung der Energiestrategie 2050. Smart Grids tragen dazu bei, 
den Netzausbaubedarf zu verringern.

Das planerische Instrument für die Weiterentwicklung des Übertragungsnetzes stellt 
der Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL) dar. Darin sind gemäss Artikel 15e Elek-
trizitätsgesetz Vorhaben im Bereich des Übertragungsnetzes (380/220 kV), die sich 
erheblich auf Raum und Umwelt auswirken, festzulegen. Im Rahmen der Sachplanver-
fahren erfolgt die übergeordnete Abstimmung mit Interessen des Landschafts- und 
Umweltschutzes. 

Erdgas wird über ober- und unterirdische Rohrleitungen transportiert. Die ehemalige, 
durch Graubünden verlaufende Ölleitung wird seit dem Jahr 2012 bis nach Thusis als 
Erdgas-Hochdruckleitung verwendet, wobei das Gas aus dem europäischen Netz durch 
das St. Galler Rheintal nach Graubünden transportiert und durch ein Mitteldrucknetz 
in den Gemeinden Landquart, Trimmis, Chur, Domat/Ems und Thusis verteilt wird. 
Der aufgrund des Netto-Null-Ziels mittelfristig erforderliche Gasrückzug aus dem 
Gebäudebereich erfordert von den an das Gasnetz angeschlossenen Gemeinden eine 
vorausschauende Planung. Der Transformationsprozess weg vom Gas hin zu einer 
weitgehend CO2-neutralen Wärmeversorgung kommt dabei einer übergeordneten 
energieplanerischen Aufgabe gleich, bei der auch Kanton und Gemeinden in der 
Verantwortung stehen. Eine solche Transformation des Energiesystems hat die Stadt 
Chur bereits angestossen, die das ambitionierte Ziel von Netto-Null bis 2040 verfolgt. 

Der Transport von Wärme erfolgt von der Wärmequelle bzw. der Heizzentrale in 
Form von Dampf oder Flüssigkeiten über erdverlegte, im Siedlungsbereich oft unter 
Strassen verlaufende Rohre zu den Verbrauchern. Die Kosten für die Tiefbauarbeiten 
können namentlich im innerstädtischen Bereich sehr aufwendig werden. Das Nutzen 
von Synergien mit der Sanierung von Strassen und Werkleitungen ermöglicht es, den 
Investitionsaufwand erheblich zu verringern. In Graubünden sind bereits über 25 
Fernwärmenetze in Betrieb, welche mehrheitlich durch Abwärme von Industrie und 
Gewerbe und durch erneuerbare Energieträger gespeist werden. In verschiedenen 
Gebieten bestehen zudem Planungen oder Machbarkeitsabklärungen für den Aus- und 
Neubau der Fernwärme. Mit dem Erlass von Anschlusspflichten für neue Quartiere 

«Sachplan 
Übertragungs-
leitungen» und 
«Smart Grids»  
s. Erläuterungen

 «thermische 
Netze (Fern-
wärme)» 
s. Erläuterungen
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besteht eine Möglichkeit, den Ausbau der Fernwärme voranzutreiben und die Fern-
wärmenutzung zu stärken. 

Da die Produktion von erneuerbarer Energie teilweise wetter- und saisonabhängig ist 
(Abflüsse, Sonne, Wind), werden Anlagen für die Energiespeicherung immer wichtiger. 
Mit seinen Stauseen verfügt der Kanton über wertvolle Speicherkapazitäten (siehe 
Kap. 7.1.2). Es ist davon auszugehen, dass auch andere Stromspeicherungstechnologien 
wie Druckluftspeicher oder Grossbatterien an Bedeutung gewinnen werden. Ein erster 
Grossspeicher wurde im Jahr 2021 in Domat/Ems in Betrieb genommen. 

«Energiespei-
cherung» 
s. Erläuterungen

Ziele und Leitsätze

Zielsetzung
Transport, Verteilung und Speicherung von Energie erfolgen sicher, effizient 
sowie umwelt- und landschaftsschonend. Sie tragen zu einer wirtschaftlichen 
Energieversorgung und hohen Versorgungssicherheit bei.

Leitsätze
Leistung und Effizienz beim Transport von Strom und Wärme optimie-
ren
Eine effiziente, leistungsfähige Verteilung des produzierten Stroms und der 
Wärme wird gefördert. Die durch den Transport entstehenden Übertragungs- 
und Wärmeverluste werden im Rahmen von Unterhalt und Erneuerung konti-
nuierlich reduziert. Strukturelle Schwachstellen und Engpässe in den Energie-
verteilungsnetzen werden lokalisiert und behoben.

Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Stromnetzes fördern
Ein vorausschauender und bedarfsgerechter Aus- und Umbau des Übertragungs- 
und Verteilnetzes wird gefördert. Der Ausbau der Netzkapazitäten wird mit 
den festgelegten Gebieten für die Nutzung erneuerbarer Energien abgestimmt. 

Die negativen Auswirkungen von Übertragungs- und Verteilleitungen auf Sied-
lung, Landschaft und Umwelt werden möglichst gering gehalten. 

Neubau, Ausbau und Verdichtung von erneuerbarer Fernwärme för-
dern
Die Entwicklung von erneuerbarer Fernwärme bzw. lokalen Wärmeverteilnetzen 
wird gefördert, insbesondere in Gebieten mit hoher Wärmeverbrauchsdichte, 
in welcher keine zukünftige Absenkung des Wärmebedarfs zu erwarten ist 
(Siedlungsgebiet des urbanen, suburbanen und touristischen Raums). 

Energiespeicherung fördern
Die verschiedenen Möglichkeiten zur Umwandlung und Speicherung von Über-
schussstrom werden genutzt. Innovative Ansätze für die Energiespeicherung 
werden gefördert.
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Der Kanton bringt seine Interessen bei der Planung von SÜL-Vorhaben gegenüber 
dem Bund frühzeitig ein. Er setzt sich für eine umwelt- und landschaftsschonende 
Umsetzung der Vorhaben ein. 

Der Kanton unterstützt und fördert den Neubau, Ausbau und Verdichtung von 
thermischen Netzen (Fernwärme) mit Abwärme und heimischer Energie, die 
Koppelung von Wärme- und Stromproduktion sowie die Energiespeicherung 
im Rahmen seiner Möglichkeiten. 

Federführung: Amt für Energie und Verkehr

Handlungsanweisungen

Die Gemeinden zeigen im Rahmen ihrer Energiekonzepte (Art. 8 BEG) das Poten-
zial und die Machbarkeit für Neubau, Ausbau und Verdichtung von thermischen 
Netzen auf. Sie klären zusammen mit den örtlichen Energieversorgungsunterneh-
men die Potenziale für mit heimischen Energien betriebene thermische Netzen 
(Abnehmerpotenzial; Wirtschaftlichkeit; Synergien mit Tiefbauprojekten u.a.) 
unter Beachtung einer langfristigen Versorgungssicherheit ab. 

Die Gemeinden befassen sich im Rahmen ihrer Energiekonzepte in Zusammenar-
beit mit den Energieversorgern mit der erforderlichen Substitution von fossilen 
Energieträgern zur Wärmeversorgung. 

Die Gemeinden schaffen bei Bedarf die entsprechenden nutzungsplanerischen 
Voraussetzungen für die Standorte der Erzeugungsanlage. Sie legen die geplanten 
Wärmeleitungen im generellen Erschliessungsplan fest. 

Die Gemeinden prüfen im Rahmen von Folgeplanungen (Areal- und Quartier-
pläne) den Erlass von Anschlusspflichten für bestimmte Gebiete.

Federführung: Gemeinden

Erläuterungen
Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL): Der SÜL ist das Planungs- und Koordinations-
instrument des Bundes für den Aus- und Neubau von Übertragungsleitungen auf der 
Spannungsebene 220/380 kV. Er besteht aus Konzept- und Objektteil mit den einzel-
nen SÜL-Objektblättern. Gestützt auf den Konzeptteil verabschiedet der Bundesrat 
Objektblätter für die einzelnen Leitungsbauvorhaben des Übertragungsnetzes. Diese 
Festlegungen bilden die Basis für die weitere Planung der Leitungsbauvorhaben und 
deren Genehmigung im anschliessenden Plangenehmigungsverfahren nach Elektri-
zitätsgesetz. Die Totalrevision des Konzeptteils wurde vom Bundesrat im Juni 2023 
verabschiedet. 

Thermische Netze (Fernwärme): Unter thermischen Netzen – auch Fernwärme-, 
Nahwärme- oder Fernkältenetze genannt – wird eine Infrastruktur verstanden, welche 
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mehrere Gebäude auf verschiedenen Grundstücken mit thermischer Energie versorgt. 
Es handelt sich um eine leitungsgebundene Wärmeversorgung mittels Fluid vom Pro-
duktionsstandort zum Verbraucher. 

Thermische Netze ermöglichen die Nutzung von Abwärme (von Industrie, Kehrichtver-
brennungsanlage) oder den Einsatz von erneuerbaren Energien (Biomasse, Wärme aus 
Grund- und Abwasser, Tiefengeothermie). Fernwärmenetze können sich über mehrere 
Gemeindegebiete erstrecken und daher einen überkommunalen bzw. regionalen Koor-
dinationsaufwand nach sich ziehen. Aufgrund der erforderlichen Investitionen ist ein 
solches Versorgungssystem vor allem in Gebieten mit hoher Wärmeverbrauchsdichte 
wirtschaftlich interessant. 

Thermische Netze, welche mit niedrigen Übertragungstemperaturen arbeiten und 
daher sowohl Wärme als auch Kälte bereitstellen können, werden als Anergienetze 
bezeichnet. Die Nutzung solcher Netze macht dort Sinn, wo ein Austausch zwischen 
Wärmebezieher und Kältebezieher entstehen kann.

Energiespeicherung: Energie kann in Form thermischer Energie, potenzieller Energie, 
elektrischer Energie (z.B. Kondensatoren) oder in einem chemischen (z.B. syntheti-
sches Methan) oder elektrochemischen Speicher (z.B. Batterien) gespeichert werden. 
Stromspeicherungstechnologien wie Druckluftspeicher oder Batterien werden an 
Bedeutung gewinnen. In der Schweiz werden Lithium-Ionen-Batterien neben dem 
steigenden Einsatz in der Mobilität (batterieelektrische Fahrzeuge) auch vermehrt sta-
tionär angewendet. Beispiel ist der Grossspeicher in der Industriezone Vial in Domat/
Ems (Leistung 1.25 MW).

Im Kanton Graubünden machen Stauräume von Wasserkraftanlagen einen Grossteil 
der Energiespeicherung aus. Diese haben auch im Zusammenhang mit der Bildung 
von Energiereserven für kritische Versorgungssituationen eine grosse Bedeutung. 
Gestützt auf die Revision des Stromversorgungsgesetzes (Art. 8a Abs. 2 StromVG) 
kann der Bund Betreiber von Speicherwasserkraftwerken künftig zur Bildung von 
Energiereserven verpflichten. 

Smart Grids: Als ein Smart Grid wird ein elektrisches System verstanden, das den 
Austausch elektrischer Energie aus verschiedenartigen Quellen mit Konsumenten 
verschiedener Bedarfscharakteristika intelligent sicherstellt. Durch den Einsatz von 
Informations- und Kommunikationstechnologien entstehen integrierte Daten- und 
Elektrizitätsnetze mit neuartigen Funktionalitäten. So können intelligente Steuerungen 
beispielsweise die fluktuierende Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energien 
sowie den Stromverbrauch ausbalancieren. Smart Grids gewährleisten einen siche-
ren, effizienten und zuverlässigen System- und Netzbetrieb und tragen dazu bei, den 
Netzausbaubedarf zu verringern.

Die bei den Endverbrauchern installierten intelligenten Zähler (Smart Meters) sind ein 
Baustein der Netze. Diese Zähler und der für die Endverbraucher kostenlose Zugang zu 
den Zählerdaten tragen zur Erhöhung der Energieeffizienz bei und helfen, Strom und 
Ressourcen zu sparen. Zusätzlich unterstützen sie die neuartigen Funktionalitäten des 
Netzes. Intelligente Messsysteme sind ein integraler Bestandteil der Energiestrategie 
2050.
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7.2	 Materialabbau und Materialverwertung

Ausgangslage
Der Jahresbedarf an Kies/Sand beträgt im Kanton Graubünden durchschnittlich rund  
1 Mio. m3. Der Bedarf an Steinen beläuft sich jährlich auf ca. 700‘000–750‘000 m3 

(wovon 90% für die Zementproduktion in Untervaz verwendet werden). Rund 20‘000 m3 

Lehm werden pro Jahr für die Ziegelproduktion in Landquart benötigt. Bezüglich Kies/
Sand herrscht ein hoher Eigenversorgungsgrad in den einzelnen Regionen. Der Bedarf 
an Steinen ist regional sehr unterschiedlich. Einige Steinbrüche sind auch exportori-
entiert. 

Für die Standortgemeinden und Regionen ist der Materialabbau ein wesentlicher 
Wirtschaftsfaktor (Arbeitsplätze). Zur Deckung ihrer Bedürfnisse haben die Regionen 
geeignete und gut erreichbare Abbaugebiete in den regionalen Richtplänen gesichert. 
Die nachfolgende Nutzung und Gestaltung von Abbaugebieten ist von grosser Bedeu-
tung für das Orts- und Landschaftsbild. Im Rahmen der kommunalen Nutzungsplanung 
sowie der Bewilligungsverfahren werden die detaillierte Planung und Projektierung 
geregelt.

Im Kanton Graubünden fallen jährlich rund 1.3 bis 1.5 Mio. m3 an Aushubmaterial an. 
Davon werden rund zwei Drittel entweder an Ort und Stelle wiederverwendet oder 
der Verwertung in derzeit ca. 25 regionalen Standorten zugeführt. Die Verwertung vor 
Ort vermeidet Transporte. Auch die Verwertung in Abbaustellen reduziert Transporte 
und dient zusätzlich der Wiederauffüllung oder Neugestaltung von Abbaugebieten 
(Synergieeffekt). Ein Drittel des Volumens wird heute auf Deponien entsorgt.

Spezielle Probleme stellen sich in der Regel dort, wo der Materialabbau im Bereich von 
Gewässern erfolgt. Das ist bei den grossen Kiesvorkommen in den Flussläufen oder 
den angrenzenden Schotterterrassen mit Grundwasservorkommen der Fall. Dort steht 
die Materialgewinnung vor allem in Konflikt mit geschützten oder schützenswerten 
Auen und der übrigen Ufervegetation. Der Abbau in nutzbarem Grundwasser ist nach 
Gewässerschutzgesetzgebung nicht zulässig. Bei Gewässerentnahmen sind qualitative 
und quantitative Auflagen zum Geschiebehaushalt einzuhalten.	

«Abbau von 
Kies, Sand und 
Steinen»  
s. Erläuterungen

«Materialabbau»  
s. Erläuterungen

«Materialver-
wertung»  
s. Erläuterungen

7.5

«Geschiebe-
rückgaben»  
s. Erläuterungen

3.6, 3.7, 3.9, 7.6
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Zielsetzung
Die Versorgung mit mineralischen Rohstoffen wird regional sichergestellt. Die 
Synergien zwischen Materialabbau und Materialverwertung werden genutzt, 
die Verwertung von Aushub vor Ort wird begünstigt und die natürlichen Res-
sourcen werden schonend genutzt.

Strategischer Schwerpunkt
Regionale Selbstversorgung mit Kies und Sand sicherstellen
Die Wertschöpfung aus dem Abbau von Kies und Sand ist eine wertvolle Ein-
nahmequelle für den ländlichen Raum. Soweit Regionen geeignete Ressourcen 
aufweisen, werden diese Potenziale langfristig für den Abbau sichergestellt. Die 
Versorgungsautarkie der Regionen wird aus volkswirtschaftlichen Überlegungen 
und aus Gründen des Umweltschutzes angestrebt. Sie basiert auf dem geogra-
fisch stark strukturierten Kanton mit Talschaften und der damit verbundene 
Bewältigung langer Distanzen. Auch eine Zusammenarbeit über die Regionsgren-
zen hinaus kann deshalb zweckmässig oder erforderlich sein (Rohstoffmangel 
einer Region). Abbau- und Verwertungskonzept werden miteinander verknüpft. 
Dabei sind auch Recyclingbaustoffe zu berücksichtigen (Synergieeffekt). 

Grundsätze
Potenziale spezieller Steine und Erden sichern 
Die vorhandenen Potenziale zur Wertschöpfung aus dem Abbau von Steinen 
und Erden über die Selbstversorgung hinaus für den Export werden langfristig 
sichergestellt.

Mit Materialabbau und -verwertung neue Qualitäten schaffen
Im Rahmen von integralen Projekten werden die Belange von Abbau, Mate-
rialverwertung, Verkehr, Siedlung, Umwelt-, Natur-, Landschafts- und Gewäs-
serschutz aufeinander abgestimmt. Materialabbau, der zu einer Verbesserung 
der Bedingungen für Oberflächengewässer führt, wird gefördert. Wenn sich 
aus Materialabbau und/oder Materialablagerungen nach dem Abschluss gut 
eingepasste Landschaften, wertvolle Lebensräume oder andere Qualitäten für 
Menschen, Tiere oder Pflanzen entwickeln, kann von Gestalt und Nutzung im 
ursprünglichen Zustand abgewichen werden.

Ressourcen sparen (Recycling)
Die Herstellung und Verwendung von Recyclingbaustoffen wird gefördert. 
Materialvorkommen werden zur Schonung der Ressourcen möglichst vollstän-
dig abgebaut. 

«Integrale Pro-
jekte»  
s. Erläuterungen

7.5 
3.11

Leitüberlegungen
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Abbauvorhaben, deren Abbauvolumen über 100'000 m3 beträgt, sowie solche, 
die in Gewässerräumen liegen und Bundesinteressen erheblich berühren, wer-
den in den kantonalen Richtplan aufgenommen.

Federführung: Amt für Raumentwicklung 

Verantwortungsbereiche

Die regionalen Konzepte für Abbau und Verwertung umfassen eine Bedarfsana-
lyse und ein Standortkonzept. Nutzungskonflikte werden aufgezeigt und die 
grobe Machbarkeit geprüft. Alle Standorte mit erheblichen räumlichen Auswir-
kungen werden im regionalen Richtplan erfasst. Es sind dies:

	| in der Regel Vorhaben mit einem Gesamtvolumen von mehr als 20'000 m3

	| in der Regel Entnahmen aus Gewässern von jährlich mehr als 2'000 m3

	| Vorhaben, die einem grösseren Teilgebiet der Region dienen

	| Vorhaben in speziellen Verhältnissen (z. B. BLN-Gebiet, Aue, Morphologie, 
Fischgewässer)

Bei überregionaler Zusammenarbeit erfolgt die Abstimmung der betroffenen 
Regionen im Rahmen der regionalen Richtplanung. 

Federführung: Regionen 

«Schwellenwerte»  
s. Erläuterungen

Nutzungsplanerische Voraussetzungen für Materialabbau und -verwertung 
werden geschaffen, wenn die Standorte auf einen Betrieb von mehr als sechs 
Jahre ausgerichtet sind oder ein Volumen von über 10'000 m3 beanspruchen 
oder wenn es sich um wiederkehrende Entnahmen aus Oberflächengewässern 
handelt (mindestens Zonenplan mit Baugesetz sowie Genereller Gestaltungsplan 
bei wesentlichen und bleibenden Veränderungen der Landschaft).

Federführung: Gemeinden 

Bei der Erstellung von kantons- und bundeseigenen Bauvorhaben wird die 
Materialbewirtschaftung (Beschaffung, Verwertung, Entsorgung) mit den im 
Richtplan ausgewiesenen Standorten koordiniert.

Federführung: Amt für Raumentwicklung 



Materialabbau und Materialverwertung

12 I 2009

Richtplan Kanton Graubünden

7.2-4

Übrige Raumnutzungen und weitere Infrastrukturen

Erläuterungen
Abbau von Kies, Sand und Steinen: Der Abbau von natürlichen Vorkommen an Kies, 
Sand und Steinen geschieht vor allem entlang der grossen Talachsen und im ländli-
chen Raum. Dadurch entsteht eine volkswirtschaftlich bedeutsame Wertschöpfung 
aus eigenen Ressourcen. Für die Wiederauffüllung sind nicht sämtliche Abbaustel-
len geeignet, oder es ist aufgrund zu grosser Transportdistanzen und -kosten nicht 
ausreichend Material verfügbar. Materialabbau und -verwertung sind deshalb mit 
Veränderungen in der Landschaft verbunden. Künftig wird vermehrt darauf zu achten 
sein, dass mit den Eingriffen auch neue Qualitäten für Mensch (Erholung), Natur und 
Landschaft geschaffen werden können. Es sind Lösungen zu bevorzugen, die unter 
Berücksichtigung aller relevanten Aspekte eine wirtschaftliche und umweltgerechte 
Materialbewirtschaftung erlauben (z. B. Strassentransport minimieren, Transport mög-
lichst nicht durch Siedlungsgebiet, Material mit grösstmöglicher Ausbeute abbauen 
bzw. Abfälle vermeiden, Wiederverwertung von Rohstoffen fördern). Die Anforde-
rungen an Abbau und Verwertung müssen den unterschiedlichen Verhältnissen der 
Raumtypen Rechnung tragen.

Materialabbau: Der Abbau dient vornehmlich der regionalen Versorgung im Bauge-
werbe, der Baustoffproduktion und in speziellen Fällen der Herstellung von Steinen 
für verschiedene Zwecke. Das natürliche Angebot ist – mit regionalen Unterschieden 
– sehr gross, jedoch setzen (umwelt- und gewässerschutz-) rechtliche, finanzielle und 
technische Randbedingungen Grenzen für die tatsächlich nutzbaren Reserven. Zurzeit 
werden im Kanton Graubünden rund 100 Abbaustandorte betrieben. Ungefähr zwei 
Drittel davon sind Kleinanlagen (< 20'000 m3). 

Voraussetzung für eine Abbau- und/oder Ablagerungsbewilligung ist eine ver-
bindliche Vorstellung über den Abbau sowie über die Gestaltung und Nutzung 
(inkl. Zuständigkeiten und Finanzierung) nach Abschluss des Abbaus bzw. der 
Materialverwertung. Allfällige spätere Anpassungen der Vorstellungen aufgrund 
neuer Erkenntnisse oder gesamthaft besserer Lösungen sind möglich.

Federführung: Gemeinden 

3.11

Projekte und Baugesuche sind insbesondere hinsichtlich der gewässerschutz-
rechtlichen Anforderungen an Materialentnahmen, die Wiederherstellung 
sowie die Materialbilanz zu überprüfen, wobei die örtlichen Gegebenheiten 
und die regionalen Verwertungskonzepte berücksichtigt werden. Eine positive 
Gesamtinteressenabwägung vorausgesetzt, werden die erforderlichen kantona-
len Bewilligungen, namentlich die gewässerschutzrechtliche Abbaubewilligung 
des EKUD, im koordinierten Verfahren erteilt.

Federführung: Bewilligungsbehörden	
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Materialverwertung: Neben kleinflächigen Rekultivierungen und Verwertungen im 
Zusammenhang mit Bauvorhaben wird Aushubmaterial zur Schonung der Materialab-
bauvorkommen verwertet und vor allem für die Wiederauffüllung und Rekultivierung 
von Abbaustellen benötigt. Aus wirtschaftlichen Überlegungen wurden bis heute meist 
möglichst nahe gelegene Verwertungsmöglichkeiten gesucht und bevorzugt. Vor allem 
in ländlicheren Räumen und peripheren Gebieten mit einem kleineren Volumenanafall 
muss dieser Aspekt auch künftig beachtet werden. 

Als Verwertungen gelten insbesondere:

	| Wiederauffüllung und Rekultivierung eines Abbaugebietes oder einer Deponie. 
Angesichts der meist langdauernden Auffüllungen ist eine Wiederauffüllung 
grundsätzlich einer Deponie gleichzustellen, deren Unterstellung unter das 
Abfallrecht zur Qualitätssicherung bzw. -verbesserung sinnvoll ist. Dies einerseits 
aus Gründen der Qualität der Wiederauffüllung, aber auch aus Wettbewerbs-
überlegungen in der Bauwirtschaft. Dauert eine Wiederauffüllung länger als  
1 Jahr, wird sie dem Abfallrecht unterstellt und es werden die Bedingungen nach 
Art. 35ff VVEA eingehalten. Das ANU erteilt eine Errichtungs- und eine Betriebs-
bewilligung und kontrolliert die Anlage.

	| Errichtung von Anlagen, wie Lawinen- und Lärmschutzdämmen, Dammschüt-
tungen oder Aufschüttungen für Verkehrsanlagen u. ä.

	| Errichtung eines Planums, wenn dies für die Errichtung und den Betrieb einer 
Anlage erforderlich ist

	| Terrainaufschüttungen (max. Schütthöhe 1.0 m) zur Verbesserung der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftbarkeit, sofern nachweisbar lokal erschwerte Bewirt-
schaftungsverhältnisse bestehen und eine geringe durchschnittliche Schütthöhe 
notwendig ist

	| Terrainaufschüttungen (max. Schütthöhe 1.0 m) zur Verbesserung der Boden-
fruchtbarkeit, sofern nachweisbar eine lokal verminderte Bodenfruchtbarkeit 
besteht und eine geringe durchschnittliche Schütthöhe notwendig ist.

Geschieberückgaben in Fliessgewässer: Über die Zulässigkeit, Notwendigkeit und 
Zweckmässigkeit von Geschieberückgaben in Fliessgewässer entscheidet der Kanton. 
Alle Vorhaben sind bewilligungspflichtig (fischereirechtliche Bewilligung).

Integrale Projekte zeichnen sich durch eine gesamtheitliche Sicht und Vorgehensweise 
aus und ermöglichen massgeschneiderte und optimierte Lösungen unter Berücksichti-
gung der Gesetzgebung. Wichtigste Voraussetzung dafür ist die Zusammenarbeit der 
Betroffenen und die Akzeptanz der unterschiedlichen Standpunkte und Interessenla-
gen. Im Rahmen von integralen Projekten werden Nutzungskonflikte analysiert und 
die Auflagen und Randbedingungen für nachhaltige Lösungen erarbeitet.
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Schwellenwerte und weitere Kriterien für die notwendigen Planungsverfahren: Damit 
die Materialbewirtschaftung kantonal und regional bedarfs- und umweltgerecht geplant 
und koordiniert werden kann, müssen die Vorhaben ab einer gewissen Grösse und/oder 
allenfallls aufgrund spezieller Verhältnisse auf regionaler Stufe koordiniert und erfasst 
werden (kantonale und regionale Richtplanung). In der Regel nicht regional relevant 
sind Vorhaben bis 20'000 m3 Gesamtvolumen sowie Entnahmen aus Gewässern bis 
2'000 m3/Jahr. Die Regionen können auch weitere Vorhaben in ihren Richtplänen erfas-
sen, wenn sie für die regionale Versorgung von Bedeutung sind. Aufgrund spezieller 
Verhältnisse (z. B. Schutzwürdigkeit) kann auch bei Vorhaben mit einem geringeren 
Gesamtvolumen als 100'000 m3 eine Koordination auf kantonaler Ebene nötig sein.

Für kleinere Vorhaben genügen eine Nutzungsplanung oder ein eigenständiges BAB-Ver-
fahren. Bei abbaubaren Volumen von über 10'000 m3 ist allerdings eine Nutzungs-
planung erforderlich. Bei einer voraussichtlichen Dauer von mehr als sechs Jahren 
ist auch bei kleineren Volumen eine Nutzungsplanung erforderlich. Wiederkehrende 
Materialentnahmen aus Oberflächengewässern bedürfen nutzungsplanerischer Vor-
aussetzungen (z. B. überlagerte Abbauzone, Genereller Gestaltungsplan, Genereller 
Erschliessungsplan). Ausgenommen sind projektbezogene Entnahmestellen, die im 
Rahmen der entsprechenden Verfahren beurteilt werden können. Sämtliche Materi-
alentnahmen bedürfen von Gesetzes wegen neben einer Baubewilligung auch einer 
gewässerschutzrechtlichen Bewilligung vom Erziehungs-, Kultur- und Umweltdepar-
tement. 
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Objekte

Region Nr. Kanton RRIP Gemeinde / 
Ort / Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifische Festlegung 
/ Beschreibung

Bemerkung / 
Verweis

Albula 05.VB.01 ja Lantsch/
Lenz, Bovas

Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Albula 05.VB.04 ja Salouf, 
Riom-Par-
sonz, Gneida

Ausgangslage Kies/Sand

Albula 05.VB.05.1 ja Salouf, 
Dartgaz

Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Albula 05.VB.05.2 ja Salouf, 
Dartgaz

Festsetzung Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Albula 05.VB.06 ja Alvaschein, 
Tiefencas-
tel, Stierva, 
Nisellas 
(Stausee 
Solis)

Ausgangslage Kies/Sand Flussentnahme

Albula 05.VB.07.1 ja Bergün/
Bravuogn, 
Farrirola

Ausgangslage Steine

Albula 05.VB.07.2 ja Filisur, 
Farrirola/
Bellaluna

Festsetzung Steine inkl. Materialverver-
tung (Wiederauffüllung)

Albula 05.VB.08 ja Filisur, Kessi Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Albula 05.VB.10.2 ja Surava, Bau-
stoffwerk

Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Albula 05.VB.10.3 ja Brienz, 
Plauns/
Crappa Naira

Festsetzung Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Albula 05.VB.10.5 ja Surava, Bau-
stoffwerk

Zwischener-
gebnis

Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Bernina 13.VB.09.2 si Brusio, 
Motta di 
Miralago I

Indicazione di 
base

Pietre inclusa utilizzazione di 
materiali (riempimento) 
Elaborazione di materiali

200'000 m3 
cfr. oggetto 
13.VD.09

Bernina 13.VB.09.3 si Brusio, 
Motta di 
Miralago 
I (amplia-
mento)

Informazioni 
preliminari 

Sassi inclusa l’utilizzazione di 
materiali (riempimento)

Ampliamento di 
150 - 160’000 m3

Bernina 21.VB.01 si Brusio, 
Motta di 
Miralago II

Dati acquisiti Sassi inclusa l’utilizzazione di 
materiali (riempimento)

Estrazione 
119‘000 m3 (in 
connesso con la 
discarica Motta 
II)

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

09.VB.01 ja Zernez, Sosa Ausgangslage Kies/Sand

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

09.VB.02 ja Zernez, 
Crastatscha 
Suot

Ausgangslage Steine inkl. Materialverver-
tung (Wiederauffüllung)
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Region Nr. Kanton RRIP Gemeinde / 
Ort / Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifische Festlegung 
/ Beschreibung

Bemerkung / 
Verweis

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

09.VB.05.1 ja Sent, Parnar-
sura

Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

09.VB.05.2 ja Sent, Parnar-
sura

Zwischener-
gebnis

Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Erweiterung nach 
Westen)

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

09.VB.07 ja Ramosch, 
Ischla Rov

Ausgangslage Kies/Sand Gewässerent-
nahme

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

09.VB.11 ja Ardez, Tars 
III

Festsetzung Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

10.VB.01 ja Tschierv, 
Multetta

Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

10.VB.02 ja Müstair, 
Chasellas

Ausgangslage Kies/Sand

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

10.VB.03 ja Tschierv, 
Jondas

Ausgangslage Steine inkl. Materialverver-
tung (Wiederauffüllung)

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

22.VB.01 ja Samnaun, 
Ravaisch

Festsetzung Kies/Sand

Imboden 01.VB.01 ja Bonaduz, 
Tamins: 
Rhein, Vor-
derrhein

Ausgangslage Kies/Sand  Flussentnahme

Imboden 01.VB.02.1 ja Domat/
Ems: Plong 
Vaschnaus 

Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Imboden 01.VB.02.2 ja Domat/
Ems: Plong 
Vaschnaus 

Zwischener-
gebnis

Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Imboden 01.VB.03 ja Felsberg, 
Caneu

Ausgangslage Steine

Imboden 01.VB.04 ja Felsberg, 
Zafrinis

Ausgangslage Steine Betrieb ist einge-
stellt

Landquart 01.VB.08.1 ja Untervaz, 
Haselboden

Ausgangslage Steine

Landquart 01.VB.08.2 ja Untervaz, 
Grosse und 
kleine Fenza

Ausgangslage Steine

Landquart 01.VB.09.1 ja Untervaz, 
Herti

Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Landquart 01.VB.09.2 ja Untervaz, 
Herti

Festsetzung Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Landquart 01.VB.10.2 ja Landquart, 
Zur Burg

Festsetzung Lehm inkl. Materialververtung 
(Wiederauffüllung)

Landquart 01.VB.11 ja Landquart, 
Gandalö-
ser-Rütihof

Vororientie-
rung

Kies/Sand
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Region Nr. Kanton RRIP Gemeinde / 
Ort / Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifische Festlegung 
/ Beschreibung

Bemerkung / 
Verweis

Landquart 01.VB.12.1 ja Maienfeld, 
Landquart-
mündung

Ausgangslage Kies/Sand, Flussentnahme 

Landquart 01.VB.12.2 ja Maienfeld, 
Rheinau

Vororientie-
rung

Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Landquart 01.VB.13 ja Maienfeld, 
Siechastuda

Vororientie-
rung

Lehm inkl. Materialververtung 
(Wiederauffüllung)

Landquart 01.VB.14.1 ja Fläsch, Neu-
länder

Vororientie-
rung

Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Landquart 01.VB.14.2 ja Fläsch, Neu-
länder

Vororientie-
rung

Lehm inkl. Materialververtung 
(Wiederauffüllung)

Maloja 11.VB.01.1 ja Pontresina, 
Montebello

Ausgangslage Kieswerk

Maloja 11.VB.01.2 ja Pontresina, 
Montebello

Ausgangslage Kies/Sand  Gewässerent-
nahme

Maloja 11.VB.03.1 ja S-chanf, 
Bos-chetta 
Plauna/
Plaun da 
Senchs

Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Maloja 11.VB.03.2 ja S-chanf, 
Bos-chetta 
Plauna/
Plaun da 
Senchs

Festsetzung Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

1. Erweiterungs-
etappe

Maloja 11.VB.03.3 nein S-chanf, 
Bos-chetta 
Plauna

Festsetzung Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

2. Erweiterungs-
etappe

Maloja 11.VB.05.1 ja Silvaplana, 
Polaschin

Ausgangslage Kies/Sand und Steine Aufbereitung 
(derzeit nur für 
kommunalen 
Bedarf)

Maloja 11.VB.05.2 ja Silvaplana, 
Polaschin

Vororientie-
rung

Kies/Sand und Steine inkl. 
Materialververtung (Wieder-
auffüllung)

Maloja 11.VB.06 ja Bever, Sass 
Grand

Vororientie-
rung

Steine

Maloja 12.VB.01.2 ja Bregaglia, 
Vicoso-
prano, 
Stampa, Val 
Torta

Ausgangslage Kies / Sand

Maloja 12.VB.02 ja Bregaglia, 
Kieswerk 
Casaccia

Ausgangslage Betrieb Kieswerk*, Revitalisie-
rung Flussraum

*Einstellung der 
Materialent-
nahme aus der 
Orlegna (bis auf 
Entnahme von 
Spezialsand); nur 
noch Material-
verarbeitung im 
bestehenden 
Kieswerk, Revi-
talisierung des 
Flussraumes.
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Region Nr. Kanton RRIP Gemeinde / 
Ort / Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifische Festlegung 
/ Beschreibung

Bemerkung / 
Verweis

Maloja 12.VB.03.1 ja Bregaglia, 
Crotto 
Albigna, 
Materialab-
bau Etappen 
A+B 

Festsetzung Steine, Kies/ Sand inkl. Mate-
rialververtung (Wiederauffül-
lung)

Maloja 12.VB.03.1 ja Bregaglia, 
Crotto 
Albigna, 
Material-
verwertung 
(Ablagerung 
von saube-
rem Aus-
hubmaterial 
Etappen 
A+B)

Festsetzung Steine, Kies/ Sand 

Maloja 12.VB.03.2 ja Bregaglia, 
Crotto 
Albigna,  
Etappe C 

Zwischener-
gebnis

Steine, Kies/ Sand inkl. Mate-
rialververtung (Wiederauffül-
lung)

Maloja 12.VB.05 ja Bregaglia, 
Promonto-
gno

Festsetzung Steine

Moesa 14.VB.02.1 si Lostallo, 
Cabbiolo

Indicazione di 
base

Impianto di raccolta, cernita e 
riccilaggio di rifiuti edili

Moesa 14.VB.03 si Cama, Val 
del Bianch

Dati acquisiti Ghiaia/sabbia inclusa utiliz-
zazione di materiali (riempi-
mento)

Moesa 14.VB.04.1 si Soazza, Val 
Bregn

Dati acquisiti Ghiaia/sabbia

Moesa 15.VB.01 no Arvigo, 
Steinbruch

Indicazione di 
base

Pietre

Moesa 15.VB.01.2 si Arvigo, 
Steinbruch 
(estensione)

Dati acquisiti Pietre inclusa utilizzazione di 
materiali (riempimento)

Plessur 01.VB.05 ja Chur, Ples-
surmündung

Ausgangslage Kies/Sand Flussentnahme

Plessur 01.VB.06.1 ja Haldenstein, 
Oldis

Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Plessur 01.VB.06.2 ja Haldenstein, 
Oldis

Festsetzung Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Plessur 06.VB.03.2 ja Pagig, Val 
Mischain

Festsetzung Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Plessur 06.VB.04.2 ja Maladers, 
Tummihügel, 
Etappe 2

Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Plessur 06.VB.04.3 ja Maladers, 
Tummihügel, 
Etappe 2

Vororientie-
rung

Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Prattigau/ 
Davos

05.VB.09 ja Davos Wie-
sen, Tola

Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)
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Region Nr. Kanton RRIP Gemeinde / 
Ort / Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifische Festlegung 
/ Beschreibung

Bemerkung / 
Verweis

Prattigau/ 
Davos

07.VB.01 ja Schiers, 
Schraubach

Ausgangslage Kies/Sand Gewässerent-
nahme

Prattigau/ 
Davos

07.VB.02 ja Pragg-Jenaz, 
Furnerbach

Ausgangslage Kies/Sand Gewässerent-
nahme

Prattigau/ 
Davos

07.VB.03 ja Fideris, Ari-
eschbach

Ausgangslage Kies/Sand Gewässerent-
nahme

Prattigau/ 
Davos

28.VB.01 ja Grüsch, 
Unterir-
discher 
Steinbruch 
Valzeina, 1. 
Etappe

Festsetzung Steine/Kies

Prattigau/ 
Davos

28.VB.01 ja Grüsch, 
Unterir-
discher 
Steinbruch 
Valzeina, 2. 
Etappe

Zwischener-
gebnis

Steine/Kies

Prattigau/ 
Davos

08.VB.01.2 ja Davos, Wild-
boden-Ufm 
Büel

Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Prattigau/ 
Davos

08.VB.01.2 ja Davos, Wild-
boden-Ufm 
Büel

Festsetzung Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Surselva 02.VB.01.4 ja Tujetsch, Val 
da Claus

Festsetzung Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Surselva 02.VB.01.5 ja Tujetsch, Val 
da Claus 
(Erweite-
rung)

Vororientie-
rung

Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Surselva 02.VB.02 ja Tujetsch, Val 
Nalps/Ser-
engia

Festsetzung Steine

Surselva 02.VB.06.4 ja Sumvitg, 
Marias

Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Surselva 02.VB.06.5 ja Sumvitg, 
Marias

Festsetzung Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Surselva 02.VB.06.6 ja Sumvitg, 
Marias

Vororientie-
rung

Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Surselva 02.VB.07.4 ja Trun, Pla-
natsch

Vororientie-
rung

Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Surselva 02.VB.09.3 ja Schluein/
Isla, Isla

Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Surselva 02.VB.09.4 ja Schluein/
Isla, Isla

Ausgangslage Kieswerk

Surselva 02.VB.09.5 ja Schluein/
Isla/Seglias

Zwischener-
gebnis

Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Surselva 02.VB.09.8 ja Schluein/
Isla/Seglias

Festsetzung Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Surselva 02.VB.10.2 ja Sevgein, 
Tschentane-
ras

Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)
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Region Nr. Kanton RRIP Gemeinde / 
Ort / Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifische Festlegung 
/ Beschreibung

Bemerkung / 
Verweis

Surselva 02.VB.10.3 ja Sevgein, 
Tschentane-
ras

Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Surselva 02.VB.10.4 ja Sevgein, 
Tschenta-
neras (2 
Teilflächen)

Festsetzung Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Surselva 02.VB.11 ja Valendas, 
Bergli

Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Surselva 02.VB.13.1 ja Vals, Jossa-
gada

Ausgangslage Steine

Surselva 02.VB.13.2 ja Vals, Jossa-
gada

Festsetzung Steine

Surselva 02.VB.13.3 ja Vals, Jossa-
gada

Vororientie-
rung

Steine

Surselva 02.VB.17 ja Castrisch, 
Digniu (nur 
mit Auenre-
vitalisierung)

Vororientie-
rung

Kies/Sand

Viamala 03.VB.01 ja Paspels, 
Tuleu

Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Viamala 03.VB.02 ja Scharans, 
Spundas

Ausgangslage Kies/Sand

Viamala 04.VB.01.1 ja Hinterrhein, 
Brunst

Ausgangslage Steine inkl. Materialverver-
tung (Wiederauffüllung)

Viamala 04.VB.02 ja Hinterrhein, 
Brunst II

Festsetzung Steine

Viamala 04.VB.03 ja Hinterrhein, 
Marscholegg

Ausgangslage Steine inkl. Materialverver-
tung (Wiederauffüllung)

Viamala 04.VB.04 ja Sufers, Suf-
nersee

Vororientie-
rung

Kies/Sand Seeentnahme

Viamala 04.VB.05 ja Andeer, 
Runcs

Ausgangslage Kies/Sand inkl. Materialver-
vertung (Wiederauffüllung)

Viamala 04.VB.05.1 ja Andeer, Crap 
da Sal

Ausgangslage Steine inkl. Materialverver-
tung (Wiederauffüllung)

Viamala 04.VB.05.2 ja Andeer, 
Cuolmet

Ausgangslage Steine inkl. Materialverver-
tung (Wiederauffüllung)

Viamala 04.VB.05.4 ja Andeer, 
Crap da Sal; 
Erweiterung

Festsetzung Steine inkl. Materialverver-
tung (Wiederauffüllung)

Viamala 04.VB.05.5 ja Andeer, 
Cuolmet; 
Erweiterung

Ausgangslage Steine inkl. Materialverver-
tung (Wiederauffüllung)

Viamala 04.VB.05.6 ja Andeer, 
Parsagna

Ausgangslage Steine inkl. Materialverver-
tung (Wiederauffüllung)

Viamala 04.VB.05.7 ja Andeer, 
Parsagna; 
Erweiterung

Festsetzung Steine  Tiefenabbau
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Abbildung 7.5:	
Materialabbau 
und Material-
verwertung
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7.3	 Abfallbewirtschaftung

Ausgangslage
Für die Abfallbewirtschaftung liegt eine kantonale Abfallplanung vor (Neuüberarbeitung 
2016). Die Bewirtschaftung der Siedlungsabfälle wird durch Abfallbewirtschaftungs-
verbände organisiert. In Trimmis steht die einzige kantonsinterne Kehrichtverbren-
nungsanlage (KVA). Die Kapazität heute für die Behandlung des gesamten im Kanton 
anfallenden, nicht verwertbaren und brennbaren Abfalls ausreicht. Grundsätzlich 
sollen gemäss Abfallplanung 2006 alle brennbaren Abfälle in der KVA Trimmis entsorgt 
werden. Ein Teil der Abfälle wird bis zum Ablauf bestehender Verträge noch in ausser-
kantonalen Anlagen behandelt. Die im Gebiet Moesano anfallenden Abfälle werden 
gemeinsam mit dem Kanton Tessin entsorgt. In Randregionen wie dem Val Müstair sind 
auch Konzepte mit dem benachbarten Ausland in Diskussion. Ökologische und öko-
nomische Faktoren werden bei Ausnahmeregelungen auch künftig eine Rolle spielen. 

Zur Deckung der regionalen Bedürfnisse haben die Regionen in ihren Richtplänen 
geeignete, gut erreichbare Standorte für Inertstoffdeponien gesichert (Deponien Typ 
A und B nach VVEA). In Graubünden sind rund 10 Inertstoffdeponien zur Ablagerung 
von nicht verwertbaren, mineralischen Bauabfällen (Deponie Typ B) sowie rund 100 
Inertstoffdeponien zur Ablagerung von unverschmutztem Aushubmaterial (Deponie  
Typ A) bewilligt und in Betrieb. Bei den Inertstoffen sind zusätzliche Deponiekapazi-
täten zu schaffen, um den Bedarf für die nächsten ca. 20 Jahre zu sichern. Dabei hat 
sich gezeigt, dass in den schwach besiedelten Regionen die vorgeschriebenen Mini-
malgrössen gemäss der Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfäl-
len (VVEA)  nicht eingehalten werden können (Transportdistanzen, Wirtschaftlichkeit). 
Neben den erwähnten Anlagen gibt es weitere wichtige Abfallanlagen, wie Reaktor-
deponien oder die Umladestellen der Siedlungsabfälle auf die Bahn. In den vier Reak-
tordeponien im Kanton sind für die nächsten 20 Jahre nicht mehr genügend Deponie-
kapazitäten verfügbar. 

Das Sammeln, Sortieren und Recyclieren von wiederverwendbaren und -verwertba-
ren Abfällen wird von den Abfallbewirtschaftungsverbänden in Zusammenarbeit mit 
Gemeinden und Kanton koordiniert. Die Standorte für Sammel- und Sortierplätze für 
Bauabfälle werden zum Teil in den regionalen Richtplänen ausgewiesen. Die Verwer-
tung von Grünabfällen mittels Kompostierung ist primär Sache der Privaten sowie der 
Gemeinden. Selbstverständlich können auch Regionalorganisationen diese Aufgabe 
übernehmen und überkommunale Anlagen in ihren Richtplänen ausweisen. Sammel- 
und Sortierplätze sowie Kompostieranlagen sind grundsätzlich keine wichtigen Abfal-
lanlagen im Sinne der Technischen Verordnung über Abfälle (VVEA). Sie sind deshalb 
nicht Gegenstand des kantonalen Richtplanes.

Der Kanton muss für Altlasten eine umweltgerechte Entsorgung gewährleisten. Hier-
für bewirtschaftet er als Grundlage einen Kataster der belasteten Standorte. 

«Abfallbewirt-
schaftung», 
«Abfallplanung» 
s. Erläuterungen

«Deponietypen 
nach VVEA», 
«Inertstoffdepo-
nie», «Material-
ablagerung»  
s. Erläuterungen

«Reaktordepo-
nie», «Umlade-
stellen»  
s. Erläuterungen

«Sammel- und 
Sortierplätze»  
s. Erläuterungen

«Altlasten», 
«Belastete 
Standorte» 
s. Erläuterungen

3.11
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Zielsetzung
Abfälle sind unter Berücksichtigung wirtschaftlich tragbarer Lösungen für alle 
Regionen und Gemeinden möglichst innerhalb des Kantons zu entsorgen.

Grundsätze
Regionale Autarkie bei den Inertstoffen sicherstellen
Die Entsorgungsautarkie der Regionen wird aus volkswirtschaftlichen Überle-
gungen und aus Gründen des Umweltschutzes angestrebt. Sie basiert auf dem 
geographisch stark strukturierten Kanton mit Talschaften und der damit ver-
bundenen Bewältigung langer Distanzen. Auch eine Zusammenarbeit über die 
Regionsgrenzen hinaus kann deshalb zweckmässig oder erforderlich sein. Für die 
Entsorgung von nicht verwertbaren Inertstoffen werden regionale Inertstoffde-
ponien angestrebt. Bei peripherer Lage und geringem Anfall oder in abgelegenen 
Gemeinden mit geringem Anfall sind für die Ablagerung von unverschmutztem 
Aushubmaterial aus wirtschaftlichen und betrieblichen Gründen subregionale 
Lösungen möglich.

Prioritäten für die Abfallbewirtschaftung
In Abstimmung mit der Abfallplanung des Kantons gilt folgende Prioritätenord-
nung: vermeiden – vermindern – verwerten – entsorgen.

Deponiestandorte mit Abbaustandorten kombinieren
Deponiestandorte werden nach Möglichkeit innerhalb von Abbaugebieten 
festgelegt. 

Mittel- bis langfristiges Konzept zur Behandlung von brennbaren Abfällen
Die nicht verwertbaren brennbaren Abfälle aus dem Moesano (CRER-Gebiet) 
werden in die KVA Tessin exportiert. Die Verbrennung der nicht verwertba-
ren brennbaren Abfälle aus dem übrigen Kantonsgebiet erfolgt primär in der 
KVA Trimmis. In speziellen peripheren Lagen sind sinnvolle Lösungen mit dem 
benachbarten Ausland möglich. 

Kataster der belasteten Standorte als Planungsgrundlage konsultieren
Der Kataster der belasteten Standorte wird bei Planungen und grösseren Pro-
jekten konsultiert, so dass Konflikte vorsorglich vermieden werden.

Sammel- und Sortierplätze an Abfallanlagen oder Kieswerke angliedern
Sammel- und Sortierplätze für Bauabfälle werden aus betrieblichen und wirt-
schaftlichen Gründen nach Möglichkeit an bestehende Deponien oder Kieswerke 
angegliedert. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, so werden sie in erschlos-
senen Industrie- oder Gewerbezonen eingerichtet.

7.4

7.4

Leitüberlegungen
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Der Kataster der belasteten Standorte wird in Genehmigungs- und Bewilligungs-
verfahren berücksichtigt.

Federführung: Amt für Natur und Umwelt, Gemeinden 

Verantwortungsbereiche

Wichtige Abfallanlagen, wie Reaktor-, Reststoff- und Inertstoffdeponien, die 
Kehrichtverbrennungsanlage sowie Umladestellen für Siedlungsabfälle werden 
in den kantonalen Richtplan aufgenommen.

Federführung: Amt für Raumentwicklung 

Die regionalen Konzepte für Inertstoffe und unverwertbares sauberes Aus-
hubmaterial umfassen eine Bedarfsanalyse und ein Standortkonzept. Nut-
zungskonflikte werden aufgezeigt und die grobe Machbarkeit geprüft. Alle 
Standorte mit erheblichen räumlichen Auswirkungen werden im regionalen 
Richtplan erfasst. Inertstoffdeponien (Deponien Typ A und B gemäss VVEA) sind 
in den regionalen Richtplänen auszuweisen. Hiervon ausgenommen sind rein 
projektbezogene Materialablagerungen. Bei überregionaler Zusammenarbeit 
erfolgt die Abstimmung der betroffenen Regionen im Rahmen der regionalen 
Richtplanung. Soweit erforderlich werden auch die Standorte von Sammel- und 
Sortierplätzen ausgewiesen.

Federführung: Regionen 

Die Bewilligung aller richtplanpflichtigen Abfallanlagen sowie aller anderen 
Abfallanlagen mit einer Betriebsdauer von mehr als 6 Jahren oder einem Volu-
men von mehr als 10'000 m3 setzen nutzungsplanerische Festlegungen voraus 
(mindestens Zonenplan mit Baugesetz). Die Baubewilligung erfolgt durch die 
Gemeinde und benötigt die Zustimmung des Kantons. Voraussetzung für die 
Baubewilligung der Gemeinde sind ein verbindliches Konzept, das die Gestal-
tung und Nutzung (inkl. Zuständigkeiten und Finanzierung) nach Abschluss oder 
bei Schliessung der Abfallanlage regelt, Projektunterlagen sowie ein Betriebs-
reglement.

Federführung: Gemeinden 



Abfallbewirtschaftung

12 I 2009

Richtplan Kanton Graubünden

7.3-4

Übrige Raumnutzungen und weitere Infrastrukturen

Die Errichtungs- und Betriebsbewilligung für Deponien sowie die Betriebsbewil-
ligung für alle übrigen Abfallanlagen erfolgt durch den Kanton. Voraussetzung 
für die Errichtungs- und Betriebsbewilligung von Deponien ist ein verbindliches 
Konzept, das die Gestaltung und Nutzung (inkl. Zuständigkeiten und Finanzie-
rung) nach Abschluss oder bei Schliessung der Anlage regelt, Projektunterlagen 
sowie ein Betriebsreglement.

Federführung: Amt für Natur und Umwelt 

Die Abfallbewirtschaftungsverbände sammeln vorwiegend die Siedlungsabfälle, 
transportieren sie zu den Abfallbehandlungsanlagen und fördern das Recycling.

Federführung: Abfallbewirtschaftungsverbände 

Erläuterungen
Abfallbewirtschaftung: Der Kanton Graubünden verfügt über ein kantonales Umwelt-
schutzgesetz und eine Abfallplanung nach Art. 4 VVEA (Abfallverordnung). Darin sind die 
Grundsätze des Abfallleitbildes des Bundes, alle wichtigen Anlagen für die Entsorgung 
der Siedlungsabfälle und nicht verwertbaren brennbaren Bauabfälle sowie Handlungs-
anweisungen in Bezug auf Anlagen für die Entsorgung der Bauabfälle enthalten. Die 
Gesetzgebung (VVEA) stellt hohe Anforderungen an die Ausführung und den Betrieb 
von Abfallanlagen. 

Abfallplanung: Ziel der Abfallplanung sind eine optimierte Entsorgungssicherheit sowie 
Kostenwahrheit und Kostentransparenz. Gegen die wachsenden Abfallmengen sind 
Massnahmen zur Vermeidung und Verwertung formuliert. Die Abfallplanung ist auf 
der Homepage des ANU aufgeschaltet; www.anu.gr.ch

Altlasten: Altlasten sind belastete Standorte, von denen schädliche oder lästige Aus-
wirkungen auf die Umwelt ausgehen oder bei denen die konkrete Gefahr besteht, 
dass solche Einwirkungen entstehen (v. a. stillgelegte Abfallanlagen, Betriebsanlagen, 
in denen umweltgefährdende Stoffe angefallen sind oder die als Folge von Unfällen/
Störfällen entstanden sind). 

Belastete Standorte: Belastete Standorte sind Orte, deren Belastung von Abfällen 
stammt und die eine beschränkte Ausdehnung haben. Es können Ablagerungsstand-
orte, Betriebsstandorte oder Umfallstandorte unterschieden werden.

Deponietypen nach VVEA: Die bisherige TVA (technische Verordnung über Abfälle) 
kannte drei Deponietypen (Inertstoffdeponien, Reststoffdeponien und Reaktorde-
ponieren). Gemäss neuer VVEA (Abfallverordnung) werden neu fünf Deponietypen 

http://www.anu.gr.ch
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unterschieden. Inertstoffdeponien werden unterteilt in Deponien für ausschliesslich 
unverschmutztes Aushubmaterial (Typ A) und solche für die generelle Zulassung von 
Inertstoffen (Typ B). Deponien für Reststoffe werden neu als Deponie Typ C bezeich-
net. Reaktordeponien werden in Deponien für Reaktorstoffe (Typ E) und Deponien 
für Schlacke (Typ D) unterteilt. Sind in Kapitel 7.5 Inertstoffe erwähnt, so betrifft dies 
die auf den Deponien Typ A oder B abzulagernden Materialien. 

Inertstoffdeponien (Deponien Typ A und B gemäss VVEA): Der regionale Versor-
gungsgrad bei den Inertstoffdeponien ist unterschiedlich. Das bewilligte Restvolumen 
der Deponien des Typs A und B beträgt gemäss Abfallplan 2016 2.8 Mio m3. In den 
schwach besiedelten und topographisch stark strukturierten Verhältnissen Graubün-
dens ist der Anfall an nicht verwertbaren inerten Bauabfällen vergleichsweise gering 
und die Transportdistanzen sind gross. Das Bundesrecht (Art. 37 VVEA) schreibt an 
sich für Deponien des Typs A ein Mindestvolumen von 50‘000 m3 und für Deponien 
des Typs B ein Volumen von mindestens 100'000 m3 vor. Es ermöglicht jedoch dem 
Kanton auch kleinere Deponien zu bewilligen, wenn dies aufgrund der geographischen 
Gegebenheiten sinnvoll ist.

Kehrichtverbrennungsanlage (KVA): Zurzeit werden die Siedlungsabfälle aus dem 
GEVAG- , AVM-, PEB- , RS und RV-Gebiet sowie nicht verwertbare brennbare Bauabfälle 
aus weiteren Regionen in der KVA Trimmis thermisch behandelt (siehe dazu Abbildung 
7.6, Entsorgungsgebiete gemäss Abfallplanung).

Materialablagerungen (Deponien Typ A gemäss VVEA): Im Kanton Graubünden wer-
den Inertstoffdeponien, in denen nur unverschmutztes Aushubmaterial abgelagert 
werden darf, als Materialablagerungen bezeichnet. Materialablagerungen erfüllen 
die Anforderungen des Deponietyps A gemäss VVEA. Diese Deponien sind nicht für 
allgemeine inerte Stoffe vorgesehen, sondern nur für sauberes Aushubmaterial,	  das 
nicht verwertet werden kann. Die entsprechenden Betriebsbewilligungen enthalten 
entsprechende Einschränkungen in Bezug auf die zulässigen Abfallarten.

Reaktordeponien (Deponien Typ D und E gemäss VVEA): Im Kanton Graubünden 
bestehen zurzeit vier Reaktordeponien zur endgültigen und kontrollierten Ablagerung 
von thermisch behandelten, nicht verwertbaren Abfällen. Bei den vier Anlagen handelt 
es sich um folgende Anlagen, die schon mehrere Jahre in Betrieb sind:

	| Schlackendeponie Unterrealta, Cazis (mögliche Gesamtkapazität ca. 0.21 Mio. m3)

	| Reaktordeponie Plaun Grond, Rueun/Ilanz (mögliche Gesamtkapazität  
ca. 0.65 Mio. m3)

	| Reaktordeponie Sass Grand, Bever (mögliche Gesamtkapazität ca. 1 Mio. m3) 

	| Reaktordeponie Tec Bianch, Lostallo (mögliche Gesamtkapazität ca. 0.4 Mio. m3)
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Im Planungshorizont von 15 bis 20 Jahren besteht ein Bedarf von rund 0.5 Mio. m3 
Deponieraum (Reaktordeponie). Die vier heutigen Standorte Unterrealta, Plaun Grond, 
Sass Grand und Tec Bianch vermögen zurzeit diesen Bedarf nicht zu decken; es ist mit 
einem Erweiterungsbedarf an den bestehenden Standorten von rund 400'000 m3 zu 
rechnen.

Sammel- und Sortierplätze: Für den Bereich Siedlungsabfälle besteht ein dichtes 
Netz an Multikomponentensammelstellen und zentralen Kompostieranlagen. Für die 
Entsorgung von Bauabfällen besteht ein Netz von Sammel- und Sortierplätzen, die in 
der Regel Kieswerken oder Inertstoffdeponien angegliedert sind. Zurzeit sind ca. 25 
Sammel- und Sortierplätze in Betrieb. Das Netz weist noch einzelne Lücken auf.

Umladestellen für Siedlungsabfälle: Im Kanton Graubünden sind derzeit sechs Umla-
destationen für den Weitertransport von Siedlungsabfällen in Betrieb (GEVAG: Davos/
Clavadel, Arosa, AVM: Unterrealta, RS: Rueun/Plaun Grond, PEB: Scuol/Crüzer sowie 
ABVO: Samedan/Cho d’Punt).

Begrifflichkeiten gemäss neuer Abfallverordnung (VVEA):

alte Begriffe neue Begriffe
Inertstoffdeponie für unverschmutztes Aushubmaterial (Materialablagerung) Deponie Typ A

Inertstoffdeponie für übrige Inertstoffe Deponie Typ B

Reststoffdeonien Deponie Typ C

Schlackendeponien Deponie Typ D

Reaktordeponien Deponie Typ E
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Objekte

Region Nr. Kanton RRIP Gemeinde / Ort / 
Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifi-
sche Festlegung 
/ Beschreibung

Bemerkung / Verweis

Albula 05.VD.03 ja Vaz/Obervaz, 
Fuso/Canius

Festsetzung Deponie Typ A 
und B

Inertstoffe, auch 
Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial

Albula 05.VD.06 ja Surses, Bivio, 
Crappa Nassa

Festsetzung Deponie Typ A Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial

Albula 05.VD.11 ja Albula/Alvra, 
Alvaneu, Val 
Term/Bot Tga-
mona

Vororientie-
rung

Deponie Typ A Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial

Albula 05.VD.12 ja Albula/Alvra, 
Alvaneu, Plaz Bual

Zwischener-
gebnis

Deponie Typ B Inertstoffdeponie 

Albula 05.VD.13.1 ja Surses, Salouf, 
Dartgaz

Ausgangslage Deponie Typ B Teil für Inertstoff-
deponie (siehe auch 
05.VB.05)

Albula 05.VD.13.2 ja Surses, Cunter, 
Burvagn

Festsetzung Deponie Typ A Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial

Bernina 13.VD.01.1 si Poschiavo, Camp 
Martin

Dati acquisiti Deposito inter-
medio per mate-
riali riutilizzabili

Deposito intermedio 
temporaneo

Bernina 13.VD.09 si Brusio, Motta di 
Mirallago III

Dati acquisiti Discarica di tipo 
A/B 
(dal 2043 in poi)

Deposito di materiale 
per materiali tipo A e 
B, ca. 150-160‘000 m3 
(cfr. 13VB.09), mate-
riale pulito, piazzali di 
raccolta e di cernita, 
riciclaggio.

Bernina 21.VD.01 si Brusio, Motta di 
Miralago II

Dati acquisiti Discarica tipo 
A/B 
(140'000 m3)

Soluzione transitoria 
per il deposito di mate-
riali prima della messa 
in esercizio Motta di 
Miralago III (13.VD.09) 
In connesso con oggetto 
n. 21.VB.01

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

09.AA.01 nein Scuol, Crüzer Ausgangslage Umlad Umladestation RhB

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

09.VD.02.1 ja Scuol, Ardez, Kies-
grube Tars II

Ausgangslage Deponie Typ B Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial 
(auch Verwertung)

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

09.VD.06.1 ja Valsot, Tschlin, 
Prà Dadora

Ausgangslage Deponie Typ A 
und B

Etappen 1/2 Ablagerung 
von unverschmutzem 
Aushub- und Aus-
bruchmaterial (50'000 
m3)

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

09.VD.06.3 ja Valsot, Tschlin, 
Prà Dadora

Festsetzung Deponie Typ A 
und B

Erweiterung Etappe 3
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Region Nr. Kanton RRIP Gemeinde / Ort / 
Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifi-
sche Festlegung 
/ Beschreibung

Bemerkung / Verweis

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

09.VD.09 ja Samnaun, Val 
Musauna

Festsetzung Deponie Typ A Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

09.VD.10 ja Scuol, Plansechs Festsetzung Deponie Typ A Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

09.VD.11 ja Zernez, Ova spin Zwischener-
gebnis

Deponie Typ A Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial

Engiadina 
Bassa/ Val 
Müstair

10.VD.02 ja Müstair, Sot 
Graveras

Ausgangslage Deponie Typ B Inertstoffe, auch Sam-
mel- und Sortierplatz

Imboden 02.VD.14.1 ja Flims, Vallorca Ausgangslage Deponie Typ A Tunnelausbruch Umfah-
rung Flims

Imboden 02.VD.14.2 ja Flims, Val da Porcs Vororientie-
rung

Deponie Typ A Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial

Landquart 01.AA.01 nein Trimmis Ausgangslage KVA Kehrrichtverbrennungs-
anlage

Landquart 01.VD.02.1 ja Maienfeld, Länder Festsetzung Deponie Typ A Erweiterung (Ablage-
rung von unverschmut-
zem Aushub- und 
Ausbruchmaterial)

Landquart 01.VD.02.2 ja Maienfeld, Länder Zwischener-
gebnis

Deponie Typ A Erweiterung (Ablage-
rung von unverschmut-
zem Aushub- und 
Ausbruchmaterial)

Maloja 11.AA.01 nein Samedan, Cho 
d'Punt

Ausgangslage Umlad Umladestation RhB

Maloja 11.VD.01.1 ja S-chanf, Bos-
chetta Plauna, 
Plaun da Senchs

Ausgangslage Deponie Typ B Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial 
und Inertstoffe, auch 
Abbau und Verwertung

Maloja 11.VD.01.2 ja S-chanf, Bos-
chetta Plauna, 
Plaun da Senchs

Festsetzung Deponie Typ B Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial 
und Inertstoffe, auch 
Abbau und Verwertung 
(1.Erweiterungsetappe 
vgl. 11.VB.03.2)

Maloja 11.VD.01.3 ja S-chanf, Bos-
chetta Plauna

Festsetzung Deponie Typ B Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial 
und Inertstoffe, auch 
Abbau und Verwertung 
(2.  Erweiterungsetappe 
vgl. 11.VB.03.3)

Maloja 11.VD.02.1 ja Silvaplana, Julier-
pass/ Polaschin

Ausgangslage Deponie Typ A Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial, 
Aushubaufbereitung 
(derzeit nur für kommu-
nalen Bedarf)
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Region Nr. Kanton RRIP Gemeinde / Ort / 
Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifi-
sche Festlegung 
/ Beschreibung

Bemerkung / Verweis

Maloja 11.VD.02.2 ja Silvaplana, Julier-
pass/ Polaschin

Vororientie-
rung

Deponie Typ A Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial, 
Aushubaufbereitung 
(für regionalen Bedarf) 
Betriebsverlängerung

Maloja 11.VD.04 ja Bever, Sasas 
Grand

Ausgangslage Deponie Typ E Reaktor- und Inertstoff-
deponie, Recyclingan-
lage

Moesa 14.VD.01 si Lostallo, Tec 
Bianch

Indicazione di 
base

Discarica di tipo 
B e D

Discarica reattore 
(Oggetto Nr. 604 appro-
vato), anche discarica di 
materiale inerte

Plessur 01.VD.01.1 ja Chur, Geissweid Ausgangslage Deponie Typ B Inertstoffe

Plessur 01.VD.01.2 ja Chur, Geissweid Festsetzung Deponie Typ B Erweiterung (Inert-
stoffe)

Plessur 05.VD.04 ja Churwalden, Hof Festsetzung Deponie Typ A 
und B

Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial 
und Inertstoffe, Zwi-
schenlager Bauschutt; 
Reservestandort

Plessur 06.AA.01 nein Arosa, Bahnhof Ausgangslage Umlad Umladestation RhB

Plessur 06.VD.01 ja Arosa, Bruchhalde Ausgangslage Deponie Typ A Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial, 
auch Sammel- und 
Sortierplatz

Plessur 06.VD.01 ja Arosa, Bruchhalde Ausgangslage Deponie Typ B Inertstoffkompartiment

Plessur 06.VD.02 ja Arosa, Langwies, 
Ris

Festsetzung Deponie Typ A 
und B

Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial, 
Deponie von Inertstof-
fen (Kompartiment 
mind. 25'000 m3),  
Gesamtvolumen ca. 
250'000 m3

Prattigau/ 
Davos

07.VD.09 ja Luzein, Schaniela-
tobel

Ausgangslage Deponie Typ A 
und B

Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial 
und Inertstoffe

Prattigau/ 
Davos

07.VD.10 nein Schiers, Über der 
Landquart

Ausgangslage Deponie Typ A Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial

Prattigau/ 
Davos

07.VD.11 nein Klosters, In den 
Erlen / Selfranga

Ausgangslage Deponie Typ A Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial 

Prattigau/ 
Davos

28.VD.01 ja Grüsch, unterirdi-
scher Steinbruch 
Valzeina, 1. 
Etappe

Festsetzung Deponie Typ B, 
Typ C und Typ D

Inertstoffe, Rauchgas-
rückstände, Filterasche, 
Schlacke, (auch Verwer-
tung, vgl. 28.VB.01)
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Region Nr. Kanton RRIP Gemeinde / Ort / 
Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifi-
sche Festlegung 
/ Beschreibung

Bemerkung / Verweis

Prattigau/ 
Davos

28.VD.01 ja Grüsch, unterirdi-
scher Steinbruch 
Valzeina, 2. 
Etappe

Zwischener-
gebnis

Deponie Typ B, 
Typ C und Typ D

Inertstoffe, Rauchgas-
rückstände, Filterasche, 
Schlacke, (auch Verwer-
tung, vgl. 28.VB.01)

Prattigau/ 
Davos

08.AA.01 ja Davos, Clavadel Ausgangslage Umlad Umladestation RhB

Prattigau/ 
Davos

08.VD.02 ja Davos, Lusi / Laret Zwischener-
gebnis

Deponie Typ A Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial

Prattigau/ 
Davos

08.VD.03 ja Davos-Frauen-
kirch, Wildboden/
Ufm Büel

Festsetzung Deponie Typ B Inerststoffe (auch Ver-
wertung)

Prattigau/ 
Davos

08.VD.04 ja Davos Wiesen, 
Tola

Festsetzung Deponie Typ A 
und B

Inerststoffe (auch Ver-
wertung in Verbindung 
mit 05.VB.09)

Prattigau/ 
Davos

08.VD.05 ja Davos Wiesen, 
Valdanna

Ausgangslage Deponie Typ A 
und B

Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial 
und Inertstoffe

Surselva 02.AA.01 nein Ilanz, Rueun, 
Plaun Grond

Ausgangslage Umlad Umladestation RhB

Surselva 02.VD.02.2 ja Tujetsch, Val da 
Claus

Festsetzung Deponie Typ A 
und B

Weiterführung nach 
Alptransit: Inertstoffe 
und Ablagerung von 
unverschmutzem Aus-
hub- und Ausbruchma-
terial (Volumen offen)

Surselva 02.VD.03 ja  Ilanz, Rueun, 
Plaun Grond

Ausgangslage Deponie Typ D 
und E

Reaktordeponie

Surselva 02.VD.05 ja Sumvitg, Marias Festsetzung Deponie Typ A 
und B

Inertstoffe (Volumen 
nach Bedarf); siehe 
auch Materialabbau 
02.VB.06

Surselva 02.VD.08.1 ja Obersaxen, St. 
Josef

Ausgangslage Deponie Typ A Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial

Surselva 02.VD.13.1 ja Ilanz, Sevgein, 
Tschentaneras

Festsetzung Deponie Typ B Inertstoffdeponie, 
innerhalb bestehendem 
Abbaugebiet

Surselva 02.VD.15.1 ja Vals, Hansjola Festsetzung Deponie Typ A Materialablagerung

Viamala 03.AA.01 nein Cazis, Unter 
Realta

Ausgangslage Umlad Umladestation RhB

Viamala 03.VD.01 ja Domleschg, Pas-
pels, Tuleu

Ausgangslage Deponie Typ A 
und B

Inertstoffe, auch Abbau 
und Ablagerung von 
unverschmutzem Aus-
hub- und Ausbruchma-
terial

Viamala 03.VD.02 ja Cazis, Unter 
Realta

Ausgangslage Deponie Typ A 
und B

Inertstoffe, auch 
Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial
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Region Nr. Kanton RRIP Gemeinde / Ort / 
Objekt

Stand Koordi-
nation

Objektspezifi-
sche Festlegung 
/ Beschreibung

Bemerkung / Verweis

Viamala 03.VD.03 ja Cazis, Unter 
Realta (Erweite-
rung)

Festsetzung Deponie Typ D siehe Bericht zur Richt-
plananpassung vom 
Oktober 2020 
Dauer der Zwischenla-
gerung von Aushubma-
terial ist auf 5 Jahre ab 
Erteilung Baubewilli-
gung befristet 
in Nutzungsplanung 
regeln: 
Rodung 
Ersatzmassnahmen 
Trockenwiese (Objekt 
Bargia Plaun) 
stufengerechte Rege-
lung Endgestaltung und 
Hinweise zur Detailpla-
nung 
Sicherung IVS-Objekt 
«alter Talweg»

Viamala 04.VD.01 ja Rheinwald, 
Hinterrhein, 
Gadastatt

Ausgangslage Deponie Typ A 
und B

Inertstoffe, auch 
Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial

Viamala 04.VD.01 ja Rheinwald, Hin-
terrhein, Gada-
statt Erweiterung 
Deponie

Festsetzung Deponie Typ A 
und B

Inertstoffe, auch 
Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial, 
Inbetriebnahme nach 
Abschluss Projekt 
ASTRA (2021)

Viamala 04.VD.02 ja Rheinwald, Splü-
gen, Buchlisch 
Rüthi

Ausgangslage Deponie Typ A Ablagerung von unver-
schmutzem Aushub- 
und Ausbruchmaterial

Viamala 04.VD.03 ja Andeer, Culomet Festsetzung Deponie Typ B innerhalb bestehendem 
Abbaugebiet
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Abbildung 7.6:	
Entsorgungsge-
biete gemäss 
Abfallplanung
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Abbildung 7.7:	
Übersicht der 
Abfallanlagen 
gemäss Richt-
plan
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7.4	 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Ausgangslage
Im Kanton Graubünden liegt die Zuständigkeit für Wasserversorgung und Abwasserrei-
nigung bei den Gemeinden. Ausgehend vom kommunalen Bedarf, von den gesetzlichen 
Grundlagen und mit Unterstützung der kantonalen Amtsstellen nehmen sie – oder 
stellvertretend öffentlichrechtliche Zweckverbände – diese Aufgabe wahr.

Sichergestellt wird insbesondere die Trinkwasserversorgung in den Siedlungsgebieten 
sowohl in normalen Zeiten wie auch in Notlagen. Ausserhalb des Siedlungsgebietes 
ist es in der Regel die Aufgabe des Einzelnen, für eine ausreichende Trinkwasserver-
sorgung zu sorgen. Der Kanton Graubünden verfügt über ein grosses und bisher in 
der Regel ausreichendes Angebot an nutzbarem Wasser. Der Verbrauch beträgt im 
Durchschnitt täglich ca. 100 Mio. Liter. Aufgrund des touristisch bedingten Spitzenver-
brauchs sind die saisonalen Schwankungen erheblich. 60% des Trinkwassers stammt 
aus Quellen und der Rest aus dem Grundwasser. Die sich abzeichnende Veränderung 
des Klimas führt zu einem grösseren Brauchwasserbearf für die Landwirtschaft. Dem 
bewussteren und sparsameren Umgang mit der Ressource Wasser wird vermehrt 
Rechnung zu tragen sein.

Der Schutz der Trinkwasserreserven wird mehrheitlich mittels Schutzzonen sicherge-
stellt. Bis heute sind im Kanton für nahezu alle Grundwasserpumpwerke und Mine-
ralquellen sowie etliche Trinkwasserquellen detaillierte Schutzzonen ausgeschieden 
worden. Rund die Hälfte aller Bündner Gemeinden hat für alle Quellen, an denen ein 
öffentliches Interesse besteht, im Rahmen der Ortsplanung generelle Schutzzonen 
ausgeschieden und in den Zonenplan übernommen.

Die anfallenden Siedlungsabwässer werden heute zu ca. 98% in Abwasserreinigungsan-
lagen behandelt. Die Optimierung der Reinigungsleistung und die verursachergerechte 
Finanzierung der Anlagen und des Unterhalts sind die wesentlichen anstehenden 
Aufgaben. Diese Aspekte könnten auch die Siedlungsentwicklung beeinflussen.	

Bei der Abwasserbehandlung fällt Klärschlamm an. Getrocknet kann er als Brennstoff 
verwendet werden. Dieser Entsorgungsweg wird in Chur in der Trocknungsanlage 
(TRAC) praktiziert. Die Kapazitäten genügen für den gesamten Klärschlammanfall im 
Kanton. 

Wasserrohrleitungssysteme sowie Abwasserreinigungsanlagen beinhalten ein Poten-
zial zur Energie- und Stromgewinnung. In einzelnen Trinkwasserkraftwerken wird es 
bereits genutzt. Das Gas aus der Klärschlammfaulung wird praktisch vollständig in 
Heizkesseln oder Gasmotoren verwertet. 	

«Notlagen»  
s. Erläuterungen

«Trinkwasser-
versorgung und 
Grundwasser-
schutz»  
s. Erläuterungen

«Abwasserent-
sorgung»  
s. Erläuterungen

«Klärschlamm» 
s. Erläuterungen

7.2
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Zielsetzung
Es wird ein ausreichendes Angebot an einwandfreiem Trinkwasser und nutz-
barem Brauchwasser sowohl in normalen Zeiten wie auch in Notlagen langfris-
tig sichergestellt. Die Grund- und Quellwasservorkommen werden geschützt. 
Die Siedlungsentwässerung wird zweckmässig und kostengünstig unterhalten, 
betrieben und weiterentwickelt. 

Grundsätze
Planungen auf verfügbare Ressourcen abstimmen und nötigenfalls 
überkommunal zusammenarbeiten, Trinkwasserversorgung in Notla-
gen sicherstellen
Die Wasserversorgung wird von den Gemeinden auf die weiteren Raumnutzun-
gen, insbesondere die vorgesehene Siedlungsentwicklung sowie die Bedarfs-
abdeckung in Notlagen abgestimmt. Konzeptionelle Vorstellungen sichern den 
wirtschaftlichen Einsatz der Mittel und die Qualitätssicherung. Es besteht auch 
die Möglichkeit – z. B. bei knappem Wasserangebot, grossräumigen Auswirkun-
gen oder aus wirtschaftlichen Aspekten – die Wasserversorgung und Abwas-
serbeseitigung überkommunal anzugehen oder zu überprüfen.

Quell- und Grundwasservorkommen vorsorglich sichern
Genutzte und beeinflusste Grund- und Oberflächengewässer werden nachhaltig 
bewirtschaftet. Quell- und Grundwasservorkommen, die heute oder voraussicht-
lich in Zukunft für die Trink- und Brauchwasserversorgung (inkl. Löschwasser) 
genutzt werden, werden vorsorglich geschützt. 

Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlagen optimieren
Abwasserreinigungsanlagen werden dem neusten Stand der Technik angepasst, 
wenn Massnahmen zum Schutz des Gewässers notwendig sind. Die natürliche 
Reinigungskraft der Gewässer und die Verdünnung der eingeleiteten (gereinig-
ten) Abwässer werden berücksichtigt.

Energiepotenzial von Rohrleitungssystemen und Abwasseranlagen nutzen
Die Möglichkeiten zur Energiegewinnung oder Stromerzeugung in den Rohr-
leitungssystemen der Wasserversorgung und Abwasseranlagen werden wirt-
schaftlich genutzt.

3.9

7.2.1

Leitüberlegungen
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Die Gemeinden oder deren Zweckverbände werden bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben von den zuständigen kantonalen Amtsstellen unterstützt. Diese beurteilen 
Anforderungen und Massnahmen in den vier Raumtypen entsprechend den 
übergeordneten Grundsätzen und stellen die notwendigen Grundlagen für die 
Sicherung und nachhaltige Bewirtschaftung der Grundwasservorkommen bereit.

Federführung: Amt für Natur und Umwelt 

Verantwortungsbereiche

Kommunale Konzepte sind in den kantonalen Grundlagen zu berücksichtigen. 
Die Eigentümer und Betreiber von Anlagen werden informiert, wenn Untersu-
chungen auf Defizite hinweisen. Sie werden bei der Erarbeitung von Sanierungs-
konzepten unterstützt.

Federführung: Amt für Natur und Umwelt 

Der Kanton erstellt einen Wasserversorgungsatlas und erlässt Weisungen an die 
Gemeinden, mit welchen Massnahmen die Trinkwasserversorgung in Notlagen 
sicherzustellen ist.

Federführung: Amt für Natur und Umwelt 

Der Generelle Entwässerungsplan und das Generelle Wasserversorgungsprojekt 
der Gemeinden stellen zweckmässige Ver- und Entsorgungskonzepte sicher und 
sorgen für den Schutz von Quellgebieten vor Verunreinigungen. Die Gemeinden 
sorgen für die notwendigen eigentümerverbindlichen Festlegungen in der Nut-
zungsplanung und koordinieren ihre Bedürfnisse mit den Nachbargemeinden, 
wenn sich erhebliche Änderungen der Verhältnisse abzeichnen. Sie klären die 
Möglichkeit zur Energiegewinnung oder Stromerzeugung im Rahmen der Pro-
jekterarbeitung mit dem Amt für Energie ab.

Federführung: Gemeinden 

Erläuterungen
Trinkwasserversorgung in Notlagen: Eine Notlage liegt vor, wenn die normale Ver-
sorgung mit Trinkwasser infolge von Naturereignissen, Störfällen, terroristischen oder 
kriegerischen Handlungen erheblich gefährdet, eingeschränkt oder verunmöglichst ist. 
Um die Trinkwasserversorgung in Notlagen gewährleisten zu können, sind entspre-
chende Vorkehrungen zu treffen: Erfassen und Darstellen sämtlicher Wasserversor-
gungsanlagen und Quellen/Grundwasservorkommen, die sich für die Trinkwasserver-
sorgung eignen, Ausarbeiten von Massnahmenplänen, Rekrutierung und Ausbildung 
des erforderlichen Personals, Beschaffung von Reserve- und Reparaturmaterial. Es ist 
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zudem ein Konzept für die logistischen Arbeiten zu erarbeiten und die Gemeinden über 
dessen Vollzug zu informieren. Das Amt für Natur und Umwelt erfüllt als Fachstelle  
des Kantons die Aufgaben zur Sicherstellung der Wasserversorgung in Notlagen.

Trinkwasserversorgung und Grundwasserschutz: Trink- und Brauchwasser gehören 
zu den wichtigsten Ressourcen unserer Gesellschaft. Die Versorgung mit Wasser und 
der Schutz der Trinkwasservorkommen stellt deshalb auch eine zentrale Aufgabe der 
öffentlichen Hand dar. Der natürlicherweise vorhandene Schutz der Trinkwasservor-
kommen kann durch die Entwicklung der Besiedlung, durch den Ausbau von Infra-
strukturanlagen, durch die Material- und Kiesgewinnung sowie die intensivierte Land- 
und Forstwirtschaft gefährdet werden. Deshalb ist der Schutz der heute genutzten 
sowie auch der künftig nutzbaren Trinkwasservorkommen eine wesentliche Aufgabe. 
Das Gewässerschutzgesetz verpflichtet den Kanton und die Gemeinden zum Schutz 
der genutzten oder künftig nutzbaren Trinkwasservorkommen. In der kantonalen 
Gewässerschutzkarte werden die für den Schutz der Trinkwasserversorgung notwen-
digen Vorkehrungen getroffen. Als Grundlage bewirtschaftet das Amt für Natur und 
Umwelt auch hierfür den Wasserversorgungsatlas mit der Übersicht aller privaten und 
öffentlichen Anlagen der Trinkwasserversorgung. Entnahmen von Grundwasser von 
mehr als 50 Litern/Minute für den häuslichen und gewerblichen sowie von mehr als  
100 Litern/Minute für den landwirtschaftlichen Bedarf bedürfen einer Konzession der 
Standortgemeinde. Diese wird mit Genehmigung durch die Regierung rechtskräftig. 

Abwasserentsorgung: Es ist eine dringende Aufgabe der öffentlichen Hand, die Finan-
zierung der Abwasserentsorgung auch bei Wegfall der bisherigen Bundesbeiträge in 
Zukunft zu sichern. Für die Finanzierung steht die Belastung der Verbraucher nach 
Massgabe der verursachten Kosten im Vordergrund (Verursacherprinzip), allenfalls 
unter Einbezug des Meteorwasseranteils.

Als Instrument zur Optimierung der Reinigungsleistung bei der Abwasserentsorgung 
sieht die Gewässerschutzgesetzgebung eine Generelle Entwässerungsplanung (GEP) 
vor. Eine Hauptaufgabe der GEP ist es, Massnahmen aufzuzeigen, wie nicht bis wenig 
verschmutztes Abwasser möglichst am Ort des Anfalls dem natürlichen Wasserkreis-
lauf zurückgegeben und damit die Kanalisation und die Abwasserreinigungsanlage von 
Fremdwasser entlastet werden kann. 

Klärschlamm: Bei der Abwasserreinigung fallen jährlich mehrere 1000 t Trockensubs-
tanz an. Der ordentliche Entsorgungsweg ist heute die Trocknung des Klärschlamms in 
der Trocknungsanlage Chur (TRAC) sowie der anschliessende Einsatz als Ersatzbrenn-
stoff (HOLCIM Zement AG, Untervaz).
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7.5	 Zivile 300-m-Schiessanlagen

Ausgangslage
Im Kanton Graubünden ist ein Grossteil der zivilen 300-m-Schiessanlagen heute 
umweltrechtlich soweit saniert, dass ein Weiterbetrieb gewährleistet ist (ca. 85%). 
Die Zahl der Anlagen wird sich aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen und 
der erforderlichen finanziellen Mittel weiter verringern. Die Regionen weisen in ihren 
Richtplänen geeignete Standorte für Zusammenschlüsse resp. Gemeinschaftsanlagen 
aus. Diverse Regionen haben entsprechende Konzepte verabschiedet. 

«Umweltrecht» 
s. Erläuterungen

«Bestand» 
s. Erläuterungen

Leitüberlegungen

Zielsetzung
Die Schiessanlagen werden bedarfs- und umweltgerecht erstellt und betrieben. 
Die Möglichkeiten zur Zusammenlegung und zur Kombination von verschiedenen 
Anlagentypen werden ausgeschöpft.

Grundsätze
Anlagen zusammenlegen und Synergien nutzen
Gemeinschaftsanlagen werden gefördert und regional bzw. überkommunal 
aufeinander abgestimmt. Ein regionales Konzept bildet die Voraussetzung für 
Schiessanlagen, die mit öffentlichen Mitteln von Bund und Kanton finanziert 
werden. Dies gilt bei Neubauten und der Erneuerung oder Sanierung von Erd-
kugelfängen. Bei überkommunalen und regionalen Anlagen werden Kombina-
tionsmöglichkeiten mit Jagdschiessanlagen und Ähnlichem berücksichtigt. 

Bei der Standortwahl Lärmeinwirkung vorsorglich minimieren
Bei der Standortwahl von Schiessanlagen werden Lärmbelastungen von Sied-
lungen vermieden. Die Standorte werden so gewählt, dass die Verkehrser-
schliessung durch Siedlungsgebiete minimiert wird. Naherholungsgebiete sowie 
Wildeinstandsgebiete werden bei der Standortwahl berücksichtigt. 

Bei der Stilllegung von Anlagen Umweltschutzmassnahmen realisieren
Bei der Stilllegung von Anlagen werden die am stärksten schadstoffbelasteten 
Bereiche saniert (Scheibenstand, Kugelfang, evtl. weitere). Die künftige Nutzung 
des Standorts und das Ausmass der Umweltgefährdung bestimmen die Notwen-
digkeit einer Sanierung oder Entsorgung des schadstoffbelasteten Materials.

«Kombinations-
möglichkeiten» 
s. Erläuterungen

3.11

«Schadstoffbelas-
tete Bereiche»  
s. Erläuterungen
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Die Konzepte in den regionalen Richtplänen werden nötigenfalls überprüft 
und an die Sanierungsprogramme angepasst. Bei Bedarf werden Konzepte für 
Zusammenschlüsse in bestehenden oder neuen Anlagen erarbeitet. Sie berück-
sichtigen dabei auch die Jagdschiessanlagen. 

Federführung:	 Regionen

Verantwortungsbereiche

Erläuterungen
Umweltrecht: Die umweltrechtlichen Anforderungen betreffend Lärm und Boden-
schutz, mit Sanierungspflicht bis im Jahr 2002, haben wesentlich zur Dezimierung und 
zur Regionalisierung der Schiessanlagen beigetragen. Alle 300-m-Schiessanlagen wur-
den bezüglich Sanierungsbedarf untersucht und die Ergebnisse den Standortgemeinden 
mitgeteilt. Die Standortgemeinden sanierungspflichtiger Schiessanlagen trafen bis Ende 
des Jahres 2001 einen Grundsatzentscheid betreffend den Weiterbestand aufgrund 
der notwendigen Sanierungsmassnahmen (Varianten). Kommen die Gemeinden den 
vereinbarten Sanierungspflichten nicht nach, kann der Kanton die Schliessung ver-
fügen und die Mitbenützung einer geeigneten Anlage anordnen, bis die betroffenen 
Gemeinden selbst für eine neue Lösung gesorgt haben. Es ist davon auszugehen, dass 
die betroffenen Gemeinden, vor allem aus Kostengründen, auf gemeinschaftliche 
Lösungen an den geeignetsten Standorten tendieren werden. Damit wird indirekt die 
raumplanerisch erwünschte Bündelung und Konzentration dieser Anlagen gefördert.

Bestand: Ende 2008 waren im Kanton Graubünden 109 zivile 300-m-Schiessanlagen in 
Betrieb. Infolge abnehmender Inanspruchnahme dieser Anlagen für das Schiesswesen 
ausser Dienst fehlt vielerorts eine genügende Auslastung.

Kombinationsmöglichkeiten: Die über 100 Jagdschiessanlagen verursachen umwelt-
rechtlich auch Probleme. Es ist sinnvoll, diese Anlagen nach Möglichkeit mit den 
300-m-Schiessanlagen zu kombinieren.

Schadstoffbelastete Bereiche: Die am stärksten belastete Fläche einer 300-m-Schiess-
anlage umfasst den Bereich bis maximal 20 m vor und maximal 50 m hinter dem Kugel-
fang, inkl. Kugelfang. In diesem Bereich sind Boden und Pflanzen so stark belastet, dass 
eine konkrete Gefährdung für Menschen und Tiere besteht. Im Zwischengelände bis ca. 
10 m vor dem Schützenhaus und ca. 20 m vor dem Kugelfang besteht für die landwirt-
schaftliche Nutzung kein Risiko. Die angeführten Werte und Bereiche sind aufgrund von 
Untersuchungen bekannt. Das Ausmass der Bodenbelastung bei 300-m-Schiessanlagen 
ist von verschiedenen Faktoren abhängig (Schadstoffeintrag aufgrund der Menge an 
verschossener Munition, Alter der Anlage, Kugelfangtyp, Topografie, lokale Wind-
verhältnisse usw.). Weiterführende Angaben: VASA Abgeltungen bei Schiessanlagen; 
BAFU 0639 2006 (VASA= Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten). 
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7.6	 Militärische Nutzung

Ausgangslage
Für die Bedürfnisse des Militärs steht dem Bund ein weitgehendes Anordnungsrecht 
zu. Er stellt die überörtliche Planung und Abstimmung mittels Sachplan Militär (SPM) 
sicher. Dieser wird laufend an die aktuellen Verhältnisse angepasst.

«Sachplan Militär»  
s. Erläuterungen

Zielsetzung
Der Bund wird bei der Erfüllung seiner militärischen Aufgaben unterstützt, indem 
frühzeitig zusammengearbeitet wird. Die militärischen Nutzungen werden auf 
die übrigen Raumansprüche abgestimmt.

Grundsätze
Bei Änderung der militärischen Belegung rechtzeitig zusammenarbeiten
Bei Änderungen von militärischen Belegungen (Art; Intensität um mehr als ca. 
30%, Saison) und Änderungen von Vertragsschiessplätzen (Servitutsvereinba-
rungen) erfolgen frühzeitig Absprachen. Bei solchen Änderungen sind insbe-
sondere auch die volkswirtschaftlichen Aspekte der militärischen Belegung in 
den Gemeinden zu berücksichtigen.

Zivile Mitbenützung von militärischen Anlagen ermöglichen
Innerhalb von Bauzonen wird die zivile Mitbenützung militärischer Bauten und 
Anlagen gefördert, soweit dies mit militärischen Interessen vereinbar ist.

Leitüberlegungen

Vorgesehene Änderungen der Belegung (auch bei Vertragschiessplätzen) sind 
dem Kanton frühzeitig anlässlich des jährlich stattfindenden Informationsaus-
tausches mitzuteilen.

Federführung: Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport (VBS) 

Verantwortungsbereiche

Die Vertragsschiessplätze (Hilfsschiessplätze mit Dienstbarkeitsverträgen) sind 
bei der Ergänzung und Anpassung des Sachplanes Militär zu berücksichtigen.

Federführung: Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport (VBS) 
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Zugänge zu Übersetzstellen gemäss Sachplan des Bundes werden gewährleistet. 
Bei Anpassungen des Strassen- oder Schienennetzes im Bereich von Übersetz-
stellen ist vorgängig das VBS zu konsultieren.

Federführung:	 Amt für Raumentwicklung	

Erläuterungen
Sachplan Militär: Der Sachplan Militär (SPM) vom 28. Februar 2001 baute auf dem Sach-
plan Waffen- und Schiessplätze (SWS) vom 19. August 1998 und dessen Anpassungen 
vom 15. September 1999 und vom 31. Mai 2000 auf. Er ergänzte den SWS mit den 
Bereichen Militärflugplätze und Übersetzstellen. Überdies enthält er die notwendigen 
Grundsätze zur Abstimmung aller raumwirksamen militärischen Tätigkeiten sowie zur 
Zusammenarbeit zwischen militärischen und zivilen Stellen. Im SPM von 2001 bzw. 
SWS von 1998 werden für Graubünden folgende Objekte aufgeführt:

Nr. SPM Nr. SWS Anlagen Aktivität Stand der Koor-
dination

18.11 Eidgenössischer 
Waffenplatz 
Chur

Weiterführung der 
militärischen Nut-
zung im bisherigen 
Rahmen

Festsetzung

18.12 Schiessplatz 
St. Luzisteig 

Festsetzung

18.21 Schiessplatz 
Breil/Brigels

Weiterführung der 
militärischen Nut-
zung im bisherigen 
Rahmen

Festsetzung

18.22 Schiessplatz 
Grono

Weiterführung der 
militärischen Nut-
zung im bisherigen 
Rahmen

Festsetzung

18.23 Schiessplatz 
Hinterrhein - 
Rheinwald

Weiterführung der 
militärischen Nut-
zung im bisherigen 
Rahmen Verbesse-
rung der Infra-
struktur (Pisten, 
Zieldarstellung, 
Betriebsgebäude, 
Wuhrverschie-
bung)

Festsetzung

18.24 Schiessplatz 
S-chanf

Weiterführung der 
militärischen Nut-
zung im bisherigen 
Rahmen

Festsetzung

18.25 Schiessplatz Val 
Cristallina

Weiterführung der 
militärischen Nut-
zung im bisherigen 
Rahmen

Festsetzung

3422.41 Übersetzstelle 
Landquart

Festsetzung
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Nr. SPM Nr. SWS Anlagen Aktivität Stand der Koor-
dination

3423.44 Übersetzstelle 
Grüsch II

Festsetzung

18.31 Militärflugplatz 
San Vittore

Ausgangslage
Stilllegung, Umnut-
zung

Festsetzung
Vororientierung

	| Beim Objekt 18.23 (Schiessplatz Hinterrhein - Rheinwald) sind die Vertragsschies-
splätze auf dem San Bernardino (Vertrag mit Gemeinde Mesocco) und Suretta 
(Vertrag mit Gemeinde Splügen) bereits Gegenstand des SWS.

	| Beim Objekt 18.24 (Schiessplatz S-chanf) ist der Flabsektor vertraglich mit den 
Gemeinden S-chanf, Zernez, Davos und Bergün/Bravuogn vereinbart (Vertrags-
schiessplätze bereits Gegenstand des SWS).

	| Die militärische Nutzung des Flughafens San Vittore ist 2003 eingestellt worden. 
Das Objekt entfällt.

Das Stationierungskonzept der Armee soll über den SPM raumplanerisch abgestimmt 
werden. Dazu sind der SPM und der SWS überarbeitet und in einen einzigen Sachplan 
Militär überführt worden. Im Mai 2007 erfolgte das Mitwirkungsverfahren für den 
neuen, gesamthaft revidierten SPM. Bevor der Bundesrat diesen Sachplan verabschie-
den konnte, wurden weitere Anpassungen des Stationierungskonzeptes absehbar. 

Der Entwurf des Stationierungskonzepts zur Weiterentwicklung der Armee wurde den 
Kantonen im November 2013 vorgestellt, bereinigt und im April 2016 verabschiedet. 
Ausgehend vom neuen Stationierungskonzept wird der Sachplan Militär von 2001 
einer Neukonzeption unterzogen und mit dem Sachplan Waffen- und Schiessplätze 
von 1998 zusammengeführt. Der neue Sachplan Militär 2017 gliedert sich in einen 
Programmteil mit den Grundsätzen zur Zusammenarbeit und dem Mengengerüst für 
die Immobilien sowie in den Objektteil mit spezifischen Festlegungen für die einzelnen 
Standorte. Am 8. Dezember 2017 hat der Bundesrat den Programmteil verabschiedet. 
Bis zur Verabschiedung der neuen Objektblätter gelten für die im Programmteil 2017 
geführten Waffen-, Schiess- Übungs- und Militärflugplätze sowie für die Übersetzstel-
len weiterhin die Objektblätter des Sachplans Militär von 2001 bzw. des Sachplans 
Waffen- und Schiessplätze von 1998.

Objekte
Keine
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Abbildung 7.8:	
Anlagen des 
Sachplans Mili-
tär (SPM)
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